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G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Thüringer Gesetz zur Einführung eines Altersgeldgeset-
zes sowie zur Änderung versorgungs-, besoldungs- und 
anderer dienstrechtlicher Vorschriften

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Am 13. Juli 2016 hat der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache 
"Pöpperl", Aktenzeichen C - 187/15, geurteilt, dass Artikel 45 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union dahin auszulegen 
ist, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der eine in 
einem Mitgliedstaat verbeamtete Person, die auf eigenen Wunsch aus 
dem Beamtenverhältnis ausscheidet, um eine Beschäftigung in einem 
anderen Mitgliedstaat auszuüben, ihre Ansprüche auf Ruhegehalt aus 
der Beamtenversorgung verliert und in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nachversichert wird, wobei die daraus folgenden Altersrentenan-
sprüche niedriger als die Ruhegehaltsansprüche sind. Da die Rechtslage 
in Thüringen der mit dieser Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs verworfenen entspricht, ist sie nunmehr als insoweit europarechts-
widrig einzustufen. Die freiwillig ausgeschiedenen Beamten oder Richter 
werden bislang durch die Nachversicherung in der gesetzlichen Renten-
versicherung so gestellt, als habe für die Zeit im Beamten- oder Rich-
terverhältnis eine gesetzliche Rentenversicherungspflicht bestanden. 
Eine ergänzende Absicherung in der Zusatzversorgung des öffentlichen 
Dienstes in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder findet 
nicht statt. Bei der Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung handelt es sich um eine sozialversicherungsrechtlich gebote-
ne Mindestleistung, damit der Bedienstete nicht unversorgt ausschei-
det. Der aus einer Nachversicherung resultierende Rentenanspruch ist 
im Vergleich zu dem im gleichen Zeitraum möglichen Versorgungsan-
spruch zum Teil deutlich geringer. 

Die im Thüringer Beamtenversorgungsgesetz (ThürBeamtVG) enthal-
tenen Bestimmungen zur Berücksichtigung von Zeiten zwischen- oder 
überstaatlicher Verwendung als ruhegehaltfähige Dienstzeit und zur An-
rechnung einer Versorgung aus dieser Verwendung (§ 13 Abs. 2 Nr. 3 
und § 73 ThürBeamtVG) wurden in Thüringen bislang noch nicht ange-
wendet. Bei der Anwendung der bisher inhaltlich identischen Regelun-
gen im Bundesbereich hat sich herausgestellt, dass die Regelungen ver-
waltungsaufwändig und für den Beamten wegen der regelmäßig damit 
zusammenhängenden Ruhensregelung des § 56 BeamtVG in ihrer Wir-
kung auf seine Versorgungsansprüche nur äußerst schwer überschau-
bar sind. Die Vielzahl anhängiger Gerichtsverfahren im Bundesbereich 
belegt außerdem, dass die Norm streitanfällig ist. 
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Die Verrentung in Form der Umrechnung in einen Monatsbetrag von 
Einmalzahlungen zur Altersversorgung, sogenannter Kapitalbeträge, 
wie zum Beispiel Abfindungen, Beitragserstattungen, zur Anrechnung 
auf die Beamtenversorgung nach dem bisher geltenden § 72 Abs. 1 
Satz 4, 8 und 9 ThürBeamtVG ist höchst komplex und verwaltungsauf-
wändig geregelt und erfordert in der Verwaltungspraxis einen entspre-
chenden Aufwand. 

Weiterhin ist in § 72 Abs. 8 ThürBeamtVG der Verzicht auf die Anrech-
nung von Renten aus Ländern innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums oder der Schweiz auf die Beamtenversorgung geregelt. Sie ergibt 
sich aus den Regelungen zur Koordinierung der Systeme der sozialen Si-
cherheit nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Syste-
me der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1; L 200 vom 
7.6.2004, S. 1; L 213 vom 12.8.2015, S. 65), der Verordnung (EG) Nr. 
987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Sep-
tember 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit (ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 1; L 288 vom 
22.10.2016, S. 58, L 54 vom 24.2.2018, S. 18) sowie der Verordnung 
(EG) Nr. 859/2003 des Rates vom 14. Mai 2003 zur Ausdehnung der 
Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und der Verordnung 
(EWG) Nr. 574/72 auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund 
ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Bestimmungen fallen 
(ABl. L 124 vom 20.05.2003, S. 1) in Verbindung mit der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige 
sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- 
und abwandern (ABl. L 28 vom 30.1.1997, S. 1; L 166 vom 30.4.2004, 
S. 1) und wirkt mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritan-
nien und Nordirland aus der Europäischen Union für Renten britischer 
Versicherungsträger nicht mehr. Renten britischer Versicherungsträger 
wären dann auf die Beamtenversorgung nach dem Thüringer Beamten-
versorgungsgesetz anzurechnen. 

Ferner wurde in der gesetzlichen Rentenversicherung die Berücksichti-
gungsfähigkeit von Kindererziehungszeiten im Vergleich zur Beamtenver-
sorgung verbessert. Darüber hinaus tritt das Bundesversorgungsgesetz 
mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft, sodass ab 1. Januar 
2024 entsprechende Verweisungen auf das Bundesversorgungsgesetz 
im Thüringer Beamtenversorgungsgesetz ins Leere laufen.

Im Thüringer Besoldungsgesetz ergibt sich insbesondere aufgrund der 
Rechtsprechung, in der Anwendung dieses Gesetzes und im Besoldungs-
vergleich mit anderen Ländern Änderungsbedarf. So liegt Thüringen im 
Vergleich mit anderen Ländern bei der Jahresbruttobesoldung in der Be-
soldungsgruppe W 1 an achter Stelle und in der Besoldungsgruppe W 2 
an 13. Stelle, in der Besoldungsgruppe W 3 allerdings an 17. und damit 
letzter Stelle im Bund-Länder-Quervergleich. Ferner hat sich in der Ver-
waltungspraxis gezeigt, dass auch bei der Gewinnung von Juniorpro-
fessoren eine erhebliche Konkurrenz unter den Ländern vorhanden ist. 
Weiterhin bedarf die Neueinrichtung der Fachrichtung des informations-
technischen Dienstes einer Ergänzung besoldungsrechtlicher Regelun-
gen. Zudem erfordert die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes vom 
22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung ergän-
zende Maßnahmen hinsichtlich der Besoldung, um die dauernde Ein-
satzbereitschaft der Beamten der Laufbahn des feuerwehrtechnischen 
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Dienstes für eine Tätigkeit als Notfallsanitärer im Rettungsdienst oder 
als Disponent in der Leitstelle sicherzustellen.

Im Einkommensteuerrecht wurden die Pauschalen für Verpflegungsmehr-
aufwand bei auswärtigen beruflichen Tätigkeiten erhöht, die ebenso wie 
die reisekostenrechtlichen Tagegelder dem pauschalierten Ersatz von 
Verpflegungsmehraufwand dienen. Zudem gibt es derzeit keine Erstat-
tungsmöglichkeit für die Benutzung von sonstigen Beförderungsmitteln 
bei Dienstreisen, die weder unter die regelmäßig verkehrenden Beför-
derungsmittel noch unter die Definition von Mietwagen, Taxi oder priva-
ten Kraftfahrzeugen zu subsumieren sind. 

Für die Nachversicherung von unversorgt ausgeschiedenen Mitgliedern 
der Landesregierung in der gesetzlichen Rentenversicherung existiert 
derzeit keine Rechtsgrundlage im Thüringer Ministergesetz. Eine Nach-
versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung ist daher aktuell 
rechtlich nicht möglich. Voraussetzung für eine solche Nachversiche-
rung ist eine Regelung im Thüringer Ministergesetz, dass eine Nachver-
sicherungsmöglichkeit in sinngemäßer Anwendung des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB VI) vorgesehen wird.

In der Verwaltungspraxis hat sich die Notwendigkeit gezeigt, im Bereich 
der Polizei in Thüringen die Funktion einer zentralen Gleichstellungsbe-
auftragten gesetzlich einzurichten. 

Weiterer gesetzlicher Änderungsbedarf ergibt sich aus der Abgabe der 
Aufgabe als Familienkasse der Bediensteten des Landes an die Bun-
desagentur für Arbeit und dem Verzicht gegenüber dem Bundeszentral-
amt für Steuern auf die Familienkassenfunktion des Landesamts für Fi-
nanzen nach § 72 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes.

Darüber hinaus ist die Thüringer Zuständigkeitsverordnung Bezüge an 
geänderte Rechtsvorschriften und tarifvertragliche Bestimmungen an-
zupassen. 

Des Weiteren bedarf es im Zuge der beabsichtigten Automatisierung der 
Trennungsgeldgewährung auch der Anpassung der gesetzlichen Grund-
lagen, um dies elektronisch zu ermöglichen. 

Durch die vorgenannten notwendigen Änderungen und Anpassungen 
sind weitere redaktionelle Anpassungen erforderlich. 

B. Lösung

Erlass eines Mantelgesetzes

Mit dem in Artikel 1 des Gesetzentwurfs enthaltenen Thüringer Alters-
geldgesetz wird eine mit Artikel 45 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union übereinstimmende Regelung zur Altersversorgung 
ehemaliger Beamter, die in eine berufliche Tätigkeit in den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder der Schweiz wechseln, geschaffen. 
Aus Gleichbehandlungsgründen werden auch Wechsel der beruflichen 
Tätigkeit außerhalb eines Beamtenverhältnisses im Inland vom Anwen-
dungsbereich des Thüringer Altersgeldgesetzes erfasst.

Die im Thüringer Beamtenversorgungsgesetz enthaltenen Bestimmun-
gen zur Berücksichtigung von Zeiten zwischen- und überstaatlicher Ver-
wendung als ruhegehaltfähige Dienstzeit und zur Anrechnung einer Ver-
sorgung aus dieser Verwendung werden in Anlehnung an die geänderten 
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Regelungen des Bundes im Besoldungsstrukturenmodernisierungsge-
setz vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2053) geändert.

Die Verrentung von Kapitalbeträgen soll entsprechend dem Vorbild des 
Bundes im Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz unter Rückgriff 
auf Regelungen und Umrechnungsfaktoren aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nach § 187 Abs. 3 Satz 3 SGB VI vereinfacht werden. 

Für die vom Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union betroffenen derzeitigen Versor-
gungsempfänger und deren zukünftige Hinterbliebene soll der bisherige 
Rechtsstand, also der Verzicht auf die Anrechnung von Versorgungs-
bezügen, beibehalten werden. Deshalb wird eine entsprechende Über-
gangsregelung in das Thüringer Beamtenversorgungsgesetz eingefügt.

Ferner wird in Anlehnung an das Recht der gesetzlichen Rentenversi-
cherung die Kindererziehungszeit für die vor dem 1. Januar 1992 gebo-
renen Kinder auf 30 Monate erhöht. Außerdem erfolgt eine eigenstän-
dige Regelung zum Unfallausgleich unter Verzicht auf Verweisungen 
auf andere Gesetze.

Hinsichtlich der im Thüringer Besoldungsgesetz erforderlichen Maßnah-
men wird zur Verringerung des Rückstands im Bund-Länder-Querver-
gleich bei der Besoldungsgruppe W 3 eine Erhöhung des Grundgehal-
tes um 360 Euro vorgenommen, wobei bei vorhandenen Beamten eine 
Anrechnung der Erhöhung auf bereits gewährte Berufungs- und Blei-
beleistungsbezüge vorgenommen wird. Zur Gewinnung von besonders 
qualifizierten Bewerbern soll es ermöglicht werden, auch Juniorprofes-
soren Leistungsbezüge zu gewähren.

Die Eingangsämter für die neu eingerichteten Laufbahnen des mittleren 
und des gehobenen informationstechnischen Dienstes werden den glei-
chen Besoldungsgruppen zugewiesen wie die Eingangsämter der Lauf-
bahnen des mittleren und gehobenen technischen Dienstes; Entspre-
chendes gilt für die besonderen Obergrenzen bei Beförderungsämtern.

Zur Honorierung der zusätzlichen dreijährigen Ausbildung zum Notfall-
sanitäter sowie für die Bereitschaft zur ständigen Fortbildung wird für 
die Dauer der Verwendung als Notfallsanitäter im Rettungsdienst oder 
als Disponent in der Leitstelle eine Zulage für Beamte der Laufbahn des 
feuerwehrtechnischen Dienstes geschaffen.

Im Thüringer Reisekostengesetz wird die Höhe des Tagegeldes der Höhe 
der steuerlichen Pauschalen angepasst. Zudem wird im Thüringer Rei-
sekostengesetz die Möglichkeit eröffnet, auch die entstandenen notwen-
digen Kosten bei Benutzung sonstiger Beförderungsmittel zu erstatten 
sowie ein pauschales Übernachtungsgeld zu gewähren.

Im Thüringer Ministergesetz wird eine Regelung geschaffen, die eine 
Nachversicherungsmöglichkeit von unversorgt ausgeschiedenen Mit-
gliedern der Landesregierung in sinngemäßer Anwendung des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch vorsieht. Zur sicheren Regelung von Fäl-
len, die vor dem Inkrafttreten dieser Regelung aufgetreten sind, wird 
eine Rückwirkung vorgesehen.

Im Thüringer Gleichstellungsgesetz soll durch eine entsprechende Ergän-
zung die Möglichkeit eröffnet werden, für den Geschäftsbereich der Poli-
zei die Funktion einer zentralen Gleichstellungsbeauftragten einzurichten. 



5

Drucksache 7/3300Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

Im Hinblick auf die Zuständigkeitsänderung für die Kindergeldzahlung ist 
eine Änderung der zuständigkeitszuweisenden Gesetze und Rechtsver-
ordnungen sowie eine Anpassung der Normen vorzunehmen.

Durch die Änderung der Thüringer Trennungsgeldverordnung soll künftig 
die Möglichkeit bestehen, das gesamte Verfahren der Gewährung von 
Trennungsgeld auch elektronisch abzubilden. Zudem wird im Gleich-
klang mit den steuerlichen Pauschalen und dem reisekostenrechtlichen 
Tagegeld das Trennungsreisegeld auf 28 Euro angehoben.

C. Alternativen

Alternativ zum Erlass des Thüringer Altersgeldgesetzes durch Artikel 1 
des Gesetzentwurfs wäre zusätzlich zur sich bereits aus § 8 SGB VI er-
gebenden Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung 
eine Nachversicherung der freiwillig ausscheidenden Beamten und Rich-
ter bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder denkbar. 
Hierfür fehlen jedoch die Rechtsgrundlagen, die Thüringen allein nicht 
schaffen kann. Eine weitere Möglichkeit zur Ergänzung der Alterssiche-
rung bestünde in einer Kapitalisierung und Abfindung der die gesetzli-
che Rente übersteigenden Anwartschaften in der Beamtenversorgung 
als Einmalzahlung zusätzlich zur Nachversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Diesen Weg hat Bayern gewählt, vergleiche Arti-
kel 94 des Bayerisches Beamtengesetzes. Die Einmalzahlung müsste 
so bemessen sein, dass der Zahlbetrag ausreicht, um zu einem späte-
ren Zeitpunkt mit einer privaten Altersversorgung die Differenz zwischen 
gesetzlicher Rente und dem nach dem Gesetzentwurf zu bemessenden 
Altersgeld und Hinterbliebenenaltersgeld auszugleichen. Dies wäre bei 
der derzeitigen Verzinsung nur mit sehr erheblichen Geldbeträgen und 
damit Kosten für den früheren Dienstherrn möglich. Das vorgesehene 
Thüringer Altersgeldgesetz ermöglicht dagegen eine europarechtlich 
unbedenkliche Mitnahme der in den Zeiten im Beamtenverhältnis er-
worbenen Versorgungsanwartschaften. Mit Artikel 1 vergleichbare Al-
tersgeldregelungen haben der Bund durch sein Altersgeldgesetz sowie 
Baden-Württemberg, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-
Holstein und Sachsen jeweils in ihren Landesbeamtenversorgungsge-
setzen getroffen. 

Hinsichtlich der Neuregelung der versorgungsrechtlichen Behandlung 
von Zeiten im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtung wäre die Beibehaltung der bisherigen Rechtsla-
ge möglich. Die gegenwärtige Regelung ist für die Beamten und Richter 
jedoch wegen der regelmäßig damit zusammenhängenden Ruhensre-
gelung des § 73 ThürBeamtVG in ihrer Wirkung auf ihre Versorgungs-
ansprüche nur äußerst schwer überschaubar. Zudem kann das Anrech-
nungsverfahren nach Hinweisen der Anwenderpraxis nicht elektronisch 
abgebildet werden. Die Vielzahl der bei bisher gleichlautenden gesetzli-
chen Regelungen im Bundesbereich anhängigen Gerichtsverfahren be-
legt außerdem, dass die Norm streitanfällig ist.

Bei der Verrentung von Einmalzahlungen könnte mit § 72 ThürBeamtVG 
in der bisher geltenden Fassung ebenfalls die bisherige Rechtslage bei-
behalten werden. Dies hätte jedoch zur Folge, dass die sowohl für die 
Anwender als auch für die Betroffenen nur schwer handhabbare oder 
kaum zu durchschauende Regelung fortgeführt werden würde. 

Ein grundsätzlich möglicher Verzicht auf die gesetzliche Übertragung 
der Erhöhung der Berücksichtigungsfähigkeit von Kindererziehungszei-
ten für vor dem 1. Januar 1992 geborene Kinder auf 30 Monate wie in 
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der gesetzlichen Rentenversicherung hätte zur Folge, dass verbeamte-
te Mütter, die keine Rentenansprüche haben und deren Kinder vor dem 
1. Januar 1992 geboren sind, versorgungsrechtlich schlechter behan-
delt würden als in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Zu der vorgesehenen Übergangsregelung für Renten britischer Versi-
cherungsträger wegen des Austritts des Vereinigten Königreichs Groß-
britannien und Nordirland aus der Europäischen Union gibt es keine Al-
ternative.

Hinsichtlich der im Thüringer Besoldungsgesetz erforderlichen Maßnah-
men könnte grundsätzlich die bisherige Rechtslage beibehalten werden. 
Dies könnte aber die Konkurrenzfähigkeit Thüringens beeinträchtigen, 
wenn die Besoldungsgruppe W 3 nicht angehoben wird oder besonders 
qualifizierten Juniorprofessoren weiterhin keine Berufungs-Leistungsbe-
züge gewährt werden könnten. Entsprechendes gilt für Beamte in den 
Laufbahnen des informationstechnischen Dienstes. Ohne die Notfall-
sanitäterzulage könnte die Bereitschaft der Beamten der Laufbahn des 
feuerwehrtechnischen Dienstes, sich als Notfallsanitäter ausbilden und 
fortbilden zu lassen, sinken. Damit könnte die Gefahr bestehen, dass 
der Rettungsdienst bei der Feuerwehr personell nicht abgesichert wer-
den kann.

Ein Verzicht auf eine Rechtsgrundlage zur Nachversicherung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung im Thüringer Ministergesetz würde eine 
Nachversicherung in Frage stellen und zu Brüchen in der Alterssiche-
rungsbiographie früherer Minister führen. Zudem könnte dies zur Rück-
abwicklung früherer, bereits durchgeführter Nachversicherungen führen.

Mit einem Verzicht auf die Änderung des Thüringer Gleichstellungsge-
setzes bestünde für die Funktion einer zentralen Gleichstellungsbeauf-
tragten im Geschäftsbereich der Polizei keine gesetzliche Grundlage.

D. Kosten

1.	 Thüringer Altersgeldgesetz

Durch das Thüringer Altersgeldgesetz werden unmittelbar Kosten ein-
gespart. Weder die bisher zu leistenden Nachversicherungskosten noch 
die Kosten einer alternativ zum Altersgeld denkbaren Abfindung fallen 
im Zeitpunkt des Ausscheidens des Beamten an. Kosten entstehen, so-
bald entsprechend § 3 Abs. 3 die Zahlung des Altersgeldes beginnt. Dies 
dürfte überwiegend das 67. Lebensjahr des Berechtigten sein. Nach den 
Erkenntnissen der Evaluation des Altersgeldgesetzes des Bundes (ver-
gleiche Bundestag-Drucksache 18/10680 S. 34) entsteht der Anspruch 
auf Altersgeld am häufigsten bei Bediensteten im Alter zwischen dem 
31. und 35. Lebensjahr und fällt ab dem Alter von 41 bis 45 Lebensjah-
ren signifikant ab. Unterstellt man ein ähnliches Verhalten in Thüringen, 
dürften - von Ausnahmen abgesehen - erste Altersgeldfälle erst in rund 
25 Jahren auftreten. Die Höhe des dann anfallenden Altersgeldes hängt 
von der altersgeldfähigen Dienstzeit, den altersgeldfähigen Dienstbezü-
gen und der Entwicklung der Bezüge in den kommenden Jahrzehnten 
ab. Diese Faktoren sind nicht vorhersehbar. Insgesamt kann prognosti-
ziert werden, dass durch das Thüringer Altersgeldgesetz in den nächs-
ten zwei Jahrzehnten beim Land und den Kommunen nahezu keine Kos-
ten entstehen werden; durch den Wegfall der Nachversicherungskosten 
könnte im Saldo sogar zunächst mit Minderausgaben gerechnet werden.
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2.	 Änderung des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes

Durch die Neuregelung der Berücksichtigung von Zeiten zwischen- und 
überstaatlicher Verwendung als ruhegehaltfähige Dienstzeit entstehen 
keine Mehrkosten.

Aufgrund der Neuregelung der Berechnung des Unfallausgleichs ent-
stehen unmittelbare Mehrkosten von rund 69 000 Euro im Jahr 2021 
und von jeweils rund 135.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023. Die 
Mehrkosten werden sich ab dem Jahr 2024 gegenüber der nach § 142 
Abs. 1 in Verbindung mit § 144 Abs. 1 des Vierzehnten Buches Sozial-
gesetzbuch im Ergebnis fortgeführten Grundrente nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz voraussichtlich erheblich reduzieren und in Verbindung 
mit dem Wegfall des Alterserhöhungsbetrages mittelfristig voraussicht-
lich ganz entfallen.

Die Verlängerung der Berücksichtigungsfähigkeit von Kindererziehungs-
zeiten für vor dem 1. Januar 1992 geborene Kinder wird sich nur in Ein-
zelfällen versorgungserhöhend auswirken. Ursächlich dafür ist, dass 
die betroffenen Beamtinnen in Thüringen regelmäßig Rentenansprüche 
besitzen, bei denen die Kindererziehungszeiten berücksichtigt werden. 
Nach § 65 Abs. 1 Satz 2 ThürBeamtVG entfällt dann die Berücksichti-
gung bei der Beamtenversorgung.

Mit Neuregelung der Verrentung von Einmalzahlungen dürften sich ge-
genüber der bisher angewandten Verrentungsmethode in aller Regel 
niedrigere Beträge bei künftigen Anrechnungsfällen ergeben. Jedoch 
wird dadurch der von der Rechtsprechung erhobenen Kritik an der bis-
her geltenden Verrentungsmethode die Grundlage entzogen.

3.	 Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes

Durch die Zuweisung des Eingangsamtes für die Laufbahn des gehobe-
nen informationstechnischen Dienstes zur Besoldungsgruppe A 10 ent-
stehen im Vergleich zur Besoldungsgruppe A 9 monatliche Mehrkosten 
in Höhe von 165,34 Euro pro Person im Anfangsgrundgehalt. Durch die 
besoldungsrechtliche Zuordnung des Eingangsamts der Laufbahn des 
mittleren informationstechnischen Dienstes zur Besoldungsgruppe A 7 
entstehen im Vergleich zur Besoldungsgruppe A 6 monatliche Mehrkos-
ten in Höhe von 79,80 Euro pro Person im Anfangsgrundgehalt.

Durch die Möglichkeit, Leistungsbezüge auch an Juniorprofessoren zu 
gewähren, würde sich die bisher notwendige Anwendung des § 46 Thür-
BesG, nach dem Sonderzuschläge zur Funktions- und Wettbewerbsfä-
higkeit in Höhe von 10 Prozent des Grundgehaltes gewährt werden kön-
nen, mit der Vergabe von Berufungs-Leistungsbezügen erübrigen. Die 
Anzahl der Vergabefälle und die individuelle Höhe der Berufungs-Leis-
tungsbezüge sind nicht vorhersehbar. Mehrausgaben für den Landes-
haushalt fallen jedoch nicht an, weil die Kosten aus den Budgets der 
Hochschulen zu tragen sind.

Die Zulage für Notfallsanitäter führt im kommunalen Bereich zu Mehr-
kosten. Pro Beamten der Laufbahn des feuerwehrtechnischen Diens-
tes entstehen im Jahr 1.200 Euro zusätzliche Kosten für die Dauer der 
Verwendung als Notfallsanitäter im Rettungsdienst oder als Disponent 
in der Leitstelle.

Mit der Möglichkeit, für Beamte der Besoldungsgruppe A 13 eine Amts-
zulage zu gewähren, soweit bewertungsrechtlich ein Dienstposten die 
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Voraussetzungen für die Gewährung einer Amtszulage erfüllt und der 
Stellenplan entsprechende Stellen zur Verfügung stellt, entstehen pro 
Dienstposten rund 3.900 Euro im Jahr an Mehrkosten. Es wird von ei-
ner geringen Fallzahl ausgegangen, da auch die derzeitige schon be-
stehende Regelung für Rechtspfleger und für den technischen Dienst 
kaum in Anspruch genommen wird.

Die Anhebung der Stellenzulage für Beamte des mittleren und des ge-
hobenen Dienstes im Außendienst der Steuerprüfung führt zu jährlichen 
Mehrkosten von rund 160.000 Euro.

Durch die Anhebung der Grundgehälter der Besoldungsgruppe W 3 ent-
stehen monatlich Mehrkosten pro Person von höchstens 360 Euro, die 
jedoch bei den vorhandenen Besoldungs- und Versorgungsempfängern 
noch durch die Anrechnung von Berufungs- und Bleibeleistungsbezü-
gen reduziert werden.  

4.	 Änderung des Thüringer Reisekostengesetzes 

Es entstehen Mehrkosten in Höhe von schätzungsweise rund 31.000 
Euro jährlich für die unmittelbare Landesverwaltung ohne die Hochschu-
len des Landes. Eine Kostenschätzung für die Hochschulen des Lan-
des, den Kommunalbereich sowie sonstige Institutionen, die sich an den 
Regelungen des Thüringer Reisekostengesetzes anlehnen, ist mangels 
Kenntnisse über deren Reisekostenausgaben und den darin enthalte-
nen Anteil von Tagegeldern nicht möglich.

5.	 Änderung des Thüringer Ministergesetzes 

Die Kosten sind abhängig von dem nachzuversichernden Amtsgehalt 
und der nachzuversichernden Amtszeit. Sie lagen in den letzten beiden 
Anwendungsfällen bei etwa 9.300 Euro beziehungsweise 2.400 Euro. 

6.	 Änderung der Zuständigkeit für die Zahlung des Kindergeldes 

Mit der Änderung der Zuständigkeit für die Zahlung des Kindergeldes 
sind keine Mehrkosten verbunden. Stattdessen entfallen ab dem Haus-
haltsjahr 2022 die Kosten für die Nutzung des Kindergeldfestsetzungs-
verfahrens KISO von jährlich rund 52.000 Euro. Zudem werden perso-
nelle Ressourcen frei und ermöglichen so eine erhebliche Einsparung 
von Verwaltungskosten.

7. 	Änderung der Thüringer Heilverfahrensverordnung 

Durch den Wegfall des Selbstbehalts im ab dem Jahr 2024 geltenden 
Vierzehnten Buch Sozialgesetzbuch im Vergleich zum Bundesversor-
gungsgesetz und der Orthopädieverordnung kann es bei der Erstattung 
für orthopädische Schuhe zu Mehrkosten kommen.

8. 	Änderung der Thüringer Trennungsgeldverordnung

Durch die Anhebung des Trennungsreisegeldes entstehen Mehrkosten, 
die pro Trennungsgeldanspruch mit auswärtigem Verbleiben bei höchs-
tens 28 Euro liegen. Wird unentgeltliche Vollverpflegung bereitgestellt 
(beispielsweise bei Beamtenanwärtern im Landesdienst), hat die Anhe-
bung keine finanziellen Auswirkungen. Die gesamten finanziellen Aus-
wirkungen sind mangels Kenntnis der Anzahl der Trennungsgeldemp-
fänger nicht bezifferbar. 
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E. Zuständigkeit

Federführend ist das Finanzministerium.
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FREISTAAT THÜRINGEN

DER MINISTERPRÄSIDENT

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Keller, MdL
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Erfurt, den 7. Mai 2021

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen 
Entwurf des

"Thüringer Gesetzes zur Einführung eines Altersgeldgesetzes so-
wie zur Änderung versorgungs-, besoldungs- und anderer dienst-
rechtlicher Vorschriften"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen 
am 2./3./4. Juni 2021.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Thüringer Gesetz zur Einführung eines Altersgeldes sowie zur Änderung  
versorgungs-, besoldungs- und anderer dienstrechtlicher Vorschriften

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1  
Thüringer Altersgeldgesetz  

(ThürAltGG)

Inhaltsübersicht

§	 1	 Geltungsbereich
§	 2	 Allgemeines
§	 3	 Anspruch auf Altersgeld
§	 4	 Verlust des Anspruchs auf Altersgeld
§	 5	 Altersgeldfähige Dienstbezüge
§	 6	 Altersgeldfähige Dienstzeit
§	 7	 Höhe des Altersgeldes
§	 8	 Zuschläge für Kindererziehung und Pflege
§	 9	 Hinterbliebenenaltersgeld
§	 10	 Festsetzung und Zahlung des Altersgeldes und 

des Hinterbliebenenaltersgeldes, Rückforde-
rung, Durchführung

§	 11	 Zusammentreffen von Altersgeld oder Witwenal-
tersgeld mit Erwerbseinkommen

§	 12	 Zusammentreffen von Altersgeld, Wit-
wenaltersgeld oder Waisenaltersgeld mit 
beamtenrechtlichen Versorgungsbezügen

§	 13	 Zusammentreffen von Altersgeld, Witwenalters-
geld oder Waisenaltersgeld mit Versorgung aus 
zwischenstaatlicher oder überstaatlicher Ver-
wendung

§	 14	 Kürzung des Altersgeldes nach Ehescheidung
§	 15	 Verteilung der Altersgeldkosten
§	 16	 Weiterer Geltungsbereich
§	 17	 Gleichstellungsbestimmung

§ 1  
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Beamten auf Lebenszeit des Lan-
des, der Gemeinden, Landkreise und anderen Gemeinde-
verbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes un-
terstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts und für die Richter auf Lebenszeit des 
Landes, die nach dem … (einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) 
auf Antrag aus dem Beamten- oder Richterverhältnis ent-
lassen werden, sowie für deren Hinterbliebene.

§ 2  
Allgemeines

(1) Das Altersgeld und das Hinterbliebenenaltersgeld wer-
den durch Gesetz geregelt.

(2) § 3 Abs. 2 des Thüringer Beamtenversorgungsgeset-
zes (ThürBeamtVG) gilt entsprechend.

(3) Altersgeld- und Hinterbliebenenaltersgeldberechtigte 
sind keine Versorgungsempfänger im Sinne des Thürin-
ger Beamtenversorgungsgesetzes.
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(4) Das Altersgeld wird auf der Grundlage der altersgeld-
fähigen Dienstbezüge und der altersgeldfähigen Dienst-
zeit berechnet.

(5) Werden die Versorgungsbezüge nach §  4 ThürBe-
amtVG allgemein erhöht oder vermindert, erhöhen oder 
vermindern sich die der Berechnung des Altersgeldes zu-
grunde liegenden altersgeldfähigen Dienstbezüge nach § 5 
entsprechend. Einmalzahlungen bleiben unberücksichtigt.

§ 3 
Anspruch auf Altersgeld

(1) Ein Anspruch auf Altersgeld besteht, wenn vom Beam-
ten oder Richter mindestens fünf Jahre mit altersgeldfä-
higen Dienstzeiten nach § 6 Abs. 1 im Dienst des entlas-
senden Dienstherrn zurückgelegt worden sind (Wartezeit). 
Zeiten im Beamtenverhältnis auf Widerruf bleiben bei der 
Erfüllung der Wartezeit unberücksichtigt. Zeiten einer Teil-
zeitbeschäftigung werden bei der Erfüllung der Wartezeit 
im vollen Umfang berücksichtigt.

(2) Der Anspruch auf Altersgeld entsteht mit Ablauf des Ta-
ges, an dem das Beamten- oder Richterverhältnis im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes durch Entlassung auf An-
trag des Beamten oder Richters endet. Sind Gründe für 
einen Aufschub der Beitragszahlung nach § 184 Abs. 2 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) gege-
ben, so entsteht der Anspruch auf Altersgeld erst mit Weg-
fall der Aufschubgründe.

(3) Altersgeldberechtigte können auf den Anspruch auf Al-
tersgeld innerhalb eines Monats nach Entlassung aus dem 
Beamten- oder Richterverhältnis durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber der für die Entlassung zuständigen Stel-
le verzichten. Der Verzicht nach Satz 1 ist unwiderruflich.

(4) Der Anspruch auf Altersgeld ruht bis zum Ablauf des 
Monats, in dem der Altersgeldberechtigte die Regelalters-
grenze nach § 35 Satz 2 oder § 235 Abs. 2 SGB VI erreicht. 
Abweichend von Satz 1 endet das Ruhen des Anspruchs 
mit dem Ablauf des Monats, der dem Monat vorausgeht, 
in dem der Altersgeldberechtigte 
1.	 schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neun-

ten Buches Sozialgesetzbuch ist und das 65. Lebens-
jahr vollendet hat,

2.	 teilweise erwerbsgemindert nach § 43 Abs. 1 Satz 2 
SGB VI ist,

3.	 voll erwerbsgemindert nach § 43 Abs. 2 Satz 2 und 3 
SGB VI ist oder

4.	 berufsunfähig nach § 240 Abs. 2 SGB VI ist, sofern er 
vor dem 2. Januar 1961 geboren ist.

Wenn die Feststellung, ob eine verminderte Erwerbsfähig-
keit nach Satz 2 Nr. 2 oder 3 oder eine Berufsunfähigkeit 
nach Satz 2 Nr. 4 vorliegt, nicht durch den Träger der ge-
setzlichen Rentenversicherung getroffen wird, entscheidet 
hierüber ein Amtsarzt; § 33 des Thüringer Beamtengeset-
zes (ThürBG) gilt entsprechend. In den Fällen des Satzes 2 
Nr. 2 bis 4 gelten § 102 Abs. 2 sowie die §§ 103 und 104 
Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB VI entsprechend.

(5) Werden Beamte oder Richter, die wegen Dienstunfä-
higkeit in den Ruhestand versetzt wurden, oder Beamte 
im einstweiligen Ruhestand erneut in ein Beamten- oder 
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Richterverhältnis berufen, entsteht ein Anspruch auf Alters-
geld erst, wenn ab der erneuten Berufung mindestens fünf 
Jahre mit altersgeldfähigen Dienstzeiten im Sinne des Ab-
satzes 1 zurückgelegt worden sind.  

(6) Werden mit Anspruch auf Altersgeld im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes entlassene Beamte oder Richter 
bei demselben Dienstherrn wiederernannt, gegen den der 
Anspruch auf Altersgeld besteht, erlischt mit der erneuten 
Berufung in das Beamten- oder Richterverhältnis der vor 
der Wiederernennung begründete Anspruch auf Altersgeld.

§ 4  
Verlust des Anspruchs auf Altersgeld

(1) Unter den Voraussetzungen des § 43 ThürBeamtVG 
erlischt der Anspruch auf Altersgeld.

(2) Wird in einem Disziplinarverfahren auf eine Kürzung 
des Altersgeldes erkannt, beginnt die Kürzung mit dem 
Monat, der auf den Eintritt der Unanfechtbarkeit der Ent-
scheidung folgt, frühestens mit dem Beginn der Zahlung 
des Altersgeldes.

§ 5  
Altersgeldfähige Dienstbezüge

Altersgeldfähige Dienstbezüge sind die in § 12 Abs. 1 sowie 
§ 78 Abs. 4 und 5 ThürBeamtVG aufgeführten Dienstbezü-
ge. § 12 Abs. 2, 4, 6 und 7 ThürBeamtVG gilt entsprechend.

§ 6  
Altersgeldfähige Dienstzeit

(1) Altersgeldfähig ist die Dienstzeit, die der Beamte oder 
Richter von der ersten Berufung in das Beamten- oder 
Richterverhältnis an im Dienst eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn im Beamtenverhältnis zurückgelegt hat. § 13 
Abs. 2 bis 5 sowie die §§ 13 a und 15 ThürBeamtVG gel-
ten entsprechend. Der im Beamtenverhältnis zurückgeleg-
ten Dienstzeit steht die im Richterverhältnis zurückgeleg-
te Dienstzeit gleich. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Zeiten, für die bereits Ansprüche 
auf Altersgeld oder altersgeldähnliche Ansprüche erwor-
ben wurden oder für die eine Nachversicherung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung oder in einer berufsstän-
dischen Versorgungseinrichtung durchgeführt worden ist.

§ 7  
Höhe des Altersgeldes

(1) Die Höhe des Altersgeldes beträgt für jedes Jahr al-
tersgeldfähiger Dienstzeit 1,79375  Prozent der alters-
geldfähigen Dienstbezüge, insgesamt jedoch höchstens 
71,75 Prozent. § 21 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ThürBeamtVG gilt 
entsprechend.

(2) In den Fällen des § 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 bis 4 wird der 
sich nach Absatz 1 ergebende Betrag um 3,6 Prozent für 
jedes Jahr vermindert, für das Altersgeld vor Ablauf des Mo-
nats gezahlt wird, in dem der Altersgeldberechtigte die Re-
gelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 oder § 235 Abs. 2 SGB VI 
erreicht; die Minderung darf 10,8 Prozent nicht übersteigen. 
§ 21 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ThürBeamtVG gilt entsprechend.
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(3) Endet das Ruhen des Anspruchs auf Altersgeld nach 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 oder 4, wird der sich nach den Ab-
sätzen 1 und 2 ergebende Betrag bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 oder § 235 Abs. 2 
SGB VI mit 0,5 multipliziert.

§ 8  
Zuschläge für Kindererziehung und Pflege

Die §§ 65, 66 und 68 ThürBeamtVG gelten entsprechend; 
an die Stelle des Ruhegehalts tritt das Altersgeld, an die 
Stelle der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge treten die al-
tersgeldfähigen Dienstbezüge und an die Stelle der ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit tritt die altersgeldfähige Dienstzeit. 

§ 9 
Hinterbliebenenaltersgeld

(1) Die Hinterbliebenen eines Altersgeldberechtigten im 
Sinne des § 3 haben Anspruch auf Hinterbliebenenalters-
geld. Das Hinterbliebenenaltersgeld umfasst 
1.	 das Altersgeld für den Sterbemonat nach Absatz 2,
2.	 das Witwenaltersgeld nach Absatz 3,
3:	 die Witwenabfindung nach Absatz 4 und
4.	 das Waisenaltersgeld nach Absatz 5.

(2) Verstirbt der Altersgeldberechtigte, verbleibt das im 
Sterbemonat zu zahlende Altersgeld in voller Höhe sei-
nen Erben. § 46 Abs. 2 ThürBeamtVG gilt entsprechend.

(3) Die Witwe eines Altersgeldberechtigten erhält Wit-
wenaltersgeld. Das Witwenaltersgeld beträgt 55 Prozent 
des Altersgeldes, das der Verstorbene erhalten hat oder 
hätte erhalten können, wenn er am Todestag voll erwerbs-
gemindert gewesen wäre. Witwenaltersgeld wird nicht ge-
währt, wenn die Ehe erst geschlossen worden ist, nach-
dem der Altersgeldberechtigte die Regelaltersgrenze nach 
§ 35 Satz 2 oder § 235 Abs. 2 SGB VI bereits erreicht hat-
te. § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und § 49 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 ThürBeamtVG gelten entsprechend. 

(4) Eine Witwe mit Anspruch auf Witwenaltersgeld, die 
wieder heiratet, erhält eine Witwenabfindung in Höhe des 
Vierundzwanzigfachen des ihr im Monat der Wiederver-
heiratung nach Anwendung der §§ 12 bis 14 zu zahlen-
den Witwenaltersgeldes. Die Witwenabfindung ist in einer 
Summe zu zahlen.

(5) Die Kinder eines verstorbenen Altersgeldberechtigten 
erhalten Waisenaltersgeld. Das Waisenaltersgeld beträgt 
für Halbwaisen zwölf Prozent und für Vollwaisen 20 Pro-
zent des Altersgeldes, das der Verstorbene erhalten hat 
oder hätte erhalten können, wenn er am Todestag voll er-
werbsgemindert gewesen wäre. Kein Waisenaltersgeld er-
halten Kinder eines verstorbenen Altersgeldberechtigten, 
wenn das Kindschaftsverhältnis durch Annahme als Kind 
begründet wurde und der Altersgeldberechtigte in diesem 
Zeitpunkt die Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 oder 
§ 235 Abs. 2 SGB VI bereits erreicht hatte. § 53 Abs. 2 
und 3 ThürBeamtVG gelten entsprechend.

(6) Der Anspruch auf Witwen- und Waisenaltersgeld ent-
steht frühestens mit Ablauf des Sterbemonats des Alters-
geldberechtigten.
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(7) Die §§  58 und 60 bis  62 ThürBeamtVG gelten ent-
sprechend.

§ 10 
Festsetzung und Zahlung des Altersgeldes und des Hin-
terbliebenenaltersgeldes, Rückforderung, Durchführung

(1) Die altersgeldfähigen Dienstbezüge und die altersgeld-
fähige Dienstzeit sind innerhalb von sechs Monaten nach 
der Entlassung festzusetzen. Die Festsetzung erfolgt un-
ter dem Vorbehalt künftiger Rechtsänderungen durch die 
zuständige Behörde.

(2) Die Leistungsgewährung, mit Ausnahme der Leistung 
nach § 9 Abs. 2, erfolgt auf schriftlichen oder elektronischen 
Antrag bei der zuständigen Behörde. Auf das Erfordernis 
der Antragsstellung nach Satz 1 ist der Altersgeldberech-
tigte schriftlich oder elektronisch im Rahmen der Festset-
zung nach Absatz 1 hinzuweisen. 

(3) Altersgeld oder Witwen- und Waisenaltersgeld wird 
durch die zuständige Behörde für die Zeit ab dem Ersten 
des Monats gewährt, in dem der Antrag nach Absatz 2 
Satz 1 bei der zuständigen Behörde eingegangen ist, frü-
hestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem das Ruhen des 
Anspruchs auf Altersgeld nach § 3 Abs. 4 Satz 1 oder 2 
endet oder der Anspruch auf Witwen- und Waisenalters-
geld nach § 9 Abs. 6 entsteht. Anträge, die innerhalb von 
drei Monaten nach Eintritt der Voraussetzungen nach § 3 
Abs. 4 Satz 1 oder 2 oder § 9 Abs. 6 gestellt werden, gelten 
als am Ersten des Monats gestellt, in dem diese Voraus-
setzungen vorlagen. Ein Antrag in entsprechender Anwen-
dung des § 13 a Abs. 4 Satz 2 ThürBeamtVG ist innerhalb 
einer Ausschlussfrist von einem Jahr nach Beginn der Leis-
tungsgewährung nach Satz 1 zu stellen. In Fällen des § 3 
Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 bis 4 ist die Zahlung des Altersgeldes 
auf den gleichen Zeitraum wie die Rente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung zu befristen; wird die Zahlung 
der Rente verlängert, ist die Zahlung des Altersgeldes er-
neut zu beantragen.

(4) Alters- oder Hinterbliebenenaltersgeld ist für die glei-
chen Zeiträume zu zahlen wie die Dienstbezüge der Be-
amten des Landes. Alters- und Hinterbliebenenaltersgeld 
sind am Ende des Monats fällig, in dem die Anspruchsvor-
aussetzungen erfüllt sind, und werden am letzten Bankar-
beitstag dieses Monats gezahlt. Altersgeld sowie Witwen- 
und Waisenaltersgeld werden längstens bis zum Ende des 
Monats gezahlt, in dem der Berechtigte verstirbt.

(5) Zuständige Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist die 
oberste Dienstbehörde; § 95 Abs. 2 ThürBeamtVG gilt ent-
sprechend. Für die Durchführung dieses Gesetzes gelten 
§ 5 Abs.  3 und 5 bis 8 sowie die §§ 7 bis 9 ThürBeamtVG 
entsprechend.  

§ 11  
Zusammentreffen von Altersgeld oder Witwenaltersgeld 

mit Erwerbseinkommen

(1) Bezieht ein Altersgeld- oder Witwenaltersgeldberechtig-
ter Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des 
§ 70 Abs. 5 ThürBeamtVG, erhält er daneben Altersgeld 
oder Witwenaltersgeld nur bis zum Erreichen der Höchst-
grenze nach Absatz 2. Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 
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gilt nur bis zum Ablauf des Monats, in dem der Berechtigte 
nach Satz 1 die Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 oder 
§ 235 Abs. 2 SGB VI erreicht.

(2) Die Höchstgrenze beträgt 
1.	 für Altersgeldberechtigte nach § 3 Abs. 4 Satz 2 71,75 

Prozent der altersgeldfähigen Dienstbezüge zuzüglich 
eines Betrags von monatlich 525 Euro,

2.	 für Witwenaltersgeldberechtigte die der Berechnung 
des Witwenaltersgeldes zugrunde liegenden alters-
geldfähigen Dienstbezüge.

§ 12  
Zusammentreffen von Altersgeld, Witwenaltersgeld  

oder Waisenaltersgeld mit beamtenrechtlichen  
Versorgungsbezügen

Besteht neben einem Anspruch auf Altersgeld, Witwenal-
tersgeld oder Waisenaltersgeld ein Anspruch auf beam-
tenrechtliche Versorgungsbezüge, gilt § 71 ThürBeamtVG 
entsprechend.

§ 13 
Zusammentreffen von Altersgeld, Witwenaltersgeld  

oder Waisenaltersgeld mit Versorgung aus zwischen-
staatlicher oder überstaatlicher Verwendung

(1) Erhält ein Altersgeld-, Witwenaltersgeld- oder Waisen-
altersgeldberechtigter aus einer Verwendung des Alters-
geldberechtigten im öffentlichen Dienst einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung von dieser 
Einrichtung eine laufende Versorgung und ist die Zeit der 
Verwendung altersgeldfähig, ruht das Altersgeld, Witwenal-
tersgeld oder Waisenaltersgeld in entsprechender Anwen-
dung des § 73 Abs. 2 ThürBeamtVG mit der Maßgabe, 
dass die aus der Verwendung erworbene Versorgung in 
dem Umfang unberücksichtigt bleibt, in dem sie nach Ent-
stehen des Anspruchs auf Altersgeld nach diesem Gesetz 
erworben wurde. Satz 1 gilt nicht, wenn der Altersgeldbe-
rechtigte erneut in ein Beamten- oder Richterverhältnis be-
rufen wurde und einen Anspruch auf Versorgung aus die-
sem Beamten- oder Richterverhältnis hat. 

(2) Der sich nach Absatz 1 ergebende Ruhensbetrag ist 
von dem nach Anwendung der §§ 11 und 12 verbleiben-
den Altersgeld abzuziehen.

§ 14 
Kürzung des Altersgeldes nach Ehescheidung

(1) Sind durch Entscheidung des Familiengerichts 
1.	 Anwartschaften in einer gesetzlichen Rentenversiche-

rung nach § 1587b Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fas-
sung oder

2.	 Anrechte nach dem Versorgungsausgleichsgesetz vom 
3. April 2009 (BGBl. I S. 700) in der jeweils geltenden 
Fassung

aus der altersgeldfähigen Dienstzeit übertragen oder be-
gründet worden, werden nach Wirksamkeit dieser Ent-
scheidung das Altersgeld der ausgleichspflichtigen Per-
son und die Ansprüche ihrer Hinterbliebenen nach § 9 
nach Anwendung der weiteren Ruhens-, Kürzungs- und 
Anrechnungsbestimmungen um den nach Absatz  2 be-
rechneten Betrag gekürzt, soweit die Kürzung nicht nach 



17

Drucksache 7/3300Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

Absatz 3 abgewendet wird. § 75 Abs. 1 Satz 2 ThürBe-
amtVG gilt entsprechend.

(2) Der Kürzungsbetrag für das Altersgeld und für das Hin-
terbliebenenaltersgeld berechnet sich in sinngemäßer An-
wendung des § 75 Abs. 2 und 3 ThürBeamtVG; an die Stel-
le des Eintritts in den Ruhestand tritt dabei der Zeitpunkt 
nach § 3 Abs. 4 Satz 1 oder 2.

(3) Die Kürzung des Altersgeldes oder des Hinterbliebe-
nenaltersgeldes kann von den Altersgeldberechtigten ganz 
oder teilweise durch Zahlung eines Kapitalbetrages an 
den Dienstherrn, gegen den der Anspruch auf Altersgeld 
besteht, abgewendet werden. § 76 Abs. 2 und 3 ThürBe-
amtVG gilt entsprechend.

§ 15 
Verteilung der Altersgeldkosten

Ist dem Entstehen des Anspruchs auf Altersgeld ein Dienst-
herrenwechsel vorausgegangen, der unter §  83 Thür-
BeamtVG fällt, gilt dieser entsprechend mit der Maßga-
be, dass 
1.	 das Altersgeld als regelmäßig wiederkehrende Leis-

tung nach § 83 Abs. 2 Satz 1 ThürBeamtVG gilt,
2.	 an die Stelle des Eintritts des Versorgungsfalls der Zeit-

punkt der Gewährung von Altersgeld oder Hinterblie-
benenaltersgeld tritt,

3.	 an die Stelle der ruhegehaltfähigen Dienstzeiten die 
als altersgeldfähig zu berücksichtigenden Dienstzei-
ten treten.

§ 16 
Weiterer Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt auch für ehemalige Beamte auf Lebens-
zeit des Landes, der Gemeinden, Landkreise und ande-
ren Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie für ehemali-
ge Richter auf Lebenszeit des Landes, die ab dem 13. Juli 
2016 und vor dem … (einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) auf Antrag 
aus dem Beamten- oder Richterverhältnis entlassen wur-
den, um eine berufliche Tätigkeit in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem Land aufzunehmen, in 
dem nach einem Assoziierungsabkommen mit der Euro-
päischen Union Artikel 45 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union zur Anwendung gelangt, 
sowie für deren Hinterbliebene. Ein Anspruch auf Alters-
geld entsteht nur auf schriftlichen oder elektronischen An-
trag des Berechtigten nach Satz 1, der auch für das Vor-
liegen der Voraussetzungen des Satzes 1 den Nachweis 
zu erbringen hat. Für die von Satz 1 erfassten ehemali-
gen Beamten oder Richter sowie ihre Hinterbliebenen fin-
det § 6 Abs. 2 keine Anwendung. Die sich aus der Nach-
versicherung der altersgeldfähigen Dienstzeit ergebende 
Rente wird in vollem Umfang auf das Altersgeld, Witwenal-
tersgeld oder Waisenaltersgeld angerechnet.

§ 17 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils für alle Geschlechter.
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Artikel 2 

Änderung des Thüringer  
Beamtenversorgungsgesetzes

Das Thüringer Beamtenversorgungsgesetz vom 22. Juni 
2011 (GVBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 298), wird wie folgt 
geändert:

1.	 § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Entscheidungen über die Bewilligung von Versor-
gungsbezügen aufgrund von Kannbestimmungen er-
gehen auf Antrag des Versorgungsempfängers. Die 
Entscheidungen dürfen ausgenommen in den Fällen 
des Satzes 6 grundsätzlich erst beim Eintritt des Ver-
sorgungsfalls getroffen werden; vorherige Zusicherun-
gen sind unwirksam. Wird der Antrag nach dem Beginn 
des Ruhestandes gestellt, können Vordienstzeiten frü-
hestens vom Beginn des Antragsmonats berücksichtigt 
werden. Anträge, die innerhalb von drei Monaten nach 
dem Beginn des Ruhestands gestellt werden, gelten 
als zu diesem Zeitpunkt gestellt. Dies gilt entsprechend 
für die erstmalige Berücksichtigung von Vordienstzeiten 
bei der Bemessung der Hinterbliebenenversorgung. Ob 
Zeiten aufgrund der §§ 17, 18 oder 78 Abs. 2 als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen sind, kann 
auf Antrag bei der Berufung in das Beamtenverhältnis 
entschieden werden; diese Entscheidungen stehen un-
ter dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der Rechtsla-
ge, die ihnen zugrunde liegt."

2.	 Nach § 12 Abs. 1 Nr. 7 wird folgende Nummer 8 ein-
gefügt:

"8. 	die Stellenzulage für Beamte als fliegendes Perso-
nal, soweit sie nach § 80 ruhegehaltfähig ist,"

3.	 § 13 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	In Nummer 2 wird das Komma am Ende durch 
einen Punkt ersetzt.

bb)	Nummer 3 wird aufgehoben. 

b)	 In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte "Die Zeit ei-
ner Beurlaubung ohne Dienstbezüge kann" durch 
die Worte "Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge, die keine Zeiten im öffentlichen Dienst ei-
ner zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung sind, können" ersetzt. 

4.	 Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt:

"§ 13 a 
Zeiten im öffentlichen Dienst einer  

zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung

(1) Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit, die vor Be-
ginn des Ruhestands im öffentlichen Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung 
zurückgelegt worden sind, werden auf Antrag als ru-
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hegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt. § 13 Abs. 5 
gilt entsprechend.

(2) Hat der Beamte bei seinem Ausscheiden aus dem 
öffentlichen Dienst bei einer zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung einen Anspruch auf eine Al-
terssicherungsleistung in Form eines Kapitalbetrags, ist 
dem Antrag nach Absatz 1 Satz 1 nur dann stattzuge-
ben, wenn der Beamte den ihm insgesamt zustehenden 
Betrag innerhalb von sechs Monaten nach fristgemäßer 
Antragstellung nach Absatz 4 an den Dienstherrn ab-
führt. Dauerte die Verwendung nach Beginn des Ruhe-
stands an, bleibt der Kapitalbetrag in Höhe des auf die 
Dauer der Verwendung nach Beginn des Ruhestands 
entfallenden Anteils unberücksichtigt. Hat der Beamte 
oder Ruhestandsbeamte vor seinem Ausscheiden aus 
dem öffentlichen Dienst der zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung unmittelbar oder mittelbar 
Zahlungen aus der einmaligen Leistung erhalten oder 
hat die Einrichtung diese durch Aufrechnung oder in an-
derer Form verringert, ist bei der Anwendung der Sät-
ze 1 und 2 der ungekürzte Betrag zu berücksichtigen; 
Entsprechendes gilt, sofern der Beamte oder Ruhe-
standsbeamte auf die einmalige Alterssicherungsleis-
tung verzichtet oder diese nicht beantragt. Auf freiwilli-
gen Beiträgen beruhende Anteile, einschließlich darauf 
entfallender Erträge, bleiben außer Betracht.

(3) Liegt die Zeit der Verwendung bei einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung vor der 
Berufung in das Beamtenverhältnis bei einem der in 
§ 1 genannten Dienstherren oder der Versetzung zu 
einem der in § 1 genannten Dienstherren, ist der Ka-
pitalbetrag vom Beginn des auf die Beendigung der 
Verwendung folgenden Monats bis zum Ablauf des 
Monats, der dem Eintritt in den Dienst dieses Dienst-
herrn vorausgeht, zu verzinsen. Der Zinssatz beträgt 
für das Jahr zwei Prozentpunkte über dem Basiszins-
satz, mindestens aber zwei Prozent. § 21 Abs. 1 Satz 4 
gilt entsprechend.

(4) Der Antrag kann im Fall des Anspruchs auf eine Al-
terssicherungsleistung in Form eines Kapitalbetrags 
nach Absatz 2 innerhalb einer Ausschlussfrist von ei-
nem Jahr nach Beendigung der Verwendung bei ei-
ner zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tung oder nach der Berufung in das Beamtenverhältnis 
gestellt werden; die Versetzung in den Dienst eines 
Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes steht 
dabei der Berufung in das Beamtenverhältnis gleich. 
In den übrigen Fällen kann der Antrag innerhalb einer 
Ausschlussfrist von einem Jahr nach Beginn des Ruhe-
stands nach § 21 Nr. 4 BeamtStG gestellt werden; dau-
ert die Verwendung über den Beginn des Ruhestands 
hinaus an, tritt an die Stelle des Ruhestandsbeginns 
die Beendigung der Verwendung bei einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung. Der An-
trag wirkt ab Ruhestandsbeginn."

5.	 § 14 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 13 erhöht sich 
um die Zeit, die ein Ruhestandsbeamter in einer ent-
geltlichen Beschäftigung als Beamter, Richter, Berufs-
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soldat oder in einem Amtsverhältnis im Sinne des § 13 
Abs. 2 zurückgelegt hat, ohne einen neuen Versor-
gungsanspruch zu erlangen."

6.	 § 21 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 wird jeweils die Anga-
be "§§ 13, 15 und 16 und" durch die Angabe "§§ 13, 
15 und 16, Zeiten im Sinne des § 13 a," ersetzt. 

b)	 In Absatz 5 Satz 1 wird die Verweisung "nach Ab-
satz 1" gestrichen.

7.	 § 31 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalls in seiner 
Erwerbsfähigkeit länger als sechs Monate um mindes-
tens 20 vom Hundert gemindert, erhält er, solange die-
ser Zustand andauert, neben den Dienstbezügen, den 
Anwärterbezügen oder dem Ruhegehalt einen seinem 
Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit entsprechen-
den anteiligen Unfallausgleich. Die Höhe des Unfallaus-
gleichs bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 
100 vom Hundert ergibt sich aus der Anlage. Wird die 
Minderung der Erwerbsfähigkeit bei der Feststellung 
gestaffelt eingeschätzt, ist der Unfallausgleich in Höhe 
desjenigen Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
zu zahlen, der wenigstens sechs Monate Bestand hat." 

8.	 § 51 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 2 werden die Worte "Erwerbseinkommen 
und Erwerbsersatzeinkommen" durch das Wort 
"Einkünfte" ersetzt.

b)	 Satz 3 erhält folgende Fassung:

"Wird auf Einkünfte verzichtet oder wird an deren 
Stelle eine Kapitalleistung gezahlt, ist der Betrag 
anzurechnen, der ansonsten zu zahlen wäre; § 72 
Abs. 1 Satz 8 und 9 gilt entsprechend."

9.	 § 64 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1 wird die Verweisung 
"§§ 64 und 65 des Einkommensteuergesetzes 
oder der §§ 3 und 4 des Bundeskindergeldgeset-
zes" durch die Verweisung "§§ 64 und 65 des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) oder der §§ 3 und 
4 des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG)" ersetzt.

b)	 In Absatz 2 Satz 1 werden die Verweisung "§ 66 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes" durch die 
Verweisung "§ 66 Abs. 1 EStG", die Verweisung 
"§ 32 Abs. 1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes" 
durch die Verweisung "§ 32 Abs. 1 bis 5 EStG", die 
Verweisung "§ 65 des Einkommensteuergesetzes" 
durch die Verweisung "§ 65 EStG", die Verweisung 
"§ 62 des Einkommensteuergesetzes" durch die 
Verweisung "§ 62 EStG", die Verweisung "§ 1 des 
Bundeskindergeldgesetzes" durch die Verweisung 
"§ 1 BKGG" und die Verweisung "§ 1 Abs. 2 des 
Bundeskindergeldgesetzes" durch die Verweisung 
"§ 1 Abs. 2 BKGG" ersetzt.
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10.	§ 65 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 werden die Worte "zwölf Kalendermona-
te" durch die Worte "dreißig Kalendermonate" er-
setzt. 

b)	 Satz 3 wird aufgehoben.

11.	In § 69 Abs. 1 Satz 3 werden nach den Worten "be-
rücksichtigt werden" die Worte "oder nach dem Eintritt 
in den Ruhestand entstanden sind" angefügt. 

12.	§ 70 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben.

b)	 Absatz 5 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Nicht als Erwerbseinkommen gelten
1.	 steuerfreie Aufwandsentschädigungen,
2.	 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche 

Tätigkeiten bei Gemeinden, Verwaltungsge-
meinschaften, Landkreisen oder Zweckverbän-
den,

3.	 Jubiläumszuwendungen,
4.	 ein Unfallausgleich (§ 31),
5.	 steuerfreie Einnahmen für Leistungen zur 

Grundpflege oder hauswirtschaftlichen Versor-
gung,

6.	 die nach § 3 Nr. 11a EStG aufgrund der Coro-
na-Krise steuerfrei gewährten Beihilfen und Un-
terstützungen sowie

7.	 Einkünfte aus Tätigkeiten, die nach Art und Um-
fang Nebentätigkeiten im Sinne des § 52 Nr. 3 
ThürBG entsprechen."

13.	§ 72 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	Satz 2 Nr. 3 Halbsatz 2 erhält folgende Fassung:

"bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 
10 vom Hundert bleibt die Hälfte des Unfallaus-
gleichs, der nach § 31 Abs. 1 Satz 1 und 2 bei 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 20 
vom Hundert gewährt wird, unberücksichtigt,"

bb)	In Satz 3 werden die Worte "eine Kapitalleis-
tung, Beitragserstattung oder Abfindung" durch 
die Worte "ein Kapitalbetrag" ersetzt.

cc)	Satz 4 erhält folgende Fassung:

"Erfolgt die Zahlung eines Kapitalbetrags, weil 
kein Anspruch auf eine laufende Rente besteht, 
ist der Betrag zugrunde zu legen, der sich bei 
einer Verrentung dieser einmaligen Zahlung 
ergibt."
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dd)	Die Sätze 8 und 9 erhalten folgende Fassung:

"Der Betrag, der bei einer Verrentung der ein-
maligen Zahlung nach Satz 4 zugrunde zu le-
gen ist, berechnet sich nach folgender Formel:

EP x aRW = VrB.

In dieser Formel bedeuten:
1.	 EP:	 Entgeltpunkte, die sich durch Multi-

plikation des Kapitalbetrages in Euro 
mit dem für dessen Auszahlungsjahr 
maßgeblichen Faktor zur Umrech-
nung von Kapitalwerten in Entgelt-
punkte nach § 187 Abs. 3 SGB VI 
und anschließende Division durch 
Euro ergeben; die Entgeltpunkte 
werden kaufmännisch auf vier Dezi-
malstellen gerundet,

2.	 aRW:	 aktueller Rentenwert in Euro,
3.	 VrB:	 Verrentungsbetrag in Euro."

b)	 In Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b werden nach den 
Worten "bis zum Eintritt des Versorgungsfalls" die 
Worte "abzüglich nicht ruhegehaltfähiger Zeiten im 
Sinne des § 13 a," eingefügt.

14.	§ 73 erhält folgende Fassung:

"§ 73 
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit einer 

laufenden Alterssicherungsleistung aus zwischen-
staatlicher oder überstaatlicher Verwendung

(1) Steht einem Ruhestandsbeamten aufgrund einer 
Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung von dieser 
Einrichtung eine laufende Alterssicherungsleistung zu 
und ist die Zeit dieser Verwendung nach § 13 a Abs. 1 
ruhegehaltfähig, ruht sein Ruhegehalt nach diesem Ge-
setz in Höhe des in Absatz 2 bezeichneten Betrages.

(2) Das Ruhegehalt ruht nach Anwendung des § 21 
Abs. 2 und 3 in Höhe der aus einer Verwendung im öf-
fentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtung zustehenden laufenden Alters-
sicherungsleistung. Beruht diese Leistung auch auf 
Zeiten nach Beginn des Ruhestandes, bleibt die laufen-
de Alterssicherungsleistung in Höhe des auf die Dauer 
der Verwendung nach Beginn des Ruhestandes ent-
fallenden Anteils unberücksichtigt. Bei der Anwendung 
des Satzes 1 werden auch Ansprüche auf Alterssiche-
rungsleistungen berücksichtigt, die der Beamte wäh-
rend der Zeit erworben hat, in der er, ohne ein Amt bei 
der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tung auszuüben, dort einen Anspruch auf Vergütung 
oder sonstige Entschädigung hat. Satz 3 gilt entspre-
chend für nach dem Ausscheiden aus dem öffentlichen 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung erworbene und bei der Berechnung der Al-
terssicherungsleistung berücksichtigte Ansprüche. Ist 
die Alterssicherungsleistung durch Teilkapitalisierung, 
Aufrechnung oder in anderer Form verringert worden, 
ist bei der Anwendung der Sätze 1 und 2 der ungekürzt 
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zustehende Betrag zugrunde zu legen. Satz 5 gilt ent-
sprechend, sofern der Beamte oder Ruhestandsbeam-
te auf die laufende Alterssicherungsleistung verzichtet 
oder diese nicht beantragt. Auf freiwilligen Beiträgen 
beruhende Anteile, einschließlich darauf entfallende 
Erträge, bleiben außer Betracht.

(3) Absatz 2 gilt ungeachtet der Ruhegehaltfähigkeit ei-
ner Verwendungszeit nach § 13 a entsprechend, wenn 
der Ruhestandsbeamte Anspruch auf Invaliditätspen-
sion aus seinem Amt bei der zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung hat.

(4) Steht der Witwe oder den Waisen eines Beamten 
oder Ruhestandsbeamten eine laufende Alterssiche-
rungsleistung der zwischenstaatlichen oder überstaat-
lichen Einrichtung für Hinterbliebene zu und ist die Zeit 
der Verwendung des Beamten nach § 13 a Abs. 1 ru-
hegehaltfähig, ruhen das nach diesem Gesetz zu ge-
währende Witwengeld und Waisengeld in Höhe der Al-
terssicherungsleistung der zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung. Absatz 2 Satz 2 bis 7 und 
Absatz 3 gelten entsprechend.

(5) Der sich nach den Absätzen 1 bis 4 ergebende Ru-
hensbetrag ist von den nach Anwendung der §§ 70 bis 
72 verbleibenden Versorgungsbezügen abzuziehen."

15.	§ 77 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe "60. Lebensjah-
res" durch die Angabe "62. Lebensjahres" ersetzt. 

b)	 In Absatz 9 Satz 2 wird die Verweisung "§ 5 Abs. 2 
Satz 2" durch die Verweisung "§ 5 Abs. 2 Satz 6" 
ersetzt.

16.	§ 78 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) § 5 Abs. 2 und § 17 Abs. 2 gelten entspre-
chend."

b)	 In Absatz 4 Satz 5 wird die Verweisung "Satz 3" 
durch die Verweisung "Satz 4" ersetzt.

c)	 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa)	In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Verweisung "§ 27 
Satz 1 Nr. 1 ThürBesG" durch die Verweisung 
"§ 27 Nr. 1 ThürBesG" ersetzt.

bb)	In Satz 2 werden die Verweisung "§ 27 Satz 1 
Nr. 1 ThürBesG" durch die Verweisung "§ 27 
Nr.  1 ThürBesG" und die Verweisung "§ 27 
Satz 1 Nr. 2 ThürBesG" durch die Verweisung 
"§ 27 Nr. 2 ThürBesG" ersetzt.

17.	§ 88 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Absatzbezeichnung "(1)" wird gestrichen.

b)	 Absatz 2 wird aufgehoben.
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18.	Dem § 92 a wird folgender Absatz 3 angefügt:

"(3) Für am Tag vor Inkrafttreten des Thüringer Geset-
zes zur Einführung eines Altersgeldes sowie zur Än-
derung versorgungs-, besoldungs- und anderer dienst-
rechtlicher Vorschriften und am Tag des Inkrafttretens 
des Thüringer Gesetzes zur Einführung eines Alters-
geldes sowie zur Änderung versorgungs-, besoldungs- 
und anderer dienstrechtlicher Vorschriften vorhande-
ne Versorgungsempfänger der Besoldungsgruppe W 3 
sind die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge in entspre-
chender Anwendung des § 67 Abs. 1 bis 4 des Thürin-
ger Besoldungsgesetzes neu festzusetzen."

19.	Nach § 92 i wird folgender § 92 j eingefügt:

"§ 92 j 
Übergangsbestimmung zum Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 

Europäischen Union 

Für am 30. Januar 2020 vorhandene Versorgungs-
empfänger und deren zukünftige Hinterbliebene, die 
Renten von einem Versicherungsträger aus dem Ver-
einigten Königreich Großbritannien und Nordirland be-
ziehen, findet § 72 Abs. 8 über den 30. Januar 2020 hi-
naus weiterhin Anwendung."

20.	Nach § 92 j wird folgender § 92 k eingefügt:

"§ 92 k 
Übergangsbestimmungen aus Anlass des Thüringer 
Gesetzes zur Einführung eines Altersgeldes sowie 

zur Änderung versorgungs-, besoldungs- und ande-
rer dienstrechtlicher Vorschriften

(1) § 13 a findet auf am … (einsetzen: Datum des In-
krafttretens nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) 
vorhandene Beamte Anwendung, wenn eine Verwen-
dung im Sinne des § 13 a Abs. 1 vor dem … (einset-
zen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 18 Abs. 1 
dieses Gesetzes)
1. 	 begonnen hat und über diesen Zeitpunkt hinaus an-

dauert,
2. 	 bereits beendet war und der Beamte aufgrund die-

ser Verwendung einen Anspruch auf eine laufende 
Alterssicherungsleistung hat oder

3. 	 bereits beendet war und der Beamte aufgrund die-
ser Verwendung einen Anspruch auf eine Alterssi-
cherungsleistung in Form eines Kapitalbetrags nach 
§ 13 a Abs. 2 hat mit den Maßgaben, dass 
a) 	abweichend von § 13 a Abs. 3 Satz 1 der Kapi-

talbetrag vom Beginn des auf die Beendigung 
der Verwendung folgenden Monats bis zum … 
(einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkraft-
treten nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) 
zu verzinsen ist und 

b) 	der Antrag nach § 13 a Abs. 4 Satz 1 bis zum 
… (einsetzen: Datum des letzten Tages des 18. 
auf das Inkrafttreten nach Artikel 18 Abs. 1 die-
ses Gesetzes folgenden Kalendermonats) ge-
stellt werden kann. 

Die Zeit einer vor dem … (einsetzen: Datum des In-
krafttretens nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) 
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bereits beendeten Verwendung im Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung ist 
ungeachtet des § 13a ruhegehaltfähig, sofern die für 
diese Zeit zustehende Alterssicherungsleistung im Sin-
ne des § 13 a Abs. 2 bereits vor dem … (einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 18 Abs. 1 dieses 
Gesetzes) an den Dienstherrn abgeführt worden ist.

(2) Verringert sich durch die Anwendung des § 51 in der 
ab dem … (einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) geltenden Fassung 
die Höhe des Unterhaltsbeitrags, wird in Höhe der Dif-
ferenz zu dem am … (einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Geset-
zes) zustehenden Unterhaltsbeitrag eine Ausgleichs-
zulage gewährt. Die Ausgleichszulage vermindert sich 
nach Ablauf eines Jahres jeweils um 20 vom Hundert 
des Ausgangsbetrages. Bezieht der Unterhaltsbei-
tragsempfänger nach der erstmaligen Festsetzung der 
Ausgleichszulage neue Einkünfte, die den jeweils zu-
stehenden Betrag der Ausgleichszulage übersteigen, 
entfällt die Ausgleichszulage. Dies gilt auch, wenn sich 
die bisherigen Einkünfte um einen Betrag erhöhen, der 
den jeweils zustehenden Betrag der Ausgleichszulage 
übersteigt. Die Ausgleichszulage wird nicht ausgezahlt, 
wenn der Ausgleichsbetrag fünf Euro nicht übersteigt. 

(3) Für am … (einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) 
vorhandene Versorgungsempfänger sind § 21 Abs. 5 
Satz 1 und § 72 Abs. 1 Satz 8 und 9 jeweils in der bis 
zum … (einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkraft-
treten nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) gelten-
den Fassung weiter anzuwenden.

(4) Für am …. (einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten nach Artikel  18 Abs.  1 dieses Geset-
zes) vorhandene Versorgungsempfänger, bei denen 
eine ruhegehaltfähige Zeit nach § 88 Abs. 2 in der bis 
zum…. (einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkraft-
treten nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) gelten-
den Fassung berücksichtigt worden ist, ist § 65 Abs. 7 
in der ab dem … (einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) geltenden Fas-
sung auf schriftlichen oder elektronischen Antrag an-
zuwenden. Anträge, die innerhalb von drei Monaten ab 
dem … (einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Arti-
kel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) gestellt werden, gelten 
als zum … (einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) gestellt. Wird der 
Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, tritt die 
Änderung mit Beginn des Antragsmonats ein. Ab dem 
Zeitpunkt, zu dem aufgrund des Antrags der Kinderer-
ziehungszuschlag nach § 65 Abs. 7 gewährt wird, ist 
§ 88 Abs. 2 in der bis zum … (einsetzen: Datum des 
Tages vor Inkrafttreten nach Artikel 18 Abs. 1 dieses 
Gesetzes) geltenden Fassung nicht mehr anzuwen-
den und der Ruhegehaltssatz entsprechend neu fest-
zusetzen. Wird kein Antrag gestellt, findet § 88 Abs. 2 
in Verbindung mit § 65 Abs. 7 Satz 3 jeweils in der bis 
zum … (einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkraft-
treten nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) gelten-
den Fassung auf die am … (einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Inkrafttreten nach Artikel 18 Abs. 1 dieses 



26

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/3300
Gesetzes) vorhandenen Versorgungsempfänger wei-
ter Anwendung. 

(5) Für am … (einsetzen: Datum des Tages vor dem 
Inkrafttreten nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) 
vorhandene Versorgungsempfänger, bei denen auf-
grund der Änderung des § 65 Abs. 7 mit Wirkung vom 
… (einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 18 
Abs. 1 dieses Gesetzes) die Versorgungsbezüge neu 
festzusetzen sind, findet bei der Neufestsetzung § 92 g 
Abs. 2 keine Anwendung, wenn dies für den Versor-
gungsempfänger günstiger ist."

21.	In § 96 werden die Worte "in männlicher und weiblicher 
Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.

22.	Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

23.	Die Anlage wird wie folgt geändert:

a)	 Der Klammerzusatz "(zu § 65 Abs. 4, § 66 Abs. 2, 
§ 67 Abs. 3 sowie den §§ 68, 92 e und 92 i)" wird 
durch den Klammerzusatz "(zu § 31 Abs. 1 Satz 
2, § 65 Abs. 4, § 66 Abs. 2, § 67 Abs. 3 sowie den 
§§ 68, 92 e und 92 i)" ersetzt.

b)	 Folgender Absatz 8 wird angefügt:

"(8) Der Unfallausgleich nach § 31 Abs. 1 beträgt 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 100 
Prozent 900 Euro."

Artikel 3 
Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes

Das Thüringer Besoldungsgesetz in der Fassung vom 
18. Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21. Dezember 2020 (GVBl. S. 655) wird 
wie folgt geändert:

1.	 In § 1 Abs. 2 Nr. 2 werden die Worte "für Professoren 
sowie hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen" gestrichen.

2.	 § 6 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 2 wird aufgehoben.

b)	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

3.	 In § 20 Nr. 3 werden nach den Worten "technischen 
Dienstes" die Worte "und des gehobenen informations-
technischen Dienstes" eingefügt. 

4.	 § 23 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Nummer 1 werden nach dem Wort "technischer" 
die Worte "und informationstechnischer" eingefügt.

b)	 In Nummer 2 werden nach dem Wort "technischer" 
ein Komma und das Wort "informationstechnischer," 
eingefügt.
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c)	 In den Nummern 3 und 4 werden jeweils nach dem 
Wort "technischer" die Worte "und informationstech-
nischer" eingefügt.

d)	 In Nummer 5 werden nach dem Wort "technischer" 
ein Komma und das Wort "informationstechnischer," 
eingefügt.

e)	 In Nummer 6 werden nach dem Wort "technischer" 
die Worte "und informationstechnischer" eingefügt.

5.	 § 27 wird wie folgt geändert:

a)	 In der Einleitung des Satzes 1 werden die Worte 
"den Besoldungsgruppen W 2 und W 3" durch die 
Worte "der Besoldungsordnung W" ersetzt.

b)	 Satz 2 wird aufgehoben.

6.	 § 28 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	In Satz 1 werden die Worte "Besoldungsgruppe 
W 2 oder W 3" durch die Worte "Besoldungs-
ordnung W" ersetzt.

bb)	In Satz 2 wird das Wort "Professors" durch das 
Wort "Hochschullehrers" ersetzt.

cc)	In Satz 6 wird das Wort "Professor" durch das 
Wort "Hochschullehrer" ersetzt.

b)	 In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort "Professor" durch 
das Wort "Hochschullehrer" ersetzt.

7.	 § 30 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Präsidenten und Kanzler erhalten einen Funktions-
Leistungsbezug in Höhe des sich aus Anlage 8 Ta-
belle 4 ergebenden Vomhundertsatzes des Grund-
gehalts; vorläufige Leiter nach § 30 Abs. 10 Satz 1 
und 2 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) 
erhalten für die Dauer der Wahrnehmung dieser 
Funktion einen Funktions-Leistungsbezug in Höhe 
der Funktions-Leistungsbezüge des Präsidenten 
nach Anlage 8 Tabelle 4."

b)	 In Absatz 2 Satz 3 werden das Wort "Professoren" 
durch das Wort "Hochschullehrern" sowie die Ver-
weisung "§ 78 Abs. 7" durch die Verweisung "§ 85 
Abs. 6" ersetzt.

8.	 § 31 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 werden das Wort "Professor" durch das 
Wort "Hochschullehrer" und das Wort "Professors" 
durch das Wort "Hochschullehrers" ersetzt.

b)	 In Satz 2 wird jeweils das Wort "Professor" durch 
das Wort "Hochschullehrer" ersetzt.
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9.	 § 41 Abs. 1 Satz 4 erhält folgende Fassung:

"Eine Unterbrechung ist unschädlich, wenn sie 
1.	 wegen öffentlicher Belange oder aus zwingenden 

dienstlichen Gründen geboten ist und die Dauer ei-
nes Jahres nicht überschreitet oder 

2.	 aufgrund einer Elternzeit erfolgt."

10.	§ 45 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 2 wird aufgehoben.

b)	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

11.	Nach § 47 wird folgender § 47 a eingefügt:

"§ 47 a 
Zulage für Notfallsanitäter

Beamte der Laufbahn des feuerwehrtechnischen 
Dienstes, die die staatliche Prüfung oder Ergänzungs-
prüfung zum Notfallsanitäter erfolgreich abgeschlossen 
haben, erhalten für die Dauer der Verwendung als Not-
fallsanitäter im Rettungsdienst oder als Disponent in der 
Leitstelle eine Zulage in Höhe von 100 Euro monatlich."

12.	In § 52 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort "erheblicher" ge-
strichen.

13.	§ 60 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Die Beamten der Kriminalpolizei erhalten als Kleider-
geld eine Vergütung in Höhe von 20,50 Euro."

14.	In § 63 Abs. 3 werden die Worte "für Professoren so-
wie hauptamtliche Leiter und Mitglieder von Leitungs-
gremien an Hochschulen" gestrichen.

15.	§ 67 erhält folgende Fassung:

"§ 67 
Anpassung der Berufungs- und Bleibe- 

Leistungsbezüge aufgrund der Anhebung des  
Grundgehalts der Besoldungsgruppe W 3 durch das 
Thüringer Gesetz zur Einführung eines Altersgeldes 
sowie zur Änderung versorgungs-, besoldungs- und 

anderer dienstrechtlicher Vorschriften

(1) Bei Beamten der Besoldungsgruppe W 3 werden in 
festen Beträgen festgesetzte monatlich gewährte Beru-
fungs- und Bleibe-Leistungsbezüge nach § 27 Satz 1 
Nr. 1, die am … (einsetzten: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) zugestanden 
haben, in Höhe des gewährten Leistungsbezuges, je-
doch höchstens bis zu 360 Euro vermindert. 

(2) Für Beamte der Besoldungsgruppe W 3 werden bei 
in Vomhundertsätzen des Grundgehalts festgesetz-
ten monatlich gewährten Berufungs- und Bleibe-Leis-
tungsbezügen nach § 27 Satz 1 Nr. 1 die Vomhundert-
sätze ab dem … (einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) im Verhält-
nis zur Erhöhung des Grundgehalts vermindert. Dazu 
werden die Leistungsbezüge nach § 27 Satz 1 Nr. 1, 
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die am … (einsetzten: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) unter Zugrundele-
gung des bis zum … (einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Geset-
zes) geltenden Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
W 3 zugestanden hätten, in Höhe des gewährten Leis-
tungsbezuges, jedoch höchstens um 360 Euro vermin-
dert. Der neue Vomhundertsatz ergibt sich aus dem 
Verhältnis des nach Anwendung des Satzes 2 verblei-
benden Leistungsbezugs zu dem ab dem … (einset-
zen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 18 Abs. 1 
dieses Gesetzes) geltenden Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe W 3. 

(3) Soweit die Gewährung von Berufungs- und Blei-
be-Leistungsbezügen mit Ziel- und Leistungsverein-
barungen verbunden wurde, darf bei der Anwendung 
der Absätze 1 und 2 der verbleibende Leistungsbezug 
50 v.H. des vor der Verminderung zustehenden Leis-
tungsbezuges nicht unterschreiten. Sind in Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen gemäß Satz 1 Regelungen 
enthalten, die Anwartschaften auf weitere, zu einem 
späteren Zeitpunkt finanziell wirksam werdende Beru-
fungs- und Bleibe-Leistungsbezüge begründen, gelten 
die Regelungen des Absatzes 2 entsprechend. Satz 1 
bleibt unberührt.

(4) Stehen mehrere Leistungsbezüge nach den Absät-
zen 1 und 2 zu, werden sie in folgender Reihenfolge 
vermindert, bis der Betrag von 360 Euro erreicht ist:
1.	 in Vomhundertsätzen des Grundgehalts festgesetz-

te Leistungsbezüge,
2.	 in festen Beträgen festgesetzte Leistungsbezüge.
Stehen innerhalb der Kategorien nach Satz 1 unter-
schiedliche Leistungsbezüge zu, sind unbefristete vor 
befristeten und ruhegehaltfähige vor nicht ruhegehalt-
fähigen Leistungsbezügen zu vermindern.

(5) Die sich nach den Absätzen 1 bis 3 ergebenden 
Leistungsbezüge gelten als neu festgesetzt." 

16.	In § 68 werden die Worte "in männlicher und weiblicher 
Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.

17.	Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

18.	Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Nummer 3 Abs. 6 des Abschnitts I der Vorbemer-
kungen erhält folgende Fassung:

'(6) Die Ämter in der Besoldungsgruppe A 14 mit der 
Amtsbezeichnung "Oberstudienrat" und "Seminar-
rektor - als Fachleiter in der Ausbildung von Lehr-
amtsanwärtern für das Lehramt an Grundschulen, 
an Regelschulen, an Förderschulen, an Gymnasi-
en oder an berufsbildenden Schulen -" sind keine 
regelmäßig zu durchlaufende Ämter.'

b)	 Abschnitt II der Vorbemerkungen wird wie folgt ge-
ändert:
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aa)	Die Überschrift der Nummer 3 erhält folgende 

Fassung:

"3.	Zulage für Polizeivollzugsbeamte und Be-
amte des Steuerfahndungsdienstes" 

bb)	In Nummer 9 Satz 1 Buchst. a wird die Verwei-
sung "§ 44 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Schul-
ordnung der allgemein bildenden und berufsbil-
denden Schulen" durch die Verweisung "§ 44 
Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Schulordnung" er-
setzt.

cc)	Nummer 11 wird wie folgt geändert:

aaa)	In Absatz 1 Buchst. d wird das Wort "Se-
kundarstufe" durch das Wort "Sekundar-
stufe" ersetzt.

bbb)	Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Die Stellenzulage wird nicht neben einer 
Stellenzulage nach den Nummern 9 oder 
10 gewährt." 

ccc)	 In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort "Zulage" 
durch das Wort "Stellenzulage" ersetzt.

ddd)	In Absatz 2 Satz 3 werden das Wort "Ab-
minderungsstunden" durch das Wort "An-
rechnungsstunden" und das Wort "Zulage" 
durch das Wort "Stellenzulage" ersetzt. 

c)	 Die Besoldungsordnung A wird wie folgt geändert:

aa)	In der Fußnote 2 der Besoldungsgruppe A 7 wird 
nach dem Wort "Dienstes" ein Komma und die 
Worte "des mittleren informationstechnischen 
Dienstes" eingefügt. 

bb)	Die Besoldungsgruppe A 10 wird wie folgt ge-
ändert:

aaa)	Das Amt "Fachlehrer - an allgemein bil-
denden und berufsbildenden Schulen -" 
wird durch das Amt "Fachlehrer - an allge-
mein bildenden und berufsbildenden Schu-
len -1)" ersetzt.

bbb)	Folgende Fußnote wird angefügt:

"1)	 Als Eingangsamt"

cc)	Die Besoldungsgruppe A 13 wird wie folgt ge-
ändert:

aaa)	Das Amt "Erster Kriminalhauptkommissar" 
wird durch das Amt "Erster Kriminalhaupt-
kommissar5)" ersetzt. 

bbb)	Das Amt "Erster Polizeihauptkommissar" 
wird durch das Amt "Erster Polizeihaupt-
kommissar5)" ersetzt. 
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ccc)	Das Amt "Oberamtsrat2)3)" wird durch das 
Amt "Oberamtsrat2)3)5)" ersetzt. 

ddd)	Der Funktionszusatz nach dem Amt "Ober-
rechnungsrat" erhält folgende Fassung:

"-	 als Prüfungsbeamter beim Rechnungs-
hof -5)"

eee)	Fußnote 5 erhält folgende Fassung:

"5)	 Für Beamte, die nicht bereits von den 
Fußnoten 2 oder 3 erfasst sind, können 
für Funktionen, die sich von denen der 
Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach 
Maßgabe sachgerechter Bewertung 
bis zu 10 Prozent der ausgebrachten 
Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit 
einer Amtszulage nach Anlage 8 aus-
gestattet werden."

dd)	Die Besoldungsgruppe A 14 wird wie folgt ge-
ändert:

aaa)	Fußnote 7 erhält folgende Fassung:

"7)	 Voraussetzung ist eine mindestens 
hälftige Verwendung als Fachleiter in 
der Ausbildung von Lehramtsanwär-
tern für das Lehramt an Grundschulen, 
an Regelschulen, für Förderpädagogik, 
an Gymnasien oder an berufsbilden-
den Schulen und/oder in einer Tätigkeit 
eines Fachleiters entsprechenden Ver-
wendung von Beamten in der pädago-
gisch-praktischen Nachqualifizierung 
für an staatlichen Schulen eingestell-
te Lehrkräfte nach § 22 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 ThürBildLbVO."

bbb)	Fußnote 8 wird aufgehoben.

ee)	Die Besoldungsgruppe A 15 wird wie folgt ge-
ändert:

aaa)	Das Amt "Geschäftsführer der Unfallkas-
se Thüringen1)" wird durch das Amt "Ge-
schäftsführer der Unfallkasse Thüringen" 
ersetzt.

bbb)	Fußnote 1 wird aufgehoben.

ff)	 Die Besoldungsgruppe A 16 wird wie folgt ge-
ändert:

aaa)	Das Amt "Geschäftsführer der Unfallkas-
se Thüringen1)" wird aufgehoben.

bbb)	Fußnote 1 wird aufgehoben.

d)	 In der Besoldungsordnung B Besoldungsgruppe 
B 3 wird das Amt "Leiter des Landesrechenzent-
rums" durch das Amt "Direktor des Landesrechen-
zentrums" ersetzt.
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19.	In Anlage 2 Nr. 2 der Vorbemerkungen wird der Klam-

merzusatz "(§ 82 Abs. 6 des Thüringer Hochschulgeset-
zes)" durch den Klammerzusatz "(§ 89 Abs. 6 ThürHG)" 
ersetzt.

20.	Anlage 5 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

"gültig ab … (einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes)

3.	 Thüringer Besoldungsordnung W

Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3
4.799,36 6.161,64 6.945,98"

21.	Anlage 8 wird wie folgt geändert:

a)	 In Tabelle 1 Spalte 4 wird der Geldbetrag "20,00" 
durch den Geldbetrag "50,00" und der Geldbetrag 
"43,00" durch den Geldbetrag "75,00" ersetzt.

b) 	 In Spalte 4 der Tabelle 2 wird bei der Besoldungs-
gruppe A 13 die Angabe "1 bis 3" durch die Anga-
be "1 bis 3, 5" ersetzt.

Artikel 4 
Änderung des Thüringer Disziplinargesetzes

Das Thüringer Disziplinargesetz vom 21. Juli 2002 (GVBl. 
S. 257), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 298), wird wie folgt geändert:

1.	 § 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz einge-
fügt:

"Frühere Beamte mit Anspruch auf Altersgeld gel-
ten, auch soweit der Anspruch ruht, als Ruhestands-
beamte; das Altersgeld gilt als Ruhegehalt."

b)	 In Absatz 2 wird die Verweisung "Thüringer Richter-
gesetzes" durch die Verweisung "Thüringer Rich-
ter- und Staatsanwältegesetzes" ersetzt.

2.	 In § 36 Satz 7 wird die Verweisung "§ 38 Abs. 1 Nr. 6, 
7 oder 8" durch die Verweisung "§ 38 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 6, 7 oder 8" ersetzt.

3.	 Dem § 38 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

"Satz 1 Nr. 7 gilt nicht, wenn unmittelbar im Anschluss 
an eine Entlassung nach § 21 Abs. 4 des Thüringer 
Laufbahngesetzes ein Beamtenverhältnis auf Probe 
begründet werden soll oder bei einer Entlassung aus 
dem Beamten- oder Richterverhältnis auf Antrag be-
reits ein Disziplinarverfahren anhängig ist."

4.	 In § 40 Abs. 2 Satz 1 wird die Verweisung "§ 38 Abs. 1 
Nr. 1 bis 5" durch die Verweisung "§ 38 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 5" ersetzt.
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5.	 § 43 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a)	 In Nummer 3 wird die Verweisung "§ 38 Abs. 1 Nr. 4" 
durch die Verweisung "§ 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4" er-
setzt.

b)	 In Nummer 4 wird die Verweisung "§ 38 Abs. 1 Nr. 7, 
8" durch die Verweisung "§ 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 
oder 8" ersetzt.

6.	 In § 46 Abs. 3 Satz 1 wird die Verweisung "§ 38 Abs. 1 
Nr. 6, 7, 8" durch die Verweisung "§ 38 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 6, 7 oder 8" ersetzt.

7.	 § 55 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 wird die Verweisung "§ 38 Abs. 1 Nr. 6 bis 
8" durch die Verweisung "§ 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 
bis 8" ersetzt.

b)	 In Satz 2 wird die Verweisung "§ 38 Abs. 1 Nr. 2 bis 
5" durch die Verweisung "§ 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
bis 5" ersetzt.

8.	 In § 62 Abs. 1 Satz 3 und § 66 Abs. 4 Satz 1 wird je-
weils die Verweisung "§ 38 Abs. 1 Nr. 6 bis 8" durch die 
Verweisung "§ 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 bis 8" ersetzt.

Artikel 5 
Änderung des Thüringer Beamtengesetzes

In § 119 Abs. 4 des Thüringer Beamtengesetzes vom 
12. August 2014 (GVBl. S. 472), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 298) und 
Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 303) 
geändert worden ist, wird die Verweisung "Thüringer Ver-
waltungsvorschrift für die Gewährung unentgeltlicher Heil-
fürsorge für die Polizei vom 20. Dezember 2006 (StAnz 
Nr. 6/2007 S. 245) in der am 31. Oktober 2018 geltenden 
Fassung" durch die Verweisung "Thüringer Verwaltungs-
vorschrift für die Gewährung unentgeltlicher Heilfürsorge 
für die Polizei vom 20. Dezember 2006 (StAnz Nr. 6/2007 
S. 245) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

Artikel 6 
Änderung des Thüringer Reisekostengesetzes

Das Thüringer Reisekostengesetz vom 23. Dezember 
2005 (GVBl. S. 446), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 12. Oktober 2018 (GVBl. S. 387), wird wie 
folgt geändert:

1.	 § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"Für Strecken, die aus triftigen Gründen mit anderen 
als den in § 5 genannten nicht regelmäßig verkehren-
den Beförderungsmitteln zurückgelegt worden sind, 
werden die entstandenen notwendigen Fahrkosten 
erstattet. Liegen keine triftigen Gründe vor, darf keine 
höhere Reisekostenvergütung als 17 Cent je zurück-
gelegten Kilometer gewährt werden; die Erstattung ist 
auf 150 Euro begrenzt."



34

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/3300
2.	 § 6 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) 	 In Nummer 1 wird der Geldbetrag "24 Euro" durch 
den Geldbetrag "28 Euro" ersetzt.

b)	 In Nummer 2 wird der Geldbetrag "12 Euro" durch 
den Geldbetrag "14 Euro" ersetzt. 

3.	 § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert.

a)	 In Satz 3 werden nach dem Wort "schriftlich" die 
Worte "oder elektronisch" eingefügt. 

b)	 Folgender Satz wird angefügt:

"Fand eine notwendige Übernachtung statt, ohne 
dass hierfür Übernachtungskosten entstanden 
sind, wird ein pauschales Übernachtungsgeld von 
20 Euro je Übernachtung gezahlt; Absatz 3 bleibt 
unberührt."

4.	 In § 15 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "sowie bei Be-
nutzung eines privaten Kraftfahrzeugs die Wegstre-
ckenentschädigung nach § 5 Abs. 1 gewährt werden" 
durch die Worte "gewährt werden sowie bei Benut-
zung eines privaten Kraftfahrzeuges die Gewährung 
der Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 2 und 
2 a ausgeschlossen ist" ersetzt.

5.	 In § 18 werden die Worte "in männlicher und weiblicher 
Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.

Artikel 7  
Änderung des Thüringer Gesetzes zur 

Neustrukturierung von Finanzbehörden

Das Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung von Finanz-
behörden vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731) wird 
wie folgt geändert:

1. 	 § 1 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a)	 Nummer 4 wird aufgehoben.

b)	 Die bisherigen Nummern 5 bis 10 werden die Num-
mern 4 bis 9.

2.	 In § 4 werden die Worte "in männlicher und weiblicher 
Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.

Artikel 8 
Änderung des Thüringer Gesetzes über die 
Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts 

"ThüringenForst"

Das Thüringer Gesetz über die Errichtung der Anstalt öf-
fentlichen Rechts "ThüringenForst" vom 25. Oktober 2011 
(GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. No-
vember 2020 (GVBl. S. 562), wird wie folgt geändert:

1.	 In § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 wird die Verweisung "§ 12 
Abs. 5" durch die Verweisung "§ 12 Abs. 8" ersetzt.
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2.	 § 15 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"§ 15 
Dienstherrnfähigkeit, Tariffähigkeit, Zuständigkeit 

des Landesamts für Finanzen"

b)	 In Absatz 3 Satz 4 werden die Worte "sowie die 
Auszahlung des Kindergeldes" gestrichen.

3.	 Die Inhaltsübersicht wird der vorstehenden Änderung 
angepasst.

Artikel 9 
Änderung des Thüringer Ministergesetzes

Das Thüringer Ministergesetz in der Fassung vom 14. Ap-
ril 1998 (GVBl. S.  104), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 29. Juni 2018 (GVBl. S. 303), wird wie folgt geändert:

1.	 Dem § 11 wird folgender Absatz 7 angefügt:

"(7) Ein ehemaliges Mitglied der Landesregierung, das 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt, wird 
in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch über die Nachver-
sicherung auf Antrag für die Dauer der Amtszeit nach-
versichert. Dies gilt nicht, soweit die Amtszeit in einer 
öffentlich-rechtlichen Versicherung oder in einer Ver-
sorgung nach dienstrechtlichen Grundsätzen berück-
sichtigt ist oder wird."

2.	 § 16 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

"(5) Beim Zusammentreffen von Übergangsgeld aus 
dem Amtsverhältnis mit einer laufenden Alterssiche-
rungsleistung aus zwischenstaatlicher oder überstaat-
licher Verwendung ist § 73 ThürBeamtVG sinngemäß 
anzuwenden."

3.	 § 17 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

"(6) Beim Zusammentreffen von Ruhegehalt aus dem 
Amtsverhältnis mit einer laufenden Alterssicherungs-
leistung aus zwischenstaatlicher oder überstaatlicher 
Verwendung ist § 73 ThürBeamtVG sinngemäß an-
zuwenden."

Artikel 10 
Änderung des Thüringer Gleichstellungsgesetzes

Das Thüringer Gleichstellungsgesetz vom 6. März 2013 
(GVBl. S. 49), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Ok-
tober 2016 (GVBl. S. 514), wird wie folgt geändert:

1. 	 In § 1 Satz 3 wird die Verweisung "Thüringer Richter-
gesetz" durch die Verweisung "Thüringer Richter- und 
Staatsanwältegesetz" ersetzt.

2.	 In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 20 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3 und 5 des Thüringer Hochschulgesetzes" 
durch die Verweisung "§ 21 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 
Nr. 3 und 5 des Thüringer Hochschulgesetzes" ersetzt.
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3. 	 § 15 wird wie folgt geändert:

a)	 Der Überschrift wird ein Komma und die Worte "Be-
stellung einer Gesamtvertretung" angefügt.

b)	 Folgender Absatz 9 wird angefügt:

"(9) Das für die Polizei zuständige Ministerium 
kann auf Antrag einer oder mehrerer Gleichstel-
lungsbeauftragter aus dem nachgeordneten Ge-
schäftsbereich der Polizei eine Gesamtvertretung 
sowie deren Stellvertretung bestellen, welche die 
Gleichstellungbeauftragten sämtlicher Dienststel-
len des nachgeordneten Geschäftsbereichs der 
Polizei bei der Erfüllung deren Aufgaben nach § 18 
Abs. 1 Satz 2 und 3 unterstützen und insbesondere 
gegenüber übergeordneten Dienststellen sowie in 
sonstigen Gremien vertreten. Darüber hinaus kön-
nen der Gesamtvertretung sowie der Stellvertretung 
die Aufgaben nach § 18 Abs. 5 Satz 2 übertragen 
werden. Gesamtvertretung und Stellvertretung sind 
an die inhaltlichen Vorgaben der Gleichstellungs-
beauftragten gebunden, die sie vertreten. Gesamt-
vertretung und Stellvertretung haben bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben die gleichen Rechte und 
Pflichten wie eine Gleichstellungsbeauftragte, wo-
bei deren Rechte und Pflichten davon unberührt 
bleiben. Die Gesamtvertretung und die Stellvertre-
tung werden aus der Mitte der Gleichstellungsbe-
auftragten des nachgeordneten Geschäftsbereichs 
der Polizei von diesen mit einfacher Mehrheit für die 
Dauer von vier Jahren gewählt. Das weitere Ver-
fahren für die Durchführung der Wahl regelt das 
für die Polizei zuständige Ministerium durch Ver-
waltungsvorschrift, die im Thüringer Staatsanzei-
ger bekannt zu machen ist."

4.	 Die Inhaltsübersicht wird der vorstehenden Änderung 
angepasst.

Artikel 11 
Änderung der Thüringer 

Mehrarbeitsvergütungsverordnung

In § 5 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Mehrarbeitsvergütungs-
verordnung vom 1. Februar 2010 (GVBl. S. 16), die zuletzt 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GVBl. 
S. 253) geändert worden ist, wird die Verweisung "§§ 3 
und 4 Abs. 1 und 2" durch die Verweisung "§§ 3 und 4 
Abs. 1" ersetzt.

Artikel 12 
Änderung der Thüringer 

Landesfamilienkassenverordnung 

Die Thüringer Landesfamilienkassenverordnung vom 
22. September 2009 (GVBl. S. 754), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. 
S. 731), wird wie folgt geändert:

1.	 § 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
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"(1) Zur Landesfamilienkasse wird der Kommuna-
le Versorgungsverband bestimmt."

b)	 Absatz 3 wird aufgehoben.

2.	 § 2 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 wird die Verweisung "§ 1 Abs. 2 Satz 2 
und Satz 3 sowie nach Abs. 3 Satz 2" durch die Ver-
weisung "§ 1 Abs. 2 Satz 2 und 3" ersetzt.

b)	 In Absatz 2 werden die Worte "Landesfamilienkas-
sen treten" durch die Worte "Landesfamilienkasse 
tritt" ersetzt.

c)	 In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe "oder nach § 1 
Abs. 3 Satz 2" gestrichen.

Artikel 13 
Änderung der Thüringer  

Zuständigkeitsverordnung Bezüge

Die Thüringer Zuständigkeitsverordnung Bezüge vom 
14. Dezember 2009 (GVBl. S. 780), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. 
S. 731), wird wie folgt geändert:

1.	 § 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa)	 Nummer 1 erhält folgende Fassung:

"1.	der Mitglieder der Landesregierung, der in 
einem öffentlich-rechtlichen Amts-, Dienst- 
oder Ausbildungsverhältnis zum Land ste-
henden Personen sowie der Beamten, der 
Richter und der Dienstanfänger des Lan-
des,"

bb)	Die Nummern 3 und 4 erhalten folgende Fas-
sung:

"3.	der ehemaligen Mitglieder der Landesregie-
rung und der Versorgungsempfänger des 
Landes und

 4. 	der Beamten, Versorgungsempfänger, Tarif-
beschäftigten und Auszubildenden der Lan-
desforstanstalt sowie der sonstigen in einem 
privatrechtlichen Beschäftigungs-, Dienst- 
oder Ausbildungsverhältnis zur Landesforst-
anstalt stehenden Personen,"

cc)	Folgende Nummer 5 wird angefügt:

"5. 	der Altersgeld- und Hinterbliebenenalters-
geldberechtigten des Landes und der Lan-
desforstanstalt."

b)	 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	In Nummer 1 wird das Komma durch das Wort 
"und" ersetzt.
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bb)	Nummer 2 wird aufgehoben. 

cc)	Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 2.

c)	 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Das Landesamt für Finanzen nimmt für das 
Land und die Landesforstanstalt die Aufgaben des 
Arbeitgebers im Sinne der lohnsteuer- und sozi-
alversicherungsrechtlichen Vorschriften, der be-
trieblichen Altersversorgung und des Vermögens-
bildungsgesetzes wahr."

d)	 Absatz 4 wird aufgehoben.

e)	 Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und die Ver-
weisung "Absätzen 1 bis 4" wird durch die Verwei-
sung "Absätzen 1 bis 3" ersetzt.

f)	 Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5.

2.	 § 3 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	In Nummer 2 wird nach dem Wort "Versorgungs-
zuschlägen" die Verweisung "nach § 13 Abs. 4 
ThürBeamtVG" eingefügt.

bb)	In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt. 

cc)	Folgende Nummer 7 wird angefügt:

"7.	die Feststellung nach § 63 Abs. 1 ThürBe-
amtVG, dass das Ableben eines verschol-
lenen Ruhestandsbeamten oder sonstigen 
Versorgungsempfängers mit Wahrschein-
lichkeit anzunehmen ist."

b)	 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Dem Landesamt für Finanzen wird darüber 
hinaus die Zuständigkeit nach § 9 Abs. 3 Satz 3, 
§ 12 Abs. 4 Satz 2, § 31 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1, 
§ 34 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1, § 38 Abs. 2 Satz 1 
und § 81 Satz 2 ThürBeamtVG sowie als Pensi-
onsbehörde des Landes und der Landesforstan-
stalt übertragen."

3. 	 Nach § 3 wird folgender § 3 a eingefügt:

"§ 3 a 
Altersgeld

Das Landesamt für Finanzen ist ferner zuständig für 
die Festsetzung, Berechnung und Anordnung des Al-
tersgeldes und des Hinterbliebenenaltersgeldes der 
Altersgeld- und Hinterbliebenenaltersgeldberechtig-
ten des Landes und der Landesforstanstalt. § 3 Abs. 1 
Nr. 1 Buchst. a und b sowie Nr. 4 und 6 gilt entspre-
chend."
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4.	 § 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

"2.	die Übersendung einer Aufstellung der ver-
auslagten Bezüge für Tarifbeschäftigte, Beam-
te und Richter, die an andere Arbeitgeber oder 
Dienstherrn abgeordnet, diesen zugewiesen 
oder gestellt worden sind, an die personalfüh-
rende Dienststelle; bei Beamten und Richtern 
umfasst die Aufstellung der Bezüge auch den 
Versorgungszuschlag,"

b)	 In Nummer 4 Halbsatz 1 werden die Worte "und 
Kindergeld" gestrichen.

5.	 § 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Das Landesamt für Finanzen entscheidet über Wi-
dersprüche gegen von ihm erlassene Bescheide und 
über unmittelbar eingelegte Widersprüche gegen die 
Bezügezahlung von Mitgliedern und ehemaligen Mit-
gliedern der Landesregierung, von in einem öffentlich-
rechtlichen Amts-, Dienst- oder Ausbildungsverhältnis 
zum Land stehenden Personen, Versorgungsempfän-
gern, Altersgeld- und Hinterbliebenenaltersgeldbe-
rechtigten, Beamten, Richtern und Dienstanfängern 
des Landes."

6.	 Die §§ 8 und 9 erhalten folgende Fassung:

"§ 8  
Evaluation

Das für Finanzen zuständige Ministerium berichtet dem 
Kabinett bis zum 31. Dezember 2023 über die Anwen-
dung des § 4 Nr. 2 in der ab …. (einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) 
geltenden Fassung.

§ 9 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verord-
nung gelten jeweils für alle Geschlechter."

Artikel 14 
Änderung der Thüringer Heilverfahrensverordnung

Die Thüringer Heilverfahrensverordnung vom 26. Novem-
ber 2018 (GVBl. S. 709), geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 15. Mai 2019 (GVBl. S. 191), wird wie folgt 
geändert:

1.	 § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Die Kosten für Hilfsmittel und Ersatzleistungen, der 
Unterhalt eines Blindenführhundes oder eine Beihilfe 
zu den Aufwendungen für fremde Führung werden in 
entsprechender Anwendung des § 46 des Vierzehn-
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB XIV) vom 12. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2652) in der jeweils gelten-
den Fassung erstattet. Soweit die Kosten für Hilfsmittel 
und Ersatzleistungen 1 000 Euro übersteigen, werden 
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sie nur erstattet, wenn die zuständige Dienstunfallfür-
sorgestelle die Erstattung vorher zugesagt hat, es sei 
denn, das Versäumnis der vorherigen Anerkennung ist 
entschuldbar oder das Hilfsmittel wurde während einer 
stationären Behandlung verordnet und angepasst. Als 
Kosten für Hilfsmittel gelten auch die Kosten für Schu-
lungen in deren Nutzung sowie für Unterhalt, Wartung, 
Instandsetzung und Ersatz, wenn die Unbrauchbarkeit 
oder der Verlust nicht auf Missbrauch, Vorsatz oder gro-
ber Fahrlässigkeit der Verletzten beruht."

2.	 In § 7 Abs. 1 wird die Verweisung "§ 15 BVG in Verbin-
dung mit den §§ 1 bis 4 der Verordnung zur Durchfüh-
rung des § 15 des Bundesversorgungsgesetzes vom 
31. Januar 1972 (BGBl. I S. 105) in der jeweils gelten-
den Fassung" durch die Verweisung "§ 46 SGB XIV" 
ersetzt.  

Artikel 15 
Änderung der Thüringer Hochschul-

Leistungsbezügeverordnung

§ 3 der Thüringer Hochschul-Leistungsbezügeverordnung 
vom 14. April 2005 (GVBl. S. 212), die zuletzt durch Ar-
tikel 5 der Verordnung vom 23. November 2020 (GVBl. 
S. 594) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In Absatz 1 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort "Pro-
fessor" durch das Wort "Hochschullehrer" ersetzt.

2.	 In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort "Professoren" durch 
das Wort "Hochschullehrer" ersetzt.

Artikel 16 
Änderung der Thüringer Trennungsgeldverordnung

Die Thüringer Trennungsgeldverordnung vom 2. Januar 
2006 (GVBl. S. 20), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 15. Mai 2019 (GVBl. S. 191), wird wie 
folgt geändert:

1.	 § 1 Abs. 3 Nr. 6 erhält folgende Fassung:

"6.	Abordnung, Teilabordnung oder Zuweisung, auch 
im Rahmen der Aus- und Fortbildung, oder Tätig-
keit als Richter kraft Auftrags,"

2.	 § 3 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 wird der Geldbetrag 
"24 Euro" durch den Geldbetrag "28 Euro" ersetzt.

b)	 In Absatz 3 Satz 2 wird der Punkt durch ein Semi-
kolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

"§ 7 Abs. 1 Satz 4 ThürRKG gilt entsprechend." 

3.	 § 11 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	In Satz 3 werden nach dem Wort "schriftlich" 
die Worte "oder elektronisch" eingefügt.
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bb)	In Satz 4 werden nach dem Wort "Kalendermo-
nats" die Worte "schriftlich oder elektronisch" 
eingefügt. 

b)	 In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort "schrift-
lich" die Worte "oder elektronisch" eingefügt.

4.	 § 13 erhält folgende Fassung:

"§ 13 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verord-
nung gelten jeweils für alle Geschlechter."

Artikel 17 
Neubekanntmachung

(1) Die Präsidentin des Landtags wird ermächtigt, den 
Wortlaut des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes in 
der vom … (einsetzen: "1. Juli 2021" oder, wenn der Tag 
des Inkrafttretens nach Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes 
nach dem 1. Juli 2021 liegt, Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 18 Abs. 1 dieses Gesetzes) an geltenden Fassung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thürin-
gen bekannt zu machen. 

(2) Die Präsidentin des Landtags wird ermächtigt, den 
Wortlaut des Thüringer Besoldungsgesetzes in der vom 
1.  Januar 2022 an geltenden Fassung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen bekannt zu 
machen.

Artikel 18 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkün-
dung folgenden Kalendermonats in Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 treten
1.	 Artikel 9 Nr. 1 mit Wirkung vom 1. Oktober 2014,
2.	 Artikel 2 Nr. 19 mit Wirkung vom 30. Januar 2020,
3.	 Artikel 2 Nr. 9 und 12 Buchst. b mit Wirkung vom 1. März 

2020, 
4.	 die Artikel 7, 8, 12 und 13 Nr. 1 Buchst. d bis f sowie 

Nr. 4 Buchst. b mit Wirkung vom 1. Oktober 2020,
5.	 Artikel 3 Nr. 18 Buchst. b Doppelbuchst. cc mit Wirkung 

vom 1. Februar 2021, 
6.	 Artikel 2 Nr. 7 und 13 Buchst. a Doppelbuchst. aa so-

wie Nr. 23 am 1. Juli 2021,
7.	 Artikel 3 Nr. 18 Buchst. a und Buchst. c Doppelbuchst. 

dd am 1. August 2021,
8.	 Artikel 3 Nr. 3 und 4, Nr. 18 Buchst. c Doppelbuchst. 

aa und cc und Nr. 21 Buchst. b am 1. Oktober 2021,
9.	 Artikel 3 Nr. 11, 13, 17 und Nr. 21 Buchst. a am 1. Ja-

nuar 2022 und
10.	Artikel 2 Nr. 12 Buchst. a und Artikel 14 am 1. Januar 

2024 
in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Das Thüringer Gesetz zur Einführung eines Altersgeldes sowie zur Än-
derung versorgungs-, besoldungs- und anderer dienstrechtlicher Vor-
schriften beinhaltet an erster Stelle ein Thüringer Altersgeldgesetz als 
Artikel  1. Die Notwendigkeit zu dieser Regelung ergibt sich aus der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. 

Die Änderungen des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes (ThürBe-
amtVG) in Artikel 2 übernehmen überwiegend Rechtsvereinfachungen, 
die der Bund im Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz vom 9. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2053) bei der Anrechnung von Renten sowie 
der Versorgung aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung vorgenommen hat. 
Ferner macht der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland aus der Europäischen Union eine Übergangsregelung für 
Versorgungsempfänger mit Versorgungsansprüchen aus diesem Land 
erforderlich. Daneben haben sich im Thüringer Beamtenversorgungs-
gesetz in den zurückliegenden Jahren in der Anwendung des Gesetzes, 
in der Rechtsprechung, im Recht der gesetzlichen Rentenversicherung 
und im sozialen Entschädigungsrecht Änderungen ergeben, die über-
tragen werden. Ferner wurde in der gesetzlichen Rentenversicherung 
die Berücksichtigungsfähigkeit von Kindererziehungszeiten verbessert. 
Das Bundesversorgungsgesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 
außer Kraft, so dass ab 1. Januar 2024 entsprechende Verweisungen 
auf das Bundesversorgungsgesetz im Thüringer Beamtenversorgungs-
gesetz ins Leere laufen.

Aufgrund der Rechtsprechung, in der Anwendung des Gesetzes und im 
Besoldungsvergleich mit anderen Ländern ergibt sich Änderungsbedarf 
im Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesG), dessen Änderung mit Arti-
kel 3 vorgesehen ist. Bei der Jahresbruttobesoldung in der Besoldungs-
gruppe W 3 lag Thüringen im Bund-Länder-Quervergleich in den letz-
ten Jahren an 17. und somit letzter Stelle. Dieser Rückstand wird durch 
eine Erhöhung des Grundgehaltes der Besoldungsgruppe W 3 verrin-
gert. Ferner hat sich in der Verwaltungspraxis gezeigt, dass auch bei 
Juniorprofessoren eine erhebliche Konkurrenz zwischen den Bundes-
ländern vorhanden ist. Zur Gewinnung von besonders qualifizierten Be-
werbern ermöglicht eine Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes 
auch Juniorprofessoren, Leistungsbezüge zu gewähren. Für die neu 
eingerichtete Fachrichtung des informationstechnischen Dienstes wer-
den die Eingangsämter und die besonderen Obergrenzen für Beförde-
rungsämter für die Laufbahnen dieser Fachrichtung entsprechend der 
Laufbahnen des technischen Dienstes besoldungsrechtlich geregelt. 
Weitere Änderungen erfolgen bei den Zulagen, um herausgehobene 
Funktionen zu honorieren.

Die Änderung des Thüringer Disziplinargesetzes durch Artikel 4 ist über-
wiegend eine Folge des Erlasses des Thüringer Altersgeldgesetzes. 

Mit Artikel 5 erfolgt die Ersetzung einer statischen Verweisung in § 119 
Abs. 4 des Thüringer Beamtengesetzes durch eine gleitende Verweisung.

Aufgrund der Anhebung der steuerlichen Pauschbeträge für Verpfle-
gungsmehraufwendungen wird auch im Thüringer Reisekostengesetz 
durch Artikel 6 eine entsprechende Anhebung der Tagegelder vorge-
nommen. 
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Aufgrund des Verzichts auf die Sonderzuständigkeit des Landesamts 
für Finanzen als Landesfamilienkasse werden die entsprechenden Be-
stimmungen durch die Artikel 7, 8, 12 und 13 an die geänderte Rechts-
lage angepasst.

Mit der Änderung der Thüringer Ministergesetzes durch Artikel 9 wird für 
die Nachversicherung von unversorgt ausgeschiedenen Mitgliedern der 
Landesregierung in der gesetzlichen Rentenversicherung eine Rechts-
grundlage geschaffen.

Mit der Änderung des Thüringer Gleichstellungsgesetzes durch Artikel 10 
soll ermöglicht werden, dass im Geschäftsbereich der Polizei eine Ge-
samtvertretung sowie deren Stellvertretung bestellt werden kann.

Bei der Änderung der Thüringer Mehrarbeitsvergütungsverordnung in 
Artikel 11 handelt es sich um eine redaktionelle Bereinigung. 

Die Änderung der Thüringer Heilverfahrensverordnung mit Artikel 14 ist 
wegen der Neuregelung des sozialen Entschädigungsrechts erforderlich.

Die Änderung der Thüringer Hochschul-Leistungsbezügeverordnung mit 
Artikel 15 ist Folge der durch Artikel 3 geschaffenen Möglichkeit, Leis-
tungsbezüge an Juniorprofessoren zu gewähren.

Durch die Änderung der Thüringer Trennungsgeldverordnung in Arti-
kel 16 wird auch das Trennungsreisegeld entsprechend dem reisekosten-
rechtlichen Tagegeld angepasst. Zudem soll künftig die Gewährung von 
Trennungsgeld komplett auch elektronisch abgebildet werden können. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Thüringer Altersgeldgesetz)

Mit dem Thüringer Altersgeldgesetz soll für freiwillig vorzeitig aus dem 
Dienst des Landes, der Gemeinden, Landkreise und deren Gemeinde-
verbände oder der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts aus-
scheidende Beamte und Richter gegenüber dem früheren Dienstherrn 
ein Anspruch auf die Gewährung eines Altersgeldes begründet werden. 
Das Thüringer Altersgeldgesetz dient dazu, eine mit Artikel 45 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union übereinstimmen-
de Regelung zur Altersversorgung ehemaliger Beamter, die in eine Be-
schäftigung in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder die 
Schweiz wechseln, einzuführen. Am 13. Juli 2016 hatte der Europäi-
sche Gerichtshof in der Rechtssache "Pöpperl" mit dem Aktenzeichen 
C – 187/15 geurteilt, dass Artikel 45 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union "dahin auszulegen ist, dass er einer nationa-
len Regelung entgegensteht, nach der eine in einem Mitgliedstaat ver-
beamtete Person, die auf eigenen Wunsch aus dem Beamtenverhält-
nis ausscheidet, um eine Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat 
auszuüben, ihre Ansprüche auf Ruhegehalt aus der Beamtenversorgung 
verliert und in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert wird, 
wobei die daraus folgenden Altersrentenansprüche niedriger als die Ru-
hegehaltsansprüche sind." 

Da die Rechtslage in Thüringen in der dieser Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs verworfenen entspricht, ist sie nunmehr als in-
soweit europarechtswidrig einzustufen. Die freiwillig ausgeschiedenen 
Beamten oder Richter werden bislang durch die Nachversicherung in 
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der gesetzlichen Rentenversicherung so gestellt, als habe für die Zeit im 
Beamten- oder Richterverhältnis eine gesetzliche Rentenversicherungs-
pflicht bestanden. Eine ergänzende Absicherung in der Zusatzversor-
gung des öffentlichen Dienstes in der Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder findet nicht statt. Bei der Nachversicherung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung handelt es sich um eine sozialversiche-
rungsrechtlich gebotene Mindestleistung, damit der Bedienstete nicht 
unversorgt ausscheidet. Der aus einer Nachversicherung resultierende 
gesetzliche Rentenanspruch ist im Vergleich zu dem im gleichen Zeit-
raum als Beamter oder Richter erworbenen möglichen Versorgungsan-
spruch zum Teil deutlich geringer.

Daher ist eine gesetzgeberische Reaktion zumindest für Fälle des Wech-
sels der Beschäftigung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union unumgänglich. Die europarechtlichen Vorgaben gelten nicht für 
gleichgelagerte Fälle im Inland. Eine Ungleichbehandlung dieser in ihren 
Auswirkungen auf die Altersversorgung gleichgelagerten Sachverhalte 
würde jedoch die Frage der Vereinbarkeit mit Artikel 3 des Grundgeset-
zes aufwerfen. Daher sollen auch die Fälle in den Geltungsbereich des 
Thüringer Altersgeldgesetzes einbezogen werden, in denen die freiwillig 
ausgeschiedenen Beamten oder Richter eine andere Tätigkeit im Inland 
aufnehmen. Eine Abwanderung qualifizierter Beamter oder Richter ist 
nach den Erfahrungen im Bundesbereich (vergleiche BT-Drs. 18/10680 
S. 16) nicht zu erwarten.

Der Leistungsanspruch in den vorgenannten Fällen soll in einem eigenen 
Gesetz verankert werden. Der Gesetzentwurf in Artikel 1 sieht für Beam-
te und Richter, die auf eigenes Verlangen hin vorzeitig ausscheiden, bei 
Erfüllung der gesetzlich bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch 
auf ein "Altersgeld" sowie für deren Hinterbliebene ein "Hinterbliebenen-
altersgeld" vor. Mit dem eigenen Gesetz wird deutlich gemacht, dass es 
sich bei den freiwillig ausgeschiedenen Beamten und Richtern sowie 
deren Hinterbliebenen nicht um Versorgungsempfänger im klassischen 
Sinne handelt. Der Versorgungsanspruch des Beamten oder Richters 
resultiert aus der Berufung in ein lebenslanges Dienst- und Treuever-
hältnis zu ihrem Dienstherrn, welches sie verpflichtet, dem Dienstherrn 
ihre Person und ihre Arbeitskraft ausschließlich und grundsätzlich wäh-
rend ihrer gesamten beruflichen Laufbahn zur Verfügung zu stellen. Da-
raus leitet sich die Verpflichtung des Dienstherrn ab, den Bediensteten 
im Fall des Ruhestandes oder der Dienstunfähigkeit amtsangemessen 
zu versorgen und sich ebenso um die Versorgung seiner Hinterbliebe-
nen zu kümmern. Verlangt ein Beamter oder Richter, das auf Lebens-
zeit angelegte öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis vorzeitig aufzulö-
sen, beendet er aufgrund freier Entscheidung diese Rechtsbeziehung. 
Der Dienstherr ist dann nicht mehr verpflichtet, die Alterssicherung des 
ausscheidenden Bediensteten vollumfänglich nach den Grundsätzen 
des ursprünglich auf Lebenszeit angelegten Dienstverhältnisses wei-
ter zu gewährleisten. 

Als finanziellen Ausgleich für die erdienten Alterssicherungsansprüche 
sieht das Thüringer Altersgeldgesetz einen Anspruch auf Altersgeld vor. 
Für die Ausgestaltung des Altersgeldanspruchs ist dabei zu berücksich-
tigen, dass kein übermäßiger Anreiz geschaffen werden soll, das Be-
amten- oder Richterverhältnis vorzeitig zu verlassen. Die Regelungen 
müssen vielmehr ein Gleichgewicht schaffen zwischen der wirtschaftli-
chen Ausgestaltung des Altersgeldanspruchs und den berechtigten In-
teressen des Dienstherrn, seine Bediensteten dauerhaft an sich zu bin-
den. Diese Gründe rechtfertigten es, den Anspruch auf Altersgeld zwar 
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nach den Grundsätzen des Beamtenversorgungsrechts festzusetzen, 
ihn aber gleichzeitig an erhöhte Voraussetzungen zu knüpfen. Im Ein-
zelnen sieht der Gesetzentwurf in Artikel 1 deshalb unter anderem fol-
gende Abweichungen vom Thüringer Beamtenversorgungsgesetz vor:
•	 der Anspruch auf Altersgeld entsteht ab einer Wartezeit von mindes-

tens fünf Jahren beim entlassenden Dienstherrn; Zeiten bei anderen 
Dienstherren werden bei der Erfüllung der Wartezeit nicht berück-
sichtigt,

•	 bei erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis, beispielsweise nach 
Dienstunfähigkeit oder Versetzung in den einstweiligen Ruhestand, 
besteht eine erneute Sperrfrist von fünf Jahren, 

•	 als altersgeldfähige Dienstzeit sind im Wesentlichen nur "reine Be-
amtendienstzeiten" im Sinne des § 13 ThürBeamtVG berücksichti-
gungsfähig.

Darüber hinaus wird mit dem Thüringer Altersgeldgesetz sichergestellt, 
dass beamtenversorgungsrechtliche Anrechnungs- und Kürzungsvor-
schriften nicht umgangen werden können.

Das Altersgeldgesetz des Bundes wurde im Jahr 2013 nicht vor dem 
Hintergrund der vorgenannten Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs erlassen, sondern um die Mobilität der Beamten und die Bereit-
schaft zum Wechsel in die Privatwirtschaft zu erhöhen. Im Rahmen die-
ser Zielsetzung hat es keine nennenswerte Wirkung entfaltet (vergleiche 
Abschnitt B der Evaluation des Altersgeldgesetzes -BT-Drs. 18/10680-). 
Pro Jahr sind im Bundesbereich bei etwa 250.000 Beamten, Richtern und 
Soldaten 105 Altersgeldfälle entstanden. Von den unter den Geltungs-
bereich des Altersgeldgesetzes des Bundes fallenden Personen haben 
sich damit 0,042 Prozent mit Anspruch auf Altersgeld entlassen lassen, 
davon unverhältnismäßig viele im Soldatenbereich. Bei etwa 30.000 Lan-
desbeamten und Richtern wäre demnach von höchstens zwölf Perso-
nen, bei den etwa 3.000 Kommunalbeamten etwa von einer Person pro 
Jahr auszugehen, die einen Anspruch auf Altersgeld geltend machen. 
Derzeit ist ein Fall aus dem Kommunalbereich bekannt, der nach § 16 
des Gesetzentwurfs in den Geltungsbereich des Thüringer Altersgeld-
gesetzes fallen würde. Auch im Landesbereich wurde unter Bezugnah-
me auf die vorgenannte Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs in einem Fall ein Anspruch geltend gemacht. 

Zu § 1 

In der Bestimmung wird der Kreis der möglichen Anspruchsberechtig-
ten auf Altersgeld als einer Alterssicherungsleistung eigener Art geregelt. 
Altersgeld steht früheren Beamten auf Lebenszeit des Landes, der Ge-
meinden, Landkreise und anderen Gemeindeverbände sowie der sonsti-
gen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts zu, die nach § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 20 des Thürin-
ger Beamtengesetzes (ThürBG) auf eigenen Antrag entlassen werden. 
Es steht außerdem früheren Richtern auf Lebenszeit des Landes zu, 
die nach § 21 Abs. 2 Nr. 4 des Deutschen Richtergesetzes auf eigenen 
Antrag entlassen werden. Dem Interesse des Dienstherrn an einer ord-
nungsgemäßen Abwicklung der Dienstgeschäfte wird durch die in § 20 
Abs. 4 ThürBG vorgesehene Möglichkeit, den Entlassungszeitpunkt um 
bis zu drei Monate hinauszuschieben, Rechnung getragen. Ferner haben 
Witwen, Witwer und Waisen als Hinterbliebene von Altersgeldberechtig-
ten einen eigenen, vom Altersgeldanspruch abgeleiteten Anspruch auf 
Hinterbliebenenaltersgeld.
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Zu § 2

Zu den Absätzen 1 und 2

Die Absätze 1 und 2 entsprechen inhaltlich § 3 Abs. 1 und 2 ThürBe-
amtVG. Ansprüche auf Altersgeld sind in der vorangegangenen Dienst-
leistung in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis 
begründet worden. Sie stehen daher unter dem gleichen strikten Ge-
setzesvorbehalt wie Versorgungsbezüge. 

Zu Absatz 3

Mit Absatz 3 wird klargestellt, dass es sich bei den Leistungen nach dem 
Thüringer Altersgeldgesetz nicht um aus Artikel 33 Abs. 5 des Grund-
gesetzes abgeleitete Versorgungsbezüge handelt. Altersgeldberechtig-
te sowie Empfänger der daraus abgeleiteten Ansprüche (Hinterbliebe-
nenaltersgeldberechtigte) sind deshalb den Versorgungsempfängern 
nicht gleichgestellt.

Zu Absatz 4

Absatz 4 entspricht sinngemäß § 11 Abs. 3 ThürBeamtVG und regelt die 
Berechnungsgrundlagen des Altersgeldes.

Zu Absatz 5

Nach Absatz 5 werden die dem Altersgeldanspruch zugrunde liegenden 
Dienstbezüge analog zu den Dienstbezügen der Besoldungsempfänger 
des Landes zeit- und wirkungsgleich dynamisiert. Die Dynamisierung um-
fasst sowohl die Anwartschafts- wie auch die Leistungsphase. Mit die-
ser Bestimmung entfällt die Notwendigkeit einer eigenen Regelung der 
Erhöhung oder Verminderung des Altersgeldes in den jeweiligen Thü-
ringer Gesetzen zur Anpassung der Besoldung und Versorgung. Erhö-
hungen des Altersgeldes in Form von Einmalzahlungen an Altersgeld-
berechtigte sind ausgeschlossen.

Zu § 3 

Zu Absatz 1

Der Anspruch auf Altersgeld ist abhängig von der Ableistung einer Dienst-
zeit von mindestens fünf Jahren mit altersgeldfähigen Dienstzeiten (War-
tezeit). Von den nach § 6 Abs. 1 altersgeldfähigen Dienstjahren sind, ab-
züglich der Zeiten im Beamtenverhältnis auf Widerruf, mindestens fünf 
Jahre im Dienst des entlassenden Dienstherrn zurückzulegen. Damit wird 
sichergestellt, dass dieser Dienstherr über einen vertretbaren Zeitraum 
an der Arbeitskraft des Beamten partizipiert, bevor ein Anspruch auf Al-
tersgeld ihm gegenüber entsteht. Aus diesem Grund sind auch Zeiten 
im Beamtenverhältnis auf Widerruf – obwohl grundsätzlich altersgeld-
fähig – bei der Wartezeit nicht zu berücksichtigen, weil es sich bei die-
sen nicht um Zeiten einer konkreten Arbeitsleistung, sondern um Ausbil-
dungszeiten handelt. In Teilzeitbeschäftigung erbrachte altersgeldfähige 
Dienstzeiten sind bei der Prüfung, ob die Wartezeit erfüllt ist, voll zu be-
rücksichtigen. Dies entspricht der Regelung in § 11 Abs. 1 Satz 2 Halb-
satz 2 ThürBeamtVG.



47

Drucksache 7/3300Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird der Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs auf Al-
tersgeld normiert. Er richtet sich danach, wann ohne Altersgeldanspruch 
eine Nachversicherung vorzunehmen wäre. 

Zu Absatz 3

In den in § 1 aufgeführten Entlassungsfällen ist der Anspruch auf Alters-
geld grundsätzliche Rechtsfolge. Da die früheren Beamten und Richter 
somit nicht ohne einen Anspruch auf Versorgung aus ihrer Beschäftigung 
ausgeschieden sind, entfällt für alle entsprechenden Entlassungsfälle 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die bisher nach § 8 Abs. 2 Nr.1 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) vorgeschriebene Nach-
versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung. Allerdings bietet 
Absatz 3 dem entlassenen Beamten oder Richter die Option, auf den 
Anspruch auf Altersgeld zu verzichten mit der Rechtsfolge der Nachver-
sicherung. Entscheidet sich der entlassene Beamte oder Richter für den 
Verzicht auf das Altersgeld nach diesem Gesetz, bedarf es einer hier-
auf gerichteten Erklärung, die im Interesse der Rechtssicherheit nicht 
widerrufen werden kann. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 normiert das Ruhen des mit Ablauf des Tages der Entlassung 
entstandenen Anspruchs auf Altersgeld bis zum Erreichen der gesetzli-
chen Regelaltersgrenze nach § 35 Satz 2 SGB VI einschließlich der hier-
zu erlassenen Übergangsbestimmungen (Anwartschaftsphase). Nach 
Satz 2 endet das Ruhen des Anspruchs in bestimmten Fällen vorzeitig, 
insbesondere in Fällen einer vollen oder teilweisen Erwerbsminderung. 
Eine vorzeitige Beendigung des Ruhens wird in der überwiegenden Zahl 
der Fälle direkt von der Entscheidung des Trägers der gesetzlichen Ren-
tenversicherung abhängig sein. Ist dies nicht der Fall, stellt der Amts-
arzt die Minderung der Erwerbsfähigkeit fest, da dieser für die Feststel-
lungen auf Grundlage des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch befähigt 
ist. Dadurch soll eine größtmögliche Gleichbehandlung der ehemaligen 
Beamten und Richter bei der Feststellung der Minderung der Erwerbs-
fähigkeit sichergestellt werden. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass 
Fälle unterschiedlich behandelt werden, da verschiedene Träger (bei-
spielsweise berufsständische Versorgungswerke) jeweils nach den für 
sie geltenden Rechtsvorschriften entscheiden. Durch die Verweisung 
auf § 102 Abs. 2 SGB VI wird im Gleichklang mit den Regelungen des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch die zeitliche Befristung eines Be-
zugs von Altersgeld in Fällen der Erwerbsminderung festgelegt. Endet 
der Anspruch auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, endet 
auch der Anspruch auf Altersgeld.

Zu Absatz 5

Mit Absatz 5 werden die Fälle bestimmt, in denen trotz Vorliegens der 
sonstigen persönlichen Voraussetzungen zeitlich befristet kein Anspruch 
auf Altersgeld entsteht. Danach bleiben Beamte oder Richter, die aus ei-
nem einstweiligen Ruhestand oder nach Wiederherstellung der Dienstfä-
higkeit erneut in ein Dienstverhältnis berufen wurden und die ihre Entlas-
sung innerhalb von fünf Jahren nach Wiederberufung beantragt haben, 
ohne Anspruch auf Altersgeld. Damit soll ein Missbrauch der Altersgeld-
regelungen vermieden werden. Wird der Wiederberufung nicht Folge ge-
leistet, verliert der Beamte oder Richter nach § 44 ThürBeamtVG für die 
Zeit der Nichtbefolgung der Wiederberufung seinen Anspruch auf Ver-
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sorgungsbezüge. Könnte der wiederberufene Beamte oder Richter un-
mittelbar nach Wiederantritt des Dienstes seine Entlassung beantragen 
mit der Folge, dass ihm Altersgeld zustünde, würden die Sanktionen der 
Nichtbefolgung einer Wiederberufung umgangen werden. 

Zu Absatz 6

Da bei einer Wiederernennung bei demselben Dienstherrn ein Anspruch 
auf Beamtenversorgung für dieselben Zeiten entsteht, die für den Al-
tersgeldanspruch zu berücksichtigen sind, bedarf es des Altersgeldan-
spruchs nicht mehr. Für diese Fälle ist in Absatz 6 geregelt, dass der 
vor der Wiederernennung entstandene Anspruch auf Altersgeld mit der 
Wiederernennung erlischt.

Zu § 4 

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 gelten die allgemeinen beamtenversorgungsrechtlichen 
Regelungen über das Erlöschen von Versorgungsbezügen. Rechtsfol-
ge ist, wie auch für Ruhestandsbeamte, die Nachversicherung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung. 

Zu Absatz 2 

Altersgeldempfänger werden in den Geltungsbereich des Thüringer Dis-
ziplinargesetzes einbezogen (vergleiche Artikel 4). Disziplinarverfahren 
können damit zumindest in den Fällen, in denen der Beamte einen An-
spruch auf Altersgeld erworben hat, auch nach Beendigung des Beam-
tenverhältnisses weitergeführt werden. Wird im Ergebnis eines Diszipli-
narverfahrens auf Aberkennung des Ruhegehalts erkannt, erlischt auch 
der Anspruch auf Altersgeld. In Absatz 2 wird berücksichtigt, dass ein 
Zahlungsanspruch in der Regel erst mit Erreichen der gesetzlichen Re-
gelaltersgrenze entsteht; eine vor diesem Zeitpunkt beginnende, befris-
tete Kürzung des Altersgeldes liefe daher ins Leere.

Zu § 5 

Mit Satz 1 werden durch Verweisung auf die einschlägigen Bestimmun-
gen zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen im Thüringer Beamten-
versorgungsgesetz abschließend die altersgeldfähigen Dienstbezüge 
bestimmt. Durch Satz 2 wird durch Verweisung auf die einschlägigen 
Bestimmungen im Thüringer Beamtenversorgungsgesetz unter ande-
rem der Umfang der Berücksichtigungsfähigkeit bei Teilzeitbeschäftigung 
und bei Freistellungen geregelt. Ferner ergibt sich aus den Verweisun-
gen, dass das zuletzt bezogene Grundgehalt nur dann altersgeldfähig 
ist, wenn es mindestens zwei Jahre bezogen wurde; ansonsten ist nur 
das Grundgehalt aus dem zuvor bekleideten Amt altersgeldfähig. Da-
neben sind die Dienstbezüge eines mit höheren Dienstbezügen verbun-
denen zuvor bekleideten Amtes altersgeldfähig. Der Beamte muss das 
zuvor bekleidete Amt aber in dem Dienstverhältnis, das mit der Entlas-
sung auf eigenen Antrag beendet werden soll, innegehabt haben. Ein 
entsprechendes Amt in einem früheren Dienstverhältnis ist nicht zu be-
rücksichtigen. Darüber hinaus sind besondere versorgungsrechtliche 
Regelungen für Professoren der W-Besoldung anzuwenden.
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Zu § 6 

Zu Absatz 1 

Satz 1 entspricht § 13 Abs. 1 Satz 1 ThürBeamtVG. Berücksichtigungs-
fähig sind grundsätzlich nur Beamtendienstzeiten, bestimmte, als 
gleichwertig anzuerkennende Zeiten und Wehrdienstzeiten, aber keine 
Vordienstzeiten, Ausbildungszeiten oder sonstige, nach dem Beamten-
versorgungsrecht unter bestimmten Bedingungen berücksichtigungsfä-
hige Dienstzeiten (§§ 16 bis 18 ThürBeamtVG). Die Bestimmungen des 
Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes über den Ausschluss abschlie-
ßend bestimmter Zeiten, wie beispielsweise Zeiten der Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge oder des schuldhaften Fernbleibens vom Dienst, 
gelten entsprechend.

Zu Absatz 2 

Nach Absatz 2 sind Zeiten nicht berücksichtigungsfähig, für die bereits 
ein Anspruch auf Altersgeld besteht oder für die eine Nachversicherung 
durchgeführt wurde (beispielsweise aus einem vorangegangenen, durch 
Entlassung beendetes Dienstverhältnis in einem Bundesland), da inso-
weit kein Bedarf für eine Altersabsicherung (mehr) besteht. Altersgeld-
ähnlich sind insbesondere solche Ansprüche, die - unabhängig von ihrer 
Bezeichnung - ihrem Wesensgehalt und ihrer Zweckbestimmung nach 
den Ansprüchen nach diesem Gesetz gleich zu setzen sind. Erfasst wer-
den etwa auch vergleichbare Ansprüche aufgrund bundes- und landes-
rechtlicher Regelungen. 

Zu § 7 

Zu Absatz 1 

Sowohl der in Absatz 1 enthaltene jährliche Steigerungssatz, der Höchst-
satz als auch die Berechnungsbestimmungen der Höhe des Altersgel-
des entsprechen den beamtenversorgungsrechtlichen Bestimmungen.

Zu Absatz 2 

Mit Absatz 2 wird die Erhebung eines dauerhaft wirkenden Versorgungs-
abschlages bei vorzeitigem Bezug von Altersgeld wie beim Ruhegehalt 
in § 21 Abs. 2 ThürBeamtVG bestimmt. 

Zu Absatz 3 

In den Fällen des vorzeitigen Bezuges von Altersgeld wegen teilweiser 
Erwerbsminderung erfolgt eine vorübergehende Halbierung des Zahl-
betrags. Dies entspricht der Regelung in § 67 Nr. 2 in Verbindung mit 
§ 240 Abs. 1 SGB VI. 

Zu § 8 

Zeiten der Kindererziehung und der Pflege werden im Thüringer Beam-
tenversorgungsgesetz durch Zuschläge zum Ruhegehalt berücksichtigt. 
Diese Regelungen werden für die Ansprüche auf Altersgeld übernom-
men. Nicht übertragen wird der Kinderzuschlag zum Witwengeld ent-
sprechend § 67 ThürBeamtVG als Ausfluss des (hier nicht einschlägi-
gen) Alimentationsprinzips.
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Zu § 9 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt den Personenkreis der Anspruchsberechtigten für 
Hinterbliebenenaltersgeld und zählt abschließend deren Ansprüche auf.

Zu Absatz 2 

Mit Absatz 2 wird die Regelung des § 102 Abs. 5 SGB VI in das Thürin-
ger Altersgeldgesetz übertragen. Auch in § 46 Abs. 1 ThürBeamtVG ist 
vorgesehen, dass die Bezüge eines verstorbenen Beamten im Sterbe-
monat den Erben verbleiben.

Zu Absatz 3

Absatz 3 enthält die Regelung, dass dem hinterbliebenen Ehegatten Wit-
wenaltersgeld in Höhe von 55 Prozent des Altersgeldes gewährt wird. 
Dieser Anteilsatz entspricht dem Rentenartfaktor für große Witwenren-
ten nach § 67 Nr. 6 SGB VI und auch dem Anteilsatz für das Witwen-
geld nach § 49 Abs. 1 Satz 1 ThürBeamtVG.

Zu Absatz 4

Die Bestimmung normiert den Anspruch und die Höhe einer Witwenabfin-
dung. Eine ähnliche Regelung enthält § 50 Abs. 1 und 2 ThürBeamtVG. 

Zu Absatz 5 

Nach Absatz 5 wird den hinterbliebenen Kindern eines verstorbenen Al-
tersgeldberechtigten entsprechend des § 53 Abs. 1 ThürBeamtVG Wai-
sengeld in Höhe von zwölf Prozent beziehungsweise 20 Prozent des 
Altersgeldes gewährt. Die allgemeinen Regelungen des Thüringer Be-
amtenversorgungsgesetzes in Bezug auf das Waisengeld nach § 53 
Abs. 2 und 3 ThürBeamtVG gelten ebenfalls für das Waisenaltersgeld. 

Zu Absatz 6

Nach Absatz 6 erfolgt die Zahlung des laufenden Witwen- und Waisen-
altersgeldes ungeachtet der Tatsache, dass ein Antrag erforderlich ist, 
frühestens mit Ablauf des Kalendermonats des Versterbens des Alters-
geldberechtigten. 

Zu Absatz 7

Sowohl hinsichtlich der Rückforderung von überzahltem Hinterbliebe-
nenaltersgeld als auch hinsichtlich der Ausweitung der Regelungen auf 
Lebenspartner und Witwer, der Anwendung von Bestimmungen über 
das Erlöschen und den Entzug des Anspruchs auf Hinterbliebenenal-
tersgeld sowie beim Zusammentreffen von Witwen- und Waisenansprü-
chen sind die in Absatz 7 genannten Bestimmungen im Thüringer Be-
amtenversorgungsgesetz in entsprechender Anwendung zu beachten.

Zu § 10 

Zu Absatz 1

In diesem Absatz wird eine gesetzliche Frist festgelegt, innerhalb de-
rer dem entlassenen Beamten oder Richter mittels eines rechtsmittel-
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fähigen Bescheids die Festsetzung seiner altersgeldfähigen Dienstzeit 
und seiner altersgeldfähigen Dienstbezüge mitzuteilen ist. Die Festset-
zung erfolgt von Amts wegen. Mit der Festsetzung wird kein Anspruch 
auf Auszahlung begründet. Die Festsetzung steht unter dem Vorbehalt 
künftiger Rechtsänderungen. Mit der Festsetzung werden die dem Alters-
geld zugrundeliegenden Berechnungsfaktoren verbindlich festgestellt, 
ohne dass jedoch eine Festsetzung des Altersgeldes an sich erfolgt. Die 
Festsetzung des Altersgeldes selbst erfolgt erst bei tatsächlicher (bean-
tragter) Zahlung nach dem dann geltenden Recht. Damit wird in Anbe-
tracht der Zeiträume der voraussichtlichen Anwartschaftsphasen eine 
ständige Revision und Neufestsetzung des Altersgeldes innerhalb die-
ser Anwartschaftsphase vermieden. 

Zu Absatz 2

Die Zahlung des Alters- und Hinterbliebenenaltersgeldes ist wie bei der 
gesetzlichen Rente in Anlehnung an § 115 Abs. 1 SGB VI antragsgebun-
den. Eine Zahlung von Amts wegen kommt aber auch schon deshalb 
nicht in Betracht, weil der Zahlstelle die insoweit erforderlichen Daten, 
wie Anschrift, Bankverbindung, Vorliegen eines Grundes für vorzeitiges 
Beenden des Ruhens des Anspruchs, regelmäßig nicht vorliegen wer-
den. Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde gesetzlich normiert, dass 
der Altersgeldberechtigte auf dieses Antragserfordernis explizit hinzu-
weisen ist.  

Zu Absatz 3 

Die Bestimmung normiert den Beginn des Zeitraums, für den Altersgeld 
gewährt wird. Das Altersgeld wird erstmalig für den Monat gewährt, in 
dem der Antrag gestellt worden ist und die Anspruchsvoraussetzungen 
erfüllt sind. In Abweichung davon besteht nach Satz 2 die Fiktion, dass 
der Antrag unter bestimmten Voraussetzungen drei Monate Rückwir-
kung entfaltet. Ist eine vorzeitige Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung befristet, wie bei teilweiser Erwerbsminderung nach § 43 
Abs. 1 Satz 2 SGB VI oder bei Berufsunfähigkeit nach § 240 Abs. 2 
SGB VI, ist die Gewährung des Altersgeldes ebenfalls zu befristen. Bei 
befristeten Altersgeldzahlungen ist nach Ablauf der Befristung ein Neu-
antrag erforderlich.

Zu Absatz 4 

Mit Absatz 4 werden der Auszahlungstermin und die Dauer der Zahlung 
der Bezüge nach diesem Gesetz geregelt. Der Auszahlungstermin ori-
entiert sich an den Terminen der gesetzlichen Rentenversicherung nach 
§ 118 Abs. 1 SGB VI. In der Verwaltungspraxis entstehen beim Verster-
ben von Versorgungsempfängern in der zweiten Monatshälfte Überzah-
lungs- und Verrechnungsprobleme, die bei einer Auszahlung am Ende 
eines Monats zumindest teilweise vermieden werden können.

Zu Absatz 5

Der Absatz 5 bestimmt die zuständige Behörde. Die Verweisungen auf 
Bestimmungen im Thüringer Beamtenversorgungsgesetz beinhalten 
grundlegende Berechnungs- und Auszahlungsbestimmungen, Mitwir-
kungspflichten des Altersgeldempfängers, Verjährungsbestimmungen 
sowie Regeln über das Verfahren zum Vollzug des Thüringer Alters-
geldgesetzes. 
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Zu § 11 

Zu Absatz 1

Beim Bezug einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung un-
terliegt diese bei gleichzeitigem Bezug eines Einkommens einer Ruhens-
regelung, vergleiche § 97 SGB VI. Das gleiche gilt für die Beamtenver-
sorgung nach § 70 ThürBeamtVG. Diese Regelung wird mit Absatz 1 auf 
die Fälle einer vorzeitigen Inanspruchnahme des Altersgeldes übertra-
gen. Ebenso erfolgt eine Anrechnung auf das Witwenaltersgeld. 

Zu Absatz 2

Die Höchstgrenzen des Absatzes 2 entsprechen denen in § 70 Abs. 2 
ThürBeamtVG.

Zu § 12 

Durch die Verweisung auf den § 71 ThürBeamtVG wird auch beim Zu-
sammentreffen von einem Ruhegehalt, einer Hinterbliebenenversorgung 
oder einem Unterhaltsbeitrag nach dem Beamtenversorgungsrecht und 
einem Altersgeldanspruch dieser der Ruhensregelung unterzogen, wobei 
nach der beamtenversorgungsrechtlichen Systematik immer der neuere 
Bezug voll gezahlt wird und der frühere Bezug zum Ruhen gebracht wird. 

Zu § 13 

Wie im Beamtenversorgungsrecht sind Versorgungsleistungen aus ei-
ner zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Verwendung anzurech-
nen. Insofern wird auf die Begründung zu Artikel 2 Nr. 3 und 4 hinsicht-
lich des § 13 ThürBeamtVG verwiesen. Die Regelung orientiert sich an 
dem mit Artikel 2 Nr. 14 neu gefassten § 73 ThürBeamtVG.

Zu § 14 

Anrechte aus der Beamtenversorgung unterliegen im Fall einer Ehe-
scheidung der externen Teilung nach § 16 Abs. 1 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes (VersAusglG). Die hieraus abgeleiteten Ansprüche der 
ausgleichsberechtigten Person werden durch Anrechte in der gesetzli-
chen Rentenversicherung realisiert. Zum Ausgleich der dem Dienstherrn 
durch die spätere Erstattung dieser Renten entstehenden Kosten wer-
den die Versorgungsbezüge des ausgleichspflichtigen Beamten oder 
Richters entsprechend gekürzt. Die Regelungen zur Kürzung der Ver-
sorgung bei Ehescheidung sind inhaltsgleich auf Anrechte auf Altersgeld 
nach diesem Gesetz zu übertragen, da auch in diesen Fällen eine Er-
stattung gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung erfolgt, ver-
gleiche § 225 Abs. 1 SGB VI.

Zu § 15 

Mit der in § 15 geregelten Anwendung des § 83 ThürBeamtVG wird ge-
währleistet, dass auch die Zahlung eines Altersgeldes anstelle von Ver-
sorgungsbezügen eine entsprechende Erstattungspflicht des abgeben-
den Dienstherrn auslöst. 

Zu § 16 

Durch § 16 werden frühere Beamte und Richter, die entsprechend dem 
Sachverhalt, der dem vorgenannten Verfahren vor dem Europäischen 
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Gerichtshof zugrunde liegt, auf Antrag aus dem Beamtenverhältnis aus-
geschieden sind, um in einem Mitgliedstaat der EU oder in der Schweiz 
eine Tätigkeit aufzunehmen, in den Geltungsbereich des Gesetzes ein-
bezogen, um somit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
Genüge zu tun. Diese Altersgeldberechtigten wurden nach der bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Rechtslage nach § 8 SGB VI in 
der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert; eine Anwendung 
dieses Gesetzes auf den genannten Personenkreis ist deshalb sachge-
recht nur mit folgenden Maßgaben möglich: 
1.	 der Ausschluss von Nachversicherungszeiten bei der altersgeldfä-

higen Dienstzeit nach § 6 Abs. 2 findet keine Anwendung, weil an-
sonsten die Festsetzung eines Altersgeldes nicht möglich wäre, da 
es keine altersgeldfähige Dienstzeit gäbe,

2.	 die aus der Nachversicherung der somit altersgeldfähigen Dienst-
zeiten resultierende Rente wird voll auf das Altersgeld angerechnet, 
um eine Doppelversorgung für den gleichen Zeitraum zu vermeiden. 

Der nach der Anrechnung verbleibende Betrag stockt die Rente aus der 
Nachversicherung dann um den Anspruch auf Altersgeld auf, der in dem 
altersgeldfähigen Zeitraum erworben worden wäre. Dies entspricht den 
Vorgaben der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und si-
chert die Übereinstimmung mit Artikel 45 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union.

Zu § 17

Diese Regelung enthält die übliche Gleichstellungsbestimmung.

Zu Artikel 2 (Änderung des Thüringer Beamtenversorgungsgeset-
zes)

Zu Nummer 1

Die Verpflichtung zur Beantragung von Kann-Vordienstzeiten für den Ver-
sorgungsempfänger ergab sich bisher aus den Verwaltungsvorschriften. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit soll das Antragserfordernis im Thü-
ringer Beamtenversorgungsgesetz normiert werden.

Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. Sämtliche ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge sollen in einer Bestimmung zusammenge-
fasst werden. 

Zu den Nummern 3 und 4 

Die versorgungsrechtliche Behandlung einer Zeit im öffentlichen Dienst 
einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung soll in An-
lehnung an die durch das Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz 
des Bundes geänderten Bestimmungen des Beamtenversorgungsgeset-
zes des Bundes auf Basis der aktuellen Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts neu geregelt werden. Die gegenwärtige Regelung 
ist für den Beamten wegen der regelmäßig damit zusammenhängen-
den Ruhensregelung des § 73 in ihrer Wirkung auf seine Versorgung nur 
äußerst schwer überschaubar. Zudem kann das Anrechnungsverfahren 
nach Hinweisen der Anwenderpraxis nicht elektronisch abgebildet wer-
den. Die Vielzahl der bei bisher gleichlautenden gesetzlichen Regelun-
gen im Bundesbereich anhängigen Gerichtsverfahren belegt, dass die 
Norm streitanfällig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Be-
schluss vom 23. Mai 2017, Aktenzeichen 2 BvL 10/11 und 2 BvL 28/14, 
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entschieden, dass es keinen hergebrachten Grundsatz des Berufsbe-
amtentums gibt, der die Ruhegehaltfähigkeit von Zeiten im Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung zwingend anord-
net oder untersagt, und dass es auch keinen hergebrachten Grundsatz 
des Berufsbeamtentums gibt, nach dem sich der Umgang mit Kapital-
abfindungen aus dem Dienst in solchen Einrichtungen bestimmt. Bei 
der Integration systemfremder Elemente in das deutsche Versorgungs-
system ist die gesetzgeberische Handlungsfreiheit in besonderer Wei-
se ausgeprägt. Gesetzliche Möglichkeiten, die die Handlungsoptionen 
der Beamten erweitern, sind verfassungsrechtlich unbedenklich, weil sie 
Ausdruck einer eigenverantwortlichen Entscheidung des Beamten sind. 

Die Neuregelung orientiert sich an dieser Eigenverantwortung. Der Be-
amte kann durch eigene Entscheidungen die Ruhegehaltfähigkeit von 
Dienstzeiten sowie die Verwendung von Kapitalbeträgen oder laufen-
den Versorgungsleistungen zwischenstaatlicher oder überstaatlicher 
Einrichtungen beeinflussen. Der Beamte wird gegenüber dem gelten-
den Recht bessergestellt, indem er selbst entscheiden kann, ob diese 
Zeit, soweit sie vor dem Zeitpunkt des Beginns des Ruhestandes nach 
dem Thüringer Beamtenrecht liegt, für die  Versorgung nach dem Thü-
ringer Beamtengesetz ruhegehaltfähig sein soll. Er kann die Entschei-
dung nach seinem Bedürfnis treffen. In aller Regel wird die von der in-
ternationalen Organisation erworbene Alterssicherungsleistung höher 
sein als der betragsmäßige Wert seines Ruhegehaltes nach dem Thü-
ringer Beamtenversorgungsgesetz für diese Zeit. Sollte er die Ruhege-
haltfähigkeit nach dem Thüringer Beamtenversorgungsgesetz begehren, 
muss er einmalige Kapitalbeträge an den Dienstherrn abführen bezie-
hungsweise sich laufende Leistungen auf seine deutsche Versorgung 
nach § 73 anrechnen lassen. Dieser Schritt ist gerechtfertigt, um einer 
Doppelversorgung aus öffentlichen Kassen entgegenzuwirken. Die Neu-
regelung ist so ausgestaltet, dass die Attraktivität einer Verwendung im 
öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung auch versorgungsrechtlich ungeschmälert erhalten bleibt. Der 
Beamte benötigt Gewissheit über die Behandlung dieser Zeiten als ru-
hegehaltfähig als auch über die versorgungsrechtlichen Auswirkungen 
des Bezuges einer Alterssicherung aus der Verwendung bei der zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung. Dafür muss er sich 
über den Umgang mit möglichen Alterssicherungsleistungen aus ei-
ner solchen Verwendung durch den Dienstherrn bewusst sein. Dies gilt 
umso mehr, weil beinahe jede zwischenstaatliche oder überstaatliche 
Einrichtung ihr eigenes Personalstatut mit eigenen versorgungsrechtli-
chen Regelungen hat. Deshalb erhält der Beamte für seine Entschei-
dung klare und nachvollziehbare Alternativen, um bewusste Entschei-
dungen treffen zu können. Wie schon jetzt sind nur Verwendungen im 
öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung von der Neukonzeption erfasst. Die Verwendung muss zudem 
im öffentlichen Dienst erfolgen, das heißt in einer durch Beiträge der Mit-
gliedstaaten oder der staatlichen Vertragspartner finanzierten Organisa-
tion. Auf privatrechtlich organisierte überstaatliche Organisationen fin-
det diese Bestimmung keine Anwendung. Die in Betracht kommenden 
Einrichtungen sind im nicht abschließenden Anhang zur Entsendungs-
richtlinie Bund vom 9. Dezember 2015 (GMBl. 2016 S. 34) aufgeführt. 

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Die Aufhebung erfolgt aufgrund der Einführung des § 13 a.
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Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung aufgrund der Einfüh-
rung des § 13 a.

Bei einer Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung handelt es sich beamtenrechtlich um 
eine Beurlaubung ohne Dienstbezüge. Da diese Zeiten nunmehr in § 13 a 
gesondert geregelt werden, ist es notwendig klarzustellen, dass entspre-
chende Zeiten einer Verwendung nicht der allgemeinen Regelung zur 
Erhebung des Versorgungszuschlages unterliegen. 

Zu Nummer 4

Zu Absatz 1 

Die Zeit der Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatli-
chen oder überstaatlichen Einrichtung ist nicht mehr wie bisher nach § 13 
Abs. 2 Nr. 3 ThürBeamtVG kraft Gesetzes regelmäßige ruhegehaltfähige 
Dienstzeit. Die Neuregelung bewirkt, dass diese Zeit nur noch auf Antrag 
ruhegehaltfähig ist. Der Antragsmechanismus ist dem Versorgungsrecht 
nicht fremd. So können Vordienstzeiten auf Antrag anerkannt werden. 
Das Merkmal der Freiwilligkeit ist dabei ein funktionsadäquates Siche-
rungskriterium. Hat der Beamte Anspruch auf eine laufende oder – in 
seltenen Ausnahmefällen – gar keine Alterssicherungsleistung gegen die 
zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung für die dort zurück-
gelegte Zeit, ist dem Antrag bei Vorliegen der weiteren Voraussetzun-
gen stattzugeben. Insbesondere muss es sich um eine hauptberufliche 
Tätigkeit handeln; Praktika, Trainee- und Ausbildungszeiten oder Ähn-
liches sind daher ausgeschlossen. 

Zu Absatz 2

Erhält der Beamte von der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung eine einmalige Alterssicherungsleistung für die dort zurückgeleg-
te Zeit, weil entweder kein Anspruch auf eine laufende Alterssicherungs-
leistung besteht oder die einmalige Leistung anstelle einer laufenden 
Alterssicherungsleistung in Anspruch genommen wird, darf dem Antrag 
nach Absatz 1 Satz 1 nur dann stattgegeben werden, wenn der Beam-
te den erhaltenen Betrag innerhalb von sechs Monaten nach Antragstel-
lung an den Dienstherrn abführt. Damit wird die bisher geltende Rechts-
lage modifiziert fortgeführt, die vorsah, dass eine Ruhensregelung dann 
nicht stattfindet, wenn der Beamte den erhaltenen Kapitalbetrag abführt. 
Die Neuregelung setzt nunmehr einen Schritt vorher an und knüpft die 
Ruhegehaltfähigkeit der Verwendungszeit und damit die vollumfängliche 
Unterstellung des Beamten unter das Thüringer Beamtenversorgungs-
gesetz an die Abführung des Kapitalbetrages an den Dienstherrn. Zuste-
hende einmalige Leistungen sind dabei fristgerecht und vollumfänglich 
vom Beamten abzuführen, um in den Genuss der Ruhegehaltfähigkeit 
dieser Zeiten für die Versorgung nach dem Thüringer Beamtenversor-
gungsgesetz zu kommen. Die Höhe des abzuführenden Betrages wird 
dem Beamten von der Pensionsfestsetzungsstelle mitgeteilt. 

Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, hat die Behörde bei ihrer 
Entscheidung über den Antrag keinen Ermessenspielraum. 

Kapitalbeträge in diesem Sinne sind beispielsweise Abgangsgelder, 
Übertragungen eines versicherungsmathematischen Gegenwerts auf 
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eine Privatversicherung, Erstattungen von Pflichtbeiträgen, Ausschüt-
tungen aus einem Versorgungsfonds oder Abfindungen. 

Nach Satz 2 sind die Anteile des Kapitalbetrages, die im Zeitraum nach 
Beginn des Ruhestandes erworben wurden, nicht an den Dienstherrn 
abzuführen. Lässt sich weder durch den Beamten noch durch die zwi-
schenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung dieser auf die Zeit nach 
Beginn des Ruhestandes entfallende Anteil ermitteln, ist eine zeitanteilige 
Berechnung durchzuführen. Unter Berücksichtigung der Berechnungs- 
und Rundungsvorgaben des § 21 Abs. 1 Satz 4 ist dabei das Verhält-
nis der Zeit nach Beginn des Ruhestandes zur gesamten Verwendungs-
zeit auf den gesamten Kapitalbetrag umzulegen; der so ermittelte Teil 
bleibt außer Acht. Durch die Nichtberücksichtigung dieser Anteile wird 
dem Umstand Rechnung getragen, dass nur Zeiten im Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, die vor Beginn des 
Ruhestandes zurückgelegt wurden, als ruhegehaltfähig anerkannt und 
somit eine Erhöhung des Ruhegehaltes bewirken können. 

In Satz 3 wird die Ermittlung des abzuführenden Betrages in besonde-
ren Fällen geregelt, um Umgehungstatbestände zu vermeiden:
•	 wenn eine Alterssicherungsleistung aufgrund des Verhaltens des Be-

amten verringert wurde oder vorweggenommene Zahlungen erfolg-
ten, ist der ungekürzte Betrag abzuführen,

•	 wenn der Beamte eine zustehende Leistung gar nicht beantragt oder 
auf sie verzichtet, ist der ansonsten zustehende Betrag abzuführen; 
hierbei ist der jeweilige Betrag durch die zwischenstaatliche oder 
überstaatliche Einrichtung mitzuteilen. 

Leistungen, die auf freiwilligen Beiträgen des Beamten beruhen, blei-
ben nach Satz 4 außer Betracht. Sofern auch die zwischenstaatliche 
oder überstaatliche Einrichtung freiwillige Beiträge für den Beamten zu 
einem Pensionssystem leistet, sind die auf diesen Beiträgen nebst Er-
trägen beruhenden Anteile des Kapitalbetrages ebenfalls von der Ab-
führung freigestellt. Sowohl die Höhe der von der zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung gewährten Alterssicherungsleistung 
als auch ein gegebenenfalls auf freiwilligen Beiträgen beruhender An-
teil sind durch den Beamten oder seine Hinterbliebenen nachzuweisen. 

Zu Absatz 3 

Satz 1 beinhaltet eine gesetzlich geregelte Dynamisierungsvorschrift. 
Durch die Dynamisierung wird der zwischenzeitlich durch den Beamten 
aus dem Kapitalbetrag gezogene Nutzen berücksichtigt. Zu dynamisie-
ren sind Kapitalbeträge, die aufgrund einer vor Berufung in das Beam-
tenverhältnis zum Thüringer Dienstherrn zurückgelegten Verwendung 
bei einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung erwor-
ben wurden und wenn der Beamte nunmehr die Ruhegehaltfähigkeit der 
entsprechenden Verwendungszeit nach § 13 a beantragt. Von der Dyna-
misierung grundsätzlich ausgenommen ist der regelmäßig eintretende 
Fall, wenn ein Kapitalbetrag innerhalb von 18 Monaten nach Ende der 
Verwendung an den Dienstherrn abgeführt wird (zwölf Monate Antrags-
frist nach Absatz 4 plus sechs Monate Abführungsfrist nach Absatz 2). 
Der zustehende Kapitalbetrag ist gemäß Satz 2 in den oben beschrie-
benen Fällen ab dem Beginn des auf die Beendigung der Verwendung 
folgenden Monats bis zum Ablauf des Monats, der dem Monat des Ein-
tritts in den Bundesdienst vorausgeht, pro Jahr mit zwei Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz, mindestens aber mit zwei Prozent, zu dynami-
sieren. Durch diese variable Dynamisierungsregel wird verstärkt an den 
auf dem Kapitalmarkt erzielbaren Zins angeknüpft; dies entspricht dem 
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Ziel des Kapitalbetrages, durch gewinnbringende Anlage eine zukünf-
tige Alterssicherung sicherzustellen. Die Dynamisierung erfolgt immer 
bezogen auf ein Kalenderjahr. Ändert sich der Basiszinssatz als maß-
gebliche Bezugsgröße oder beginnt beziehungsweise endet die Dyna-
misierung im Laufe eines Kalenderjahres, erfolgt eine anteilige Jahres-
berechnung. Für die Berechnung von Bruchteilen eines Jahres bestimmt 
Satz 3, dass diese Bruchteile entsprechend § 21 Absatz 1 Satz 4 zu er-
mitteln und zu runden sind. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt das Antragsverfahren. Die genannten Fristen sind Aus-
schlussfristen. 

Nach Satz 1 kann ein Antrag in Fällen des Anspruchs auf eine einmalige 
Alterssicherungsleistung in Form eines Kapitalbetrages nur innerhalb ei-
nes Jahres nach Beendigung der Verwendung gestellt werden. Diesem 
Fall ist der Fall gleichgestellt, in dem ein Beamter eine entsprechende 
Verwendung vor Einstellung in ein Dienstverhältnis zu einem Thüringer 
Dienstherrn zurückgelegt hat. 

Nach Satz 2 kann ein Antrag in Fällen des Anspruches auf eine laufen-
de Alterssicherungsleistung ebenfalls nur innerhalb eines Jahres nach 
Beginn des deutschen Ruhestandes gestellt werden. Alternativ kann in 
Fällen der Fortdauer der Verwendung nach Beginn des deutschen Ru-
hestandes der Antrag bis zum Ablauf eines Jahres nach Beendigung der 
Verwendung gestellt werden. 

Die unterschiedlichen Anknüpfungspunkte des Fristbeginns für den An-
trag nach § 13 a bei einem Anspruch auf einen Kapitalbetrag und auf 
eine laufende Alterssicherungsleistung ist den unterschiedlichen Zeit-
punkten geschuldet, ab denen der Beamte über die konkrete Höhe seiner 
Alterssicherungsleistung aus der zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Verwendung in der Regel gesicherte Kenntnis hat. Bei einem Ka-
pitalbetrag ist dies regelmäßig bereits zum Ende der Verwendung der 
Fall, während die Höhe einer laufenden Alterssicherungsleistung regel-
mäßig erst zum Anspruchsbeginn und damit unabhängig vom Ende der 
Verwendung bekannt ist.

Daher ist nach Satz 2 die Beantragung der Verwendungszeit als ruhe-
gehaltfähig nach Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand noch mög-
lich. Zum Zeitpunkt des Beginns des Ruhestandes ist das Ruhegehalt 
unter Berücksichtigung der bis dahin zurückgelegten ruhegehaltfähigen 
Dienstzeiten festzusetzen. Die Frist für eine nachträgliche Berücksichti-
gung von Zeiten als ruhegehaltfähig nach § 13 a soll zeitnah zum Ruhe-
standsbeginn Rechtssicherheit schaffen. Gleichzeitig erhält der Ruhe-
standsbeamte, der nun die endgültige Höhe seiner Versorgungsbezüge 
kennt, eine angemessene Bedenkzeit für seine Entscheidung. 

In jedem Fall wirkt der Antrag (gegebenenfalls rückwirkend) gemäß 
Satz 3 ab Ruhestandsbeginn. Im Übrigen kann ein einmal gestellter An-
trag (bis zur endgültigen Bescheidung) jederzeit zurückgezogen werden. 

Zu Nummer 5

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuregelung der Ruhege-
haltfähigkeit von Zeiten im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung.
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Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neuregelung der Ruhege-
haltfähigkeit von Zeiten im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung. Entsprechende Zeiten wurden bislang 
über § 13 bereits im Rahmen des § 21 Abs. 3 berücksichtigt. Da die Re-
gelung zu Zeiten im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung in § 13 gestrichen werden soll (vergleiche 
Nummer 3), müssen diese Zeiten gesondert aufgeführt werden.

Zu Buchstabe b

Durch die Änderung wird klargestellt, dass bei Anwendung der erwei-
terten Ruhensregelung nach Absatz 5 auf das erdiente Ruhegehalt ab-
zustellen ist, welches gegebenenfalls auch um Versorgungsabschläge 
nach Absatz 2 vermindert wurde. Es ist sachgerecht, insbesondere bei 
vorzeitigem Ruhestandseintritt auf eigenen Antrag, auf die um den Ver-
sorgungsabschlag geminderte erdiente Versorgung abzustellen. 

Zu Nummer 7 

Hinsichtlich der Höhe des Unfallausgleichs erfolgte bisher eine Anleh-
nung an § 31 i. V. m. § 30 des Bundesversorgungsgesetzes (BVG). Mit 
dem Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts vom 
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) wird das Bundesversorgungsge-
setz jedoch mit Wirkung vom 1. Januar 2024 aufgehoben. Daher soll 
künftig die Höhe des Unfallausgleichs verwaltungsvereinfachend un-
mittelbar im Beamtenversorgungsgesetz geregelt werden. Der der ge-
staffelten Berechnung zu Grunde liegende Ausgangsbetrag wird in der 
Anlage aufgeführt und soll an künftigen Anpassungen der Versorgungs-
bezüge teilnehmen. Der Ausgangsbetrag soll 900 Euro betragen. Dies 
ist dann der Betrag des Unfallausgleichs bei einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit (MdE) von 100 Prozent. Bei einer niedrigeren MdE beträgt 
der Unfallausgleich den entsprechenden Prozentsatz des Ausgangsbe-
trages. Entsprechend dem Recht der gesetzlichen Unfallversicherung 
wird ab einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 Prozent ein Un-
fallausgleich gezahlt.

Der Bund sieht eine ähnliche Regelung in § 35 BeamtVG vor (verglei-
che Artikel 43 Nr. 1 des Gesetzes zur Regelung des sozialen Entschä-
digungsrechts). Die Abkoppelung vom Bundesversorgungsgesetz soll in 
Thüringen am 1. Juli 2021 erfolgen. Dieser Termin wurde gewählt, weil 
die Neuregelung mit einer Erhöhung des Unfallausgleichs gegenüber 
der Grundrente verbunden ist und eine vorfristige Erhöhung gegenüber 
dem bisherigen Erhöhungsrhythmus (alljährlich zum 1. Juli) vermieden 
werden soll. Gleichwohl erfolgt die Neuregelung 2,5 Jahre vor der Auf-
hebung des Bundesversorgungsgesetzes am 1. Januar 2024. Dies ist 
jedoch gerechtfertigt, weil sich die Beträge der Grundrente nach dem 
Bundesversorgungsgesetz in den Jahren 2021, 2022 und 2023 noch-
mals erhöhen werden; der ab 1. Juli 2020 geltende Betrag von 811 Euro 
dürfte sich bis 2023 auf ca. 870 bis 880 Euro erhöht haben und wird 
sich zum 1. Januar 2024 nach § 142 Abs. 1 in Verbindung mit § 144 
Abs. 1 des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB XIV) um wei-
tere 25 Prozent auf etwa 1.100 Euro erhöhen. Auch unter Berücksichti-
gung von möglichen Besoldungserhöhungen wird der Höchstbetrag des 
Unfallausgleichs dann unter dem der Grundrente liegen. 
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Zu Nummer 8 

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine Klarstellung. § 51 stellt keine Alimentation dar 
(vergleiche BVerwG, Urteil vom 24. Oktober 1984 – 6 C 148.81 –, Rn. 
19). Der Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberechtigte Witwen ist 
eine von dem Dienstherrn des verstorbenen Beamten aufgrund seiner 
nachwirkenden Fürsorge gewährte Leistung. Der Unterhaltsbeitrag soll 
gewährleisten, dass der Lebensunterhalt der Witwe gewährleistet ist, 
sofern sie nicht über anderweitige Einnahmen verfügt. Die bislang ge-
nutzte Formulierung "Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkom-
men" kann insoweit missverständlich interpretiert werden, als der Be-
griff des "Erwerbsersatzeinkommens" in § 70 Abs. 5 Satz 3 als kurzfristig 
erbrachte Leistung, die Erwerbseinkommen ersetzt, definiert wird. Dies 
würde bei der Festsetzung des Unterhaltsbeitrages verhindern, dass 
eine langfristig bezogene Rente auf den Unterhaltsbeitrag angerech-
net werden kann. Zwar enthält § 51 keinen Bezug auf die Definition des 
§ 70 Abs. 5; um jedoch Fehlinterpretation auszuschließen, wird künftig 
der weitergehende Begriff der Einkünfte gewählt. Einkünfte in diesem 
Sinne sind neben Renten u.a. auch Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung sowie Kapitalvermögen. 

Zu Buchstabe b

Die auf den Unterhaltsbeitrag anzurechnenden Einkünfte umfassen im 
Unterschied zu § 70 sämtliche Einnahmen der nachgeheirateten Wit-
we, sofern die Einnahmen dazu dienen, daraus den Lebensunterhalt zu 
bestreiten. § 70 bezieht sich im Unterschied zu § 51 auf eine Alimenta-
tion. Die von § 51 Satz 2 erfassten Einnahmen sind weit auszulegen, 
weil die Norm Auffüllungsfunktion hat (vergleiche BVerwG, Urteil vom 
21. Oktober 1999 – 2 C 41.98 –, Rn. 18 zu § 22 BeamtVG). Als Folge 
ist § 51 Satz 3 zu ändern. Der Verzicht umfasst auch die Nichtbeantra-
gung von Leistungen, die einen Antrag voraussetzen. Daneben wird die 
Aufzählung, die als abschließend verstanden werden kann, verkürzt auf 
den Begriff der Kapitalleistung; unter diesen Begriff können die anderen 
Begriffe untergeordnet werden.

Zu Nummer 9 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung hinsichtlich der Zitie-
rungen der jeweiligen Gesetze und ist durch die Änderung nach Num-
mer 12 Buchst. b begründet.

Zu Nummer 10

Zu Buchstabe a

Durch die Änderung wird in Anlehnung an das Recht der gesetzlichen 
Rentenversicherung die Kindererziehungszeit für vor dem 1. Januar 
1992 geborene Kinder auf 2 Jahre und 6 Monate erhöht. 

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine notwendige Anpassung zur beabsichtigten Strei-
chung des § 88 Abs. 2. Damit findet grundsätzlich künftig auch für Be-
amte aus dem bisherigen Bundesgebiet § 65 Abs. 7 auf vor dem 1. Ja-
nuar 1992 geborene Kinder Anwendung.  
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Zu Nummer 11

Die Berücksichtigung von Leistungsansprüchen aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung für die vorübergehende Gewährung von Zuschlä-
gen für Kindererziehungs- und Pflegezeiten ist nur für Leistungszeit-
räume gerechtfertigt, die vor dem Eintritt in den Ruhestand lagen. Der 
Anspruch auf diese Leistungen entsteht auch bei Berufsunfähigen mit 
Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente erst mit dem Erwerb einer Alters-
rente, so dass es keine Notwendigkeit für einen vorübergehenden Aus-
gleich über die Beamtenversorgung gibt. 

Zu Nummer 12

Zu Buchstabe a

Die Leistungen der Sozialen Entschädigung sind durch das Gesetz zur 
Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts künftig explizit subsidiär 
zu erbringen. Daher ist der Satz 2 entbehrlich.

Zu Buchstabe b

Durch die Ergänzung der nicht anrechenbaren Erwerbsersatzeinkommen 
um die steuerfreien sog. "Corona-Prämien" wird sichergestellt, dass die 
Prämienzahlung durch den Arbeitgeber auch tatsächlich als zusätzliche 
Entschädigung dem Versorgungsempfänger verbleibt und nicht über die 
Kürzung der Versorgungsbezüge wieder eingezogen wird. Die Neufas-
sung des Satzes 2 dient im Übrigen nur der Verbesserung der Übersicht-
lichkeit der Bestimmung und ist daher redaktioneller Art.

Zu Nummer 13 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 7.

Zu den Doppelbuchstaben bb und cc

Die Aufzählungen, die als abschließend verstanden werden könnten, 
werden auf den Begriff des Kapitalbetrages verkürzt. Unter diesen Be-
griff können die anderen Begriffe untergeordnet werden.

Zu Doppelbuchstabe dd

In § 72 soll die Verrentung von Einmalzahlungen (Kapitalbeträge, wie z. 
B. Abfindungen, Beitragserstattungen) entsprechend dem Vorbild des 
Bundes im Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz neu geregelt 
werden. Dabei wird nicht mehr auf eine Verrentungstabelle zurückge-
griffen, die sich nur unter erheblichem Verwaltungsaufwand an tatsäch-
liche Veränderungen anpassen lässt. Überdies wäre die Wahl des Zins-
satzes weiterhin kritik- und streitanfällig. 

Aus diesen Gründen wird für die Ermittlung des monatlich anzurechnen-
den Betrages aus einem in der Vergangenheit erhaltenen Kapitalbetrag 
auf Regelungen und Umrechnungsfaktoren aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (§ 187 Abs. 3 Satz 3 SGB VI) zurückgegriffen. 
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Die Anwendung dieser Umrechnungsfaktoren ist für die Beamtenversor-
gung bereits an verschiedenen Stellen vorgesehen: So wird bei Anrech-
ten aus der Beamtenversorgung im Versorgungsausgleich der korrespon-
dierende Kapitalwert des Ausgleichswerts, den der Versorgungsträger 
in der Auskunft anzugeben hat, nach § 47 Abs. 3 VersAusglG mit Hilfe 
der Umrechnungsfaktoren aus der gesetzlichen Rentenversicherung be-
rechnet. Bei der Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge nach 
§ 76 sind die Umrechnungsfaktoren ebenfalls entsprechend anzuwenden 
(Tz. 58.2 der auch in Thüringen anzuwendenden Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Beamtenversorgungsgesetz vom 2. Februar 2018), 
da sich der Betrag, der zur Abwendung einer versorgungsausgleichsbe-
dingten Kürzung der Versorgungsbezüge zu zahlen ist, nach dem in der 
Entscheidung des Familiengerichts festgesetzten Betrag richtet. 

Die Umrechnungsfaktoren, die vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales regelmäßig im Bundesgesetzblatt bekannt gegeben werden 
(zuletzt: BGBl. I 2019 S. 2868), sollen nunmehr auch bei der Bestim-
mung des monatlich anrechenbaren Betrages im Fall der Gewährung 
eines Kapitalbetrages Anwendung finden. Dazu ist zunächst zu ermit-
teln, wie viele Entgeltpunkte der Beamte erworben hätte, wenn er den 
Kapitalbetrag zum Zeitpunkt des Empfangs in die gesetzliche Renten-
versicherung eingezahlt hätte (Umrechnung von Kapitalwerten in Ent-
geltpunkte). Anschließend sind die so ermittelten Entgeltpunkte, die da-
nach keiner Änderung mehr unterliegen, mit dem aktuellen Rentenwert 
zu vervielfältigen. 

Erstmalig ist diese Berechnung mit Eintritt oder Versetzung in den Ru-
hestand mit dem zu diesem Zeitpunkt geltenden aktuellen Rentenwert 
vorzunehmen. Bei jeder Änderung des aktuellen Rentenwertes ist auch 
der anzurechnende Betrag neu zu ermitteln. Hierdurch gestaltet sich die 
Verrentung dynamisch. Durch die Anknüpfung des (fiktiven) monatlich 
anzurechnenden Betrages an den jeweils geltenden aktuellen Renten-
wert wird für die Zeit ab Gewährung des Kapitalbetrages eine Dynami-
sierung und damit eine gewisse "Verzinsung" erreicht, die unabhängig 
von schwankenden Kapitalmarktzinsen ist. Gegenüber der bisher an-
gewandten Methode dürften sich in aller Regel niedrigere Beträge er-
geben. Jedoch wird dadurch der von der Rechtsprechung erhobenen 
Kritik an der geltenden Verrentungsmethode die Grundlage entzogen.

Der Wegfall des Zwischenschritts der Dynamisierung des Kapitalbetra-
ges anhand der seit Erhalt der Kapitalabfindung bis zum Beginn des 
Ruhestands erfolgten Besoldungssteigerungen bewirkt zusätzlich eine 
Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Buchstabe b

Bei der Ermittlung der Höchstgrenze, auf die sich die Summe aus Ru-
hegehalt und gesetzlicher Rente belaufen darf, ohne dass es zu einem 
Ruhen der Versorgungsbezüge kommt, ist ein Ruhegehalt zu berück-
sichtigen, dass sich fiktiv ergeben würde, wenn die Zeit ab dem 17. Le-
bensjahr als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden würde. Wird nach 
Einführung des § 13 a die Beantragung von Zeiten einer Verwendung im 
öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung als ruhegehaltfähig unterlassen, fällt das entsprechende Ruhe-
gehalt geringer aus, als wenn diese Zeit als ruhegehaltfähig beantragt 
werden würde. Da bei der Ermittlung der Höchstgrenze die Zeit der Ver-
wendung jedoch automatisch als fiktive ruhegehaltfähige Dienstzeit be-
rücksichtigt wird, entsteht durch die Nichtbeantragung eine Lücke zwi-
schen Ruhegehalt und Höchstgrenze, die bei einer erfolgten Beantragung 
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nicht eintreten würde. Um die hierdurch bedingte Besserstellung zu ver-
meiden, die sich in einem geringeren Ruhensbetrag nach § 72 im Ver-
gleich zu einer erfolgten Beantragung einer Verwendungszeit als ruhe-
gehaltfähig zeigt, ist die Höchstgrenze um die Verwendungszeiten, die 
nicht als ruhegehaltfähig beantragt wurden, zu verringern.

Zu Nummer 14

Die Neufassung des § 73 erfolgt entsprechend der Neuregelung des 
Bundes im Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetz. Sie steht im 
Kontext mit der Einführung des § 13 a. Wie schon in der Begründung 
zu den Nummern 3 und 4 dargelegt, trägt die Regelung des § 73 zum 
Bürokratieabbau bei und bietet dem Beamten wegen des klareren Re-
gelungsgehaltes eine bessere Entscheidungsgrundlage für seine Al-
tersversorgung. Die Norm regelt den Ruhensbetrag für den Fall, dass 
der Beamte oder Richter eine laufende Alterssicherungsleistung erhält. 
Die Norm ist bei einmaligen Kapitalbeträgen nicht anwendbar und auch 
nicht erforderlich, weil diese nach § 13 a an den Dienstherrn abzufüh-
ren sind, wenn die Zeit der Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt werden soll. 

Zu Absatz 1

In Absatz 1 ist bestimmt, dass es zwingend zu einer Anrechnung kommt, 
wenn die Zeit der Verwendung im öffentlichen Dienst einer zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Einrichtung nach § 13 a Abs. 1 ruhegehalt-
fähig ist und dem Beamten eine laufende Alterssicherungsleistung von 
Seiten der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung für die 
dort zurückgelegte Zeit zusteht. Damit wird sichergestellt, dass der Be-
amte nicht mehr, aber auch nicht weniger als eine adäquate Alterssiche-
rung erhält, die seinen Lebensstandard amtsangemessen gewährleistet. 

Zu Absatz 2

Mit Absatz 2 Satz 1 wird als Ruhensbetrag die laufende Alterssiche-
rungsleistung von der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tung bestimmt. Im Ergebnis steht dem Beamten somit in der Summe 
aus der nach Anwendung des § 73 verbleibenden deutschen Versor-
gung und der Alterssicherungsleistung der zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung mindestens ein Betrag in Höhe seines un-
gekürzten deutschen Ruhegehalts unter Einbeziehung der Zeiten nach 
§ 13 a zur Verfügung. 

Nach Satz 2 werden die Anteile der Alterssicherungsleistung, die im Zeit-
raum nach Beginn des "deutschen" Ruhestandes erworben wurden, nicht 
berücksichtigt. Lässt sich weder durch den Beamten noch durch die zwi-
schenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung dieser auf die Zeit nach 
Beginn des Ruhestandes entfallende Anteil ermitteln, ist eine zeitantei-
lige Berechnung durchzuführen. Unter Berücksichtigung der zu beach-
tenden Berechnungsvorgaben des § 21 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ist dabei das 
Verhältnis der Zeit nach Beginn des Ruhestandes zur gesamten Ver-
wendungszeit auf die gesamte zustehende laufende Alterssicherungs-
leistung umzulegen; der so ermittelte Teil bleibt außer Acht. Die Nicht-
berücksichtigung dieser Anteile korrespondiert mit der Regelung, dass 
nach § 13 a Abs. 1 Satz 1 nur Zeiten im Dienst einer zwischenstaatli-
chen oder überstaatlichen Einrichtung, die vor Beginn des Ruhestandes 
zurückgelegt wurden, als ruhegehaltfähig anerkannt werden und somit 
eine Erhöhung des Ruhegehaltes bewirken können. 
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Hat der Beamte während einer Zeit, in der er kein Amt bei der zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung innehatte, oder nach sei-
nem dortigen Ausscheiden Ansprüche auf Alterssicherung erworben, 
sind diese nach den Sätzen 3 und 4 bei der Ermittlung des Ruhensbe-
trages zu berücksichtigen. 

Nach den Sätzen 5 und 6 ist in den Fällen einer vorzeitigen Verringe-
rung des Betrages, des Verzichts auf die andere Leistung oder deren 
Nichtbeantragung der ansonsten zustehende Betrag zugrunde zu le-
gen. Hierdurch wird insgesamt eine willkürliche Verringerung des anzu-
rechnenden Betrages bei erfolgter Antragstellung nach § 13 a im Fall 
des Anspruches auf eine laufende Alterssicherungsleistung vermieden. 
Damit ist sichergestellt, dass die Ruhensregelung nicht durch Abspra-
chen, die auf einen geringeren als den eigentlich zustehenden monat-
lichen Betrag der laufenden Alterssicherungsleistung abzielen, umgan-
gen werden kann. 

Nach Satz 7 bleiben Leistungen, die auf freiwilligen Beiträgen des Be-
amten beruhen, außer Betracht. Sofern auch die zwischenstaatliche 
oder überstaatliche Einrichtung freiwillige Beiträge für den Beamten zu 
einem Pensionssystem leistet, sind die auf diesen Beiträgen nebst Er-
trägen beruhenden Anteile des Kapitalbetrages ebenfalls von der Abfüh-
rung freigestellt. Die Höhe des gegebenenfalls auf freiwilligen Beiträgen 
beruhenden Anteils ist durch den Beamten nachzuweisen. 

Zu Absatz 3

Durch Absatz 3 wird sichergestellt, dass die Versorgungsbezüge – und 
zwar unabhängig von einem Antrag nach § 13 a Abs. 1 – in Höhe der 
Invaliditätspension ruhen, wenn dem Ruhestandsbeamten aufgrund In-
validität eine Alterssicherungsleistung aus seinem Amt bei der internati-
onalen Einrichtung zusteht. Die Regelung ist zur Vermeidung einer Dop-
pelalimentation erforderlich. 

Zu Absatz 4

Wie im bisher geltenden Recht nimmt Absatz 4 bei der Ruhensrege-
lung auch die Hinterbliebenen in den Blick. Deren Versorgung ruht, so-
fern die Zeit der Verwendung des verstorbenen Beamten bei einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung auf seinen Antrag hin 
als ruhegehaltfähig anerkannt wurde und das den Hinterbliebenenver-
sorgungsbezügen zugrunde liegende Ruhegehalt wegen dieser Zeiten 
erhöht ist. Der entsprechende Ruhensbetrag beläuft sich auf den von 
der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung laufend an die 
Hinterbliebenen gewährten Betrag. Dieser unterliegt ebenfalls den Re-
gelungen des Absatzes 2 Satz 2 bis 7 und des Absatzes 3. 

Zu Absatz 5

Absatz 5 enthält eine Klarstellung für die Durchführung der Rechtsan-
wendung.  

Zu Nummer 15 

Die Verlängerung des Zeitraums der Zurechnungszeit auf das 62. Le-
bensjahr überträgt die bereits früher erfolgte Verlängerung für Beamte 
auf Lebenszeit in § 20 auch auf Wahlbeamte auf Zeit.
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Die Änderung der Verweisung in Absatz 9 Satz 2 ist aufgrund der Neu-
fassung des § 5 Abs. 2 durch Nummer 1 erforderlich.

Zu Nummer 16

Es handelt sich um redaktionelle Korrekturen, unter anderem aufgrund 
der Änderung durch Artikel 3 Nr. 5.

Zu Nummer 17 

Die Berücksichtigung einer Kindererziehungszeit von sechs Monaten als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit für vor dem 1. Januar 1992 geborene Kin-
der von Beamten aus dem früheren Bundesgebiet soll aufgehoben wer-
den und nur noch für vorhandene Versorgungsempfänger Anwendung 
finden. Diese Beamten werden stattdessen in den Anwendungsbereich 
des § 65 Abs. 7 einbezogen, der für vor dem 1. Januar 1992 geborene 
Kinder einen Kindererziehungszuschlag für eine Kindererziehungszeit 
von 30 Monaten vorsieht.

Zu Nummer 18

Die Bestimmung enthält eine Überleitungsregelung. Für vorhandene Ver-
sorgungsempfänger, bei denen das Grundgehalt der Besoldungsgruppe 
W 3 der Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde liegt, werden die 
Versorgungsbezüge auf der Grundlage des durch dieses Gesetz erhöh-
ten Betrages neu festgesetzt. Gehören auch Leistungsbezüge zu den 
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen, werden diese, wie bei aktiven Beam-
ten, in Höhe der Differenz zwischen dem Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe W 3 vor und nach der Erhöhung in Grundgehalt umgewandelt. In 
diesem Fall wird sich der Gesamtbetrag des Ruhegehalts nicht ändern.

Zu Nummer 19

§ 72 Abs. 8 sieht vor, dass Renten von einem ausländischen Versiche-
rungsträger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der 
Schweiz auf die Beamtenversorgung angerechnet werden. Im Gegenzug 
regelt § 17 Abs. 2, dass gegebenenfalls ruhegehaltfähige Dienstzeiten in 
diesen Ländern nicht als solche berücksichtigt werden dürfen. Der Ver-
zicht auf die Anrechnung von Renten aus Ländern innerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz ergibt sich aus den Rege-
lungen zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit nach der 
Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit (ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1; L 200 vom 7.6.2004, S. 1; 
L 213 vom 12.8.2015, S. 65), der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur 
Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit (ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 1; L 288 vom 22.10.2016, S. 58, 
L 54 vom 24.2.2018, S. 18) sowie der Verordnung (EG) Nr. 859/2003 
des Rates vom 14. Mai 2003 zur Ausdehnung der Bestimmungen der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 
auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich aufgrund ihrer Staatsange-
hörigkeit nicht bereits unter diese Bestimmungen fallen (ABl. L 124 vom 
20.05.2003, S. 1) in Verbindung mit der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 
des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen 
Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienan-
gehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (ABl. L 28 
vom 30.1.1997, S. 1; L 166 vom 30.4.2004, S. 1). 
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Die Sonderregelung des § 72 Abs. 8 wirkt mit dem Austritt des Vereinig-
ten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union für Renten aus diesem Staat nicht mehr. Diese Renten wären 
auf die Versorgung von Beamten und Richtern im Geltungsbereich des 
Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes anzurechnen. Für die davon 
betroffenen derzeitigen Versorgungsempfänger und deren zukünftige 
Hinterbliebene soll jedoch der bisherige Rechtsstand beibehalten wer-
den. Für zukünftige Versorgungsempfänger mit Renten aus dem Verei-
nigten Königreich Großbritannien und Nordirland erfolgt dann eine An-
rechnung nach § 72 Abs. 8.

Zu Nummer 20

Zu Absatz 1

Nach Satz 1 können aktive Beamte, deren Verwendung im Sinne des 
§ 13 a vor dem Inkrafttreten der Neuregelung nach Artikel 17 Abs. 1 be-
gonnen hat und noch andauert oder bereits beendet war und die aus 
der Verwendung entweder eine Anwartschaft auf eine laufende Alterssi-
cherungsleistung erworben oder eine einmalige Alterssicherungsleistung 
erhalten haben und diese nicht an den Dienstherrn abgeführt haben, ei-
nen Antrag auf Anerkennung der Ruhegehaltfähigkeit der entsprechen-
den Zeit der Verwendung bei einer zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Einrichtung stellen. Diese Festlegung orientiert sich am Grundsatz, 
dass das Recht, das zum Zeitpunkt des Beginns des Ruhestandes galt, 
für die Berechnung und Festsetzung des Ruhegehalts maßgeblich ist. 
Damit wird aber auch vermieden, dass erneut eine unübersichtliche An-
zahl von Ausnahme- und Übergangsregelungen eingeführt und beach-
tet werden müssen. Dies würde das Ziel der Reform (siehe hierzu die 
Begründung zur Einfügung § 13 a) konterkarieren.

§ 13 a gilt nach Satz 1 Nr. 1 auch für vor dem Inkrafttreten des § 13 a be-
gonnene Verwendungen. Die entsprechenden Fälle sind nicht schlech-
ter gestellt als nach dem bisherigen Recht, nach dem sie innerhalb 
eines Jahres nach Beendigung ihrer Verwendung im Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung entscheiden muss-
ten, ob sie einen eventuell zustehenden Kapitalbetrag abführen wollen, 
um eine Ruhensregelung zu vermeiden. Stattdessen werden diese Fäl-
le nunmehr komplett dem neuen Recht unterstellt mit dem Vorzug, die 
Verringerung des Ruhegehaltes infolge einer Nichtbeantragung der Ver-
wendungszeit im Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung als ruhegehaltfähig nach ihrer Rückkehr zu kennen, indem 
sie sich diese mitteilen lassen können.

§ 13 a gilt nach Satz 1 Nr. 2 auch für Beamte, deren Verwendung im 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 13 a bereits beendet ist und die auf-
grund dieser Verwendung einen Anspruch auf eine laufende Alterssiche-
rungsleistung haben. Auch diese Fälle unterstehen komplett dem neu-
en Recht. Hier besteht der Vorteil, sich die Erhöhung des Ruhegehaltes 
aufgrund einer Beantragung der Verwendungszeit als ruhegehaltfähig 
mitteilen zu lassen, um anschließend bis zum Ablauf des dritten Monats 
nach Beginn des Ruhestandes einen entsprechenden Antrag zu stellen.

§ 13 a gilt nach Satz 1 Nr. 3 modifiziert auch für Beamte, deren Verwen-
dung im Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 13a bereits beendet ist und 
die aufgrund dieser Verwendung einen Anspruch auf einen Kapitalbe-
trag hatten. Damit diese Fälle vollumfänglich dem neuen Recht unter-
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liegen können, ist § 13 a mit Maßgaben anzuwenden: Ein entsprechen-
der Antrag kann bis zum Ablauf des 18. Monats nach Inkrafttreten des 
§ 13 a gestellt werden (Buchstabe b). Zum Ausgleich der damit einher-
gehenden Folgen ist der innerhalb von sechs Monaten nach Antragstel-
lung abzuführende Kapitalbetrag jedoch zu dynamisieren (Buchstabe 
a). Durch die Dynamisierung wird der zwischenzeitlich durch den Be-
amten aus dem Kapitalbetrag gezogene Nutzen berücksichtigt. Die Dy-
namisierung erfolgt abweichend von den Vorgaben des § 13 a Abs. 3 
Satz 1 innerhalb des Zeitraums zwischen dem auf die Beendigung der 
Verwendung folgenden Monatsersten bis zum Tag vor dem Inkrafttre-
ten des § 13 a. Damit wird diesen Fällen eine zinsfreie Phase von bis 
zu 24 Monaten eingeräumt. 

Nach Satz 2 ist ein Antrag auf Anerkennung der Verwendungszeit bei 
einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung als ruhege-
haltfähig nicht erforderlich, sofern der Beamte den Kapitalbetrag an den 
Dienstherrn bereits vor Inkrafttreten des § 13 a abgeführt hat.

Zu Absatz 2

Durch die Übergangsbestimmung wird die Zahlung einer Ausgleichszu-
lage für den Fall vorgesehen, dass sich der Anspruch auf Unterhalts-
beitrag durch die Neuregelung der Anrechnung von Einkünften verrin-
gert. Diese Ausgleichszulage wird grundsätzlich in 5-Jahres-Schritten 
abgeschmolzen. Damit wird sichergestellt, dass sich Unterhaltsbeitrags-
empfänger wirtschaftlich auf die Neuregelung einstellen können. Treten 
nach Inkrafttreten dieser Änderung Einkünfte hinzu, die den Betrag der 
Ausgleichszulage übersteigen, besteht die wirtschaftliche Notwendig-
keit für die Zahlung des Ausgleichsbetrags nicht mehr. Entsprechendes 
gilt, wenn sich die Einkünfte erheblich erhöhen. 

Zu Absatz 3

Für die vorhandenen Versorgungsempfänger bleibt § 72 Abs. 1 Satz 8 
und 9 in der vor Inkrafttreten der Neuregelung geltenden Fassung weiter 
anwendbar, so dass der ermittelte verrentete Kapitalbetrag nicht nach 
den neuen Kriterien berechnet werden muss.

Zu Absatz 4

Die Übergangsbestimmung enthält für vorhandene Versorgungsempfän-
ger aus dem früheren Bundesgebiet, bei denen für vor dem 1. Januar 
1992 geborene Kinder eine Kindererziehungszeit von längstens sechs 
Monaten als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wurde, die Op-
tion, auf den Kindererziehungszuschlag von künftig 30 Monaten umzu-
stellen. Machen sie von dem Antragsrecht keinen Gebrauch, bleibt der 
Ruhegehaltssatz nach der bisher geltenden Regelung gewahrt; es be-
steht jedoch auch wie bisher kein Anspruch auf den Kindererziehungs-
zuschlag für diese Kinder. 

Zu Absatz 5

Durch die Bestimmung wird sichergestellt, dass vorhandene Versor-
gungsempfänger, die die Kindererziehungszuschläge nach § 69 vor-
übergehend erhalten, durch die Rechtsänderung nicht schlechter ge-
stellt werden, weil die Günstigkeitsprüfung zwischen den §§ 69 und 22 
vorzunehmen ist. 
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Zu Nummer 21 

Hierbei handelt es sich um die redaktionelle Anpassung der Gleichstel-
lungsbestimmung.

Zu Nummer 22

Redaktionelle Anpassung aufgrund der vorgenommenen Änderungen.

Zu Nummer 23 

Die Anlage wird um den Ausgangsbetrag für die Berechnung des Un-
fallausgleichs nach § 31 Abs. 1 ergänzt. Dieser wird mit künftigen An-
passungen der Besoldungs- und Versorgungsbezüge auch entspre-
chend angepasst. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes)

Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine Änderung aus Anlass der Änderungen des § 27 
durch Nummer 5.

Zu Nummer 2 

Nach § 6 Abs. 2 bestand in den Fällen, in denen eine Altersteilzeit nach 
§ 75 ThürBG in der bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Fassung ge-
währt wurde, Anspruch auf einen nicht ruhegehaltfähigen Zuschlag zur 
Besoldung. Die Altersteilzeit musste vor dem 1. Januar 2010 beginnen 
und konnte nur mit Vollendung des 55. Lebensjahrs bis zum Beginn des 
Ruhestands bewilligt werden. Nach § 25 Abs. 5 Nr. 4 ThürBG in der der-
zeit gültigen Fassung treten die Beamten, denen Altersteilzeit gewährt 
wurde, mit Ablauf des Monats in den Ruhestand, in dem sie das 65. Le-
bensjahr vollenden. Somit befinden sich nunmehr alle Beamten, denen 
Altersteilzeit gewährt wurde, im Ruhestand. Für die Gewährung eines 
Altersteilzeitzuschlages besteht somit kein Anwendungsbereich mehr.

Zu Nummer 3 

Mit Artikel 2 Nr. 4 Buchst. d des Thüringer Gesetzes zur Anpassung von 
Vorschriften aus dem Bereich des Dienstrechts vom 30. Juli 2019 (GVBl. 
S. 298) wurde die Fachrichtung des informationstechnischen Dienstes 
neu eingerichtet, um den stetig steigenden Anforderungen Rechnung zu 
tragen. Mit der Änderung wird das Eingangsamt der Laufbahn des ge-
hobenen informationstechnischen Dienstes der entsprechenden Besol-
dungsgruppe des Eingangsamtes der Laufbahn des gehobenen techni-
schen Dienstes zugewiesen. 

Zu Nummer 4

Die Funktionen der Beamten in den Ämtern in den Laufbahnen des in-
formationstechnischen Dienstes unterscheiden sich deutlich von denen 
im normalen Verwaltungsdienst. Vielmehr ist eine Vergleichbarkeit mit 
den Laufbahnen des technischen Dienstes gegeben. Die Ämter in den 
Laufbahnen des informationstechnischen Dienstes werden daher den 
gleichen besonderen Obergrenzen für Beförderungsämter wie bei den 
Laufbahnen des technischen Dienstes zugeordnet.
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Zu Nummer 5

Mit der Regelung können nun Leistungsbezüge an alle Besoldungsgrup-
pen der Besoldungsordnung W vergeben werden. Insbesondere besteht 
dadurch die Möglichkeit, auch an die sogenannten Juniorprofessoren in 
der Besoldungsgruppe W 1 Leistungsbezüge zur Personalgewinnung im 
Rahmen der Berufungsverhandlungen vergeben zu können. Aufgrund der 
aktuellen Arbeitsmarktsituation sowie der Konkurrenz der Hochschulen 
auch mit der Wirtschaft um sehr gut ausgebildete und hochqualifizierte 
Bewerber bieten Leistungsbezüge auch für Juniorprofessoren ein Ins-
trument, die Besten zu gewinnen. Die bisher in steigendem Maße not-
wendige Anwendung des § 46 ThürBesG, nach dem Sonderzuschläge 
zur Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit gewährt werden können, wür-
de sich damit erübrigen. Leistungsbezüge sind nach § 78 Abs. 4 und 5 
ThürBeamtVG unter bestimmten Voraussetzungen ruhegehaltfähig. Da 
die Ruhegehaltfähigkeit die Möglichkeit des Eintritts in den Ruhestand 
voraussetzt, können Leistungsbezüge für Hochschullehrer im Beamten-
verhältnis auf Zeit, wie beispielsweise für Juniorprofessoren, kein ruhe-
gehaltfähiger Dienstbezug sein, weil für diese Bediensteten nach § 97 
Abs. 2 Satz 2 des Thüringer Hochschulgesetzes der Eintritt in den Ru-
hestand mit Ablauf ihrer Dienstzeit ausgeschlossen ist; sie sind mit Ab-
lauf ihrer Dienstzeit entlassen.  

Zu Nummer 6 

Hierbei handelt es sich um redaktionelle Änderungen aufgrund der Neu-
fassung des Thüringer Hochschulgesetzes.

Zu Nummer 7

Zu Buchstabe a

Die Neuformulierung des § 30 Abs. 1 Satz 1 ermöglicht es zum einen, 
auch Juniorprofessoren, deren Wahl zum vorläufigen Leiter einer Hoch-
schule hochschulrechtlich möglich ist, einen Funktions-Leistungsbezug 
für die Dauer der Wahrnehmung dieser Funktion zu zahlen. Zum ande-
ren stellt die Neuformulierung klar, dass der Berechnung des Funktions-
Leistungsbezuges die Besoldungsgruppe des jeweiligen Präsidenten 
zugrunde zu legen ist. Die bisherige Formulierung hätte auch die Aus-
legung zugelassen, dass die "eigene" Besoldungsgruppe des vorläufi-
gen Leiters anzuwenden ist.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich zum einen um eine Folgeänderung wegen der Ausdeh-
nung der Gewährung von Leistungsbezügen auf alle Hochschullehrer, 
also auch auf Juniorprofessoren. Zum anderen handelt es sich um eine 
redaktionelle Änderung aufgrund der Neufassung des Thüringer Hoch-
schulgesetzes.

Zu Nummer 8

Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen der Ausdehnung der 
Gewährung von Leistungsbezügen auf alle Hochschullehrer, also auch 
auf Juniorprofessoren.

Zu Nummer 9

Mit der Änderung des § 41 werden die Vorgaben der Rahmenvereinba-
rung über Elternurlaub zur Richtlinie 2010/18/EU des Rates vom 8. März 
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2010 zur Durchführung der von BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP 
und EGB geschlossenen überarbeiteten Rahmenvereinbarung über den 
Elternurlaub und zur Aufhebung der Richtlinie 96/34/EG (ABl. L 68 vom 
18.3.2010, S. 13) zur Sicherstellung der Gesamtheit der von einem Be-
amten bis zum Antritt des Elternurlaubs erworbenen Rechte umgesetzt. 
Damit liegt unabhängig von der Dauer auch bei der Gewährung von El-
ternzeit eine unschädliche Unterbrechung vor.

Zu Nummer 10

Mit der Thüringer Vollstreckungsvergütungsverordnung vom 28. Feb-
ruar 2019 (GVBl. S. 30) in der jeweils geltenden Fassung hat die Lan-
desregierung von ihrer Verordnungsermächtigung nach § 45 Abs. 1 Ge-
brauch gemacht. Die Rechtsverordnung ist am 1. Januar 2019 in Kraft 
getreten. Damit findet die Vollstreckungsvergütungsverordnung in der 
Fassung vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 8) keine Anwendung mehr. Der 
bisherige Absatz 2 kann somit aufgehoben werden. Im Übrigen handelt 
es sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 11

Mit der Zulage für Notfallsanitäter wird eine Zulage eigener Art geschaf-
fen. Mit der Zulage soll die zusätzliche dreijährige Ausbildung zum Not-
fallsanitäter sowie die Bereitschaft zur ständigen Fortbildung honoriert 
werden, damit die Einsatzfähigkeit als Notfallsanitäter gewährleistet ist. 
Die Zulage für Notfallsanitäter wird nur den Beamten der Laufbahn des 
feuerwehrtechnischen Dienstes gewährt, die als Disponent in der Leit-
stelle oder als Notfallsanitäter im Rettungsdienst eingesetzt werden. Die 
Zulage ist zu widerrufen, wenn die Verwendung endet; sie ist auch nicht 
ruhegehaltfähig. Die Höhe der Zulage beträgt 100 Euro.

Zu Nummer 12

Die Streichung des Wortes "erheblicher" dient der Rechtsklarheit. Die 
bisherige Gesetzesformulierung lässt völlig offen, wann ein Mangel als 
erheblich anzusehen ist und führte deshalb zu Unsicherheiten bei der 
Anwendung.

Zu Nummer 13

Durch die Änderung wird das Kleidergeld als Vergütung ein besoldungs-
rechtlicher Dienstbezug und unterliegt damit auch den Bestimmungen 
des § 6. Die Höhe des Kleidergeldes wird gesetzlich festgelegt.

Zu Nummer 14

Es handelt sich um eine Änderung aus Anlass der Änderungen des § 27 
durch Nummer 5.

Zu Nummer 15

Die Neufassung des § 67 sieht in Verbindung mit der in Nummer 20 des 
Gesetzentwurfs vorgesehenen Erhöhung des Grundgehaltes der Be-
soldungsgruppe W 3 auf 6.945,98 Euro in der Gesamtschau beider Be-
stimmungen eine Umwandlung von Berufungs- und Bleibe-Leistungsbe-
zügen in Grundgehalt vor. Diese Umwandlung erfolgt bis zur Höhe des 
Betrages, um den das Grundgehalt der Besoldungsgruppe W 3 durch 
dieses Gesetz erhöht wird. Entsprechend vermindert sich der Zahlbe-
trag der Leistungsbezüge oder diese entfallen vollständig. Die Umwand-
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lung ergibt für die betroffenen Beamten erhebliche Vorteile, weil dadurch 
je nach Gestaltung ihrer Leistungsbezüge bisher nicht ruhegehaltfähi-
ge Leistungsbezüge ruhegehaltfähig werden und bisher befristete Leis-
tungsbezüge im Ergebnis entfristet werden können. 

Die Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge nach § 27 Satz 1 Nr. 1 in 
Verbindung mit § 28 bilden frühere wissenschaftliche und künstlerische 
Leistungen ab. Sie sollen in vollem Umfang in Grundgehalt umgewan-
delt werden. Dies ist jedoch nicht uneingeschränkt auf Berufungs- und 
Bleibe-Leistungsbezüge zu übertragen, deren Gewährung mit Auflagen 
in Form von Ziel- und Leistungsvereinbarungen verbunden wurde. Durch 
die Verknüpfung mit aktuell zu erbringenden Leistungen hat sich der 
Charakter dieser Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge dem der be-
sonderen Leistungsbezüge angenähert. Da sie jedoch im Gegensatz zu 
letzteren weiterhin unbefristet und auch ruhegehaltfähig gewährt werden 
können, ist immer noch eine erhebliche Ähnlichkeit mit dem Grundgehalt 
gegeben. Daher soll die Umwandlung in diesen Fällen so erfolgen, dass 
mindestens 50 vom Hundert des Leistungsbezugs verbleiben müssen.

Die Umwandlung in voller Höhe ist außerdem zwingend, weil ansons-
ten diejenigen Professoren, die zufällig bei Inkrafttreten des Gesetzes 
im Amt sind, unverhältnismäßig bessergestellt würden als Professoren, 
die erst später berufen würden. Diese würden zwar auch das erhöhte 
Grundgehalt erhalten, aber wegen des bei einem Verzicht auf eine Um-
wandlung zur Verfügung stehenden niedrigeren finanziellen Volumens 
nur geringere Leistungsbezüge erhalten können.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Verrechnung der Erhöhung des Grundgehalts der 
Besoldungsgruppe W 3 mit Leistungsbezügen (Umwandlung), die in 
festen Beträgen, also als Geldbetrag, festgesetzt sind. Dazu gehören 
auch Leistungsbezüge, die wegen einer zugesagten Dynamisierung 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes nicht mehr in der ur-
sprünglichen Höhe gezahlt werden, sondern mit einem anderen (hö-
heren) Betrag. Rechnerisch erfolgt die Umwandlung durch Subtraktion 
des Erhöhungsbetrages von dem nach Absatz 4 vorrangig umzuwan-
delnden Leistungsbezug. Reicht dieser nicht aus, ist der nächstrangige 
Leistungsbezug umzuwandeln.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Umwandlung von Leistungsbezügen, die in Prozent-
sätzen des Grundgehalts festgesetzt sind. Hier muss ein neuer, niedri-
ger Prozentsatz bestimmt werden. Dazu erfolgt grundsätzlich eine Sub-
traktion wie bei Absatz 1. Minuend kann jedoch nicht der am Tag des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes zustehende Betrag des Leistungsbezu-
ges sein, weil dieser sich an diesem Tag bereits durch die dynamische 
Anknüpfung an das Grundgehalt entsprechend erhöht hat. Als Minuend 
ist deshalb der fiktive Leistungsbezug anzusetzen, der sich am Stichtag 
bei Zugrundelegung des am Vortag geltenden Betrags des Grundgehalts 
ergeben würde. Subtrahend ist der tatsächliche Erhöhungsbetrag des 
Grundgehalts. Sofern eine Differenz verbleibt, wird diese in einen Pro-
zentsatz des (erhöhten) Grundgehalts der Besoldungsgruppe W 3 um-
gerechnet. Verbleibt bei der Berechnung in der dritten Stelle nach dem 
Komma ein Rest, wird die zweite Stelle aufgerundet. 
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Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt sicher, dass bei der Umwandlung von Leistungsbezügen 
nach den Absätzen 1 und 2 dem Beamten mindestens 50 vom Hundert 
des Leistungsbezuges verbleiben müssen, sofern dessen Gewährung 
mit Ziel- und Leistungsvereinbarungen verbunden wurde.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt die Reihenfolge der Umwandlung für den Fall, dass ver-
schiedene Leistungsbezüge zustehen.

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt gesetzlich die Neufestsetzung der Leistungsbezüge in 
Höhe des verminderten Geldbetrags oder des verminderten Prozent-
satzes.

Zu Nummer 16

Hierbei handelt es sich um die redaktionelle Anpassung der Gleichstel-
lungsbestimmung.

Zu Nummer 17

Redaktionelle Anpassung aufgrund der vorgenommenen Änderungen

Zu Nummer 18

Zu Buchstabe a

Mit der Neufassung des Absatzes 6 wird das Amt des "Seminarrektors" 
als ein weiteres nicht zu durchlaufendes Amt hinzugefügt. Mit Absatz 6 
wird eine von § 27 Abs. 1 des Thüringer Laufbahngesetzes (ThürLauf-
bG) vom 12. August 2014 (GVBl. S. 472 -498-) in der jeweils geltenden 
Fassung abweichende Bestimmung getroffen. Grundsätzlich sind die 
Ämter der Besoldungsordnung A regelmäßig zu durchlaufen, jedoch er-
fordern die Besonderheiten in den Laufbahnen des Dienstes in der Bil-
dung davon eine Ausnahme. Ebenso wie bereits beim Amt des "Ober-
studienrates" handelt es sich bei den "Seminarrektoren" um Ämter mit 
besonderen fachlichen Anforderungen an den Stelleninhaber und nicht 
um Ämter einer mittleren Leitungsebene. Da sie nicht der Leitungsebe-
ne zugeordnet werden, brauchen auch sie für den Aufstieg in die Schul-
leitungsfunktionen nicht zuvor durchlaufen werden.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung der Überschrift. 
Die bisherige Überschrift wurde aus dem Bundesbesoldungsgesetz 
übernommen und galt seinerzeit für eine Vielzahl von verschiedenen 
anspruchsberechtigen Personenkreisen. Die Nummer 3 der Vorbemer-
kung betrifft jedoch nur die Polizeivollzugsbeamten und die Beamten 
des Steuerfahndungsdienstes. Daher wird in der Überschrift, wie auch 
bei anderen Stellenzulagen, der konkrete Personenkreis aufgenommen.
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Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung der Verweisung.

Zu Doppelbuchstabe cc

Zur Klarstellung wird Absatz 2 Satz 1 neu gefasst. Nach dem bisherigen 
Wortlaut könnte die Stellenzulage nicht gewährt werden, wenn dem Be-
amten bereits die Allgemeine Zulage nach Nummer 7 der Vorbemerkung 
gewährt wird. Dieser Ausschluss wäre jedoch nicht gerechtfertigt und 
war auch nicht beabsichtigt. Vielmehr sollte eine Nebeneinandergewäh-
rung von verschiedenen lehrerspezifischen Stellenzulagen ausgeschlos-
sen werden. Die weiteren Änderungen sind redaktionelle Anpassungen.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Mit Artikel 2 Nr. 4 Buchst. d des Thüringer Gesetzes zur Anpassung von 
Vorschriften aus dem Bereich des Dienstrechts vom 30. Juli 2019 (GVBl. 
S. 298) wurde die Fachrichtung des informationstechnischen Dienstes 
neu eingerichtet, um den stetig steigenden Anforderungen Rechnung 
zu tragen. Mit der Änderung der Fußnote 2 wird das Eingangsamt der 
Laufbahn des mittleren informationstechnischen Dienstes der entspre-
chenden Besoldungsgruppe des Eingangsamtes der Laufbahn des mitt-
leren technischen Dienstes zugewiesen. 

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Doppelbuchstabe cc

Bislang war die Möglichkeit zur Ausbringung einer Amtszulage auf Ober-
amtsräte der Laufbahnen der Rechtspfleger und des technischen Diens-
tes beschränkt. Dies ist jedoch nicht sachgerecht, da besonders heraus-
gehobene Funktionen auch von Oberamtsräten anderer Laufbahnen 
wahrgenommen werden. Dies gilt auch für Oberrechnungsräte beim Thü-
ringer Rechnungshof sowie für Erste Kriminalhauptkommissare und Erste 
Polizeihauptkommissare. Besonders herausgehobene Funktionen sind 
insbesondere solche, deren Auswirkungen den gesamten Geschäftsbe-
reich einer obersten Landesbehörde oder darüber hinaus betreffen und 
die deshalb mit einer besonders hohen Ausführungsverantwortung ver-
bunden sind. Es würde sich auch die Möglichkeit eröffnen, Funktionen, 
die bislang dem höheren Dienst in den Besoldungsgruppen A 13 oder 
A 14 zugordnet sind, dem gehobenen Dienst zuzuordnen.

Mit der Anfügung der Fußnote 5 kann auch den anderen Beamten in 
den Laufbahnen des gehobenen Dienstes in Funktionen, die sich von 
denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, eine Amtszulage gewährt 
werden. Für die Beamten im Spitzenamt des gehobenen Dienstes wer-
den damit in besonders herausgehobenen Funktionen die gleichen be-
soldungsrechtlichen Bedingungen geschaffen, die bereits für die Be-
amten im Spitzenamt der Laufbahnen des mittleren Dienstes bestehen, 
vergleiche Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9. Die Neuregelung trägt 
der besonderen Bedeutung dieser Laufbahngruppe Rechnung, denn der 
gehobene Dienst bildet das Rückgrat einer funktionierenden Verwaltung.
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Für die Bundesverwaltung wurde durch die Neufassung der Fußnote 1 
zur Besoldungsgruppe A 13 in der Besoldungsgruppe A im Besoldungs-
strukturenmodernisierungsgesetz eine entsprechende Möglichkeit zur 
Vergabe von Amtszulagen in der Besoldungsgruppe A 13 des gehobe-
nen Dienstes geschaffen.

Zu Doppelbuchstabe dd

Zur Klarstellung werden die beiden bisherigen Fußnoten zusammen-
gefasst und konkretisiert. Nach dem bisherigen Wortlaut der Fußnote 
8 müssten die Beamten in der Tätigkeit eines Fachleiters entsprechen-
den Verwendung in der pädagogisch-praktischen Nachqualifizierung für 
an staatlichen Schulen eingestellte Lehrkräfte nach § 22 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 ThürBildLbVO, sowohl die zeitliche als auch inhaltliche Kompo-
nenten der bisherigen Fußnote 7 erfüllen, um die Voraussetzungen für 
dieses Amt zu erfüllen. Danach könnte Beamten in einer alleinigen Ver-
wendung in der pädagogisch-praktischen Nachqualifizierung das Amt 
nicht verliehen werden. Dieser Ausschluss war nicht beabsichtigt. Viel-
mehr sollten sowohl Beamte, die mindestens hälftig als Fachleiter in 
der Ausbildung von Lehramtsanwärtern oder in der pädagogisch-prak-
tischen Nachqualifizierung verwendet werden die Voraussetzungen für 
diese Amt erfüllen, als auch Beamte, die sowohl als Fachleiter in der 
Ausbildung von Lehramtsanwärtern als auch in der pädagogisch-prak-
tischen Nachqualifizierung in der Summe mindestens hälftig verwendet 
werden. Dies wird mit der Änderung verdeutlicht.

Zu Doppelbuchstaben ee und ff

Die Unfallkasse Thüringen ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
mit Dienstherrnfähigkeit. Mit Wirkung vom 1. Juli 2008 wurde daher das 
Amt "Geschäftsführer der Unfallkasse Thüringen" in den Besoldungs-
gruppen A 15 und A 16 der Besoldungsordnung A ausgewiesen und je-
weils mit einer Fußnote versehen, die die Einstufungshöchstgrenzen-
verordnung vom 12. Oktober 2004 (BGBl. I. S.  2617) in der jeweils 
geltenden Fassung für anwendbar erklärt. Soweit in Anwendung dieser 
Verordnung ein Punktwert von unter 15 festgesetzt wurde, ist das Amt 
der Besoldungsgruppe A 15 zugewiesen, und soweit ein Punktwert von 
mindestens 15 festgesetzt wurde, erfolgte eine Zuweisung zu der Be-
soldungsgruppe A 16. Mit Inkrafttreten des Artikel 15 des Gesetzes zur 
Neuorganisation der bundesunmittelbaren Unfallkassen, zur Änderung 
des Sozialgerichtsgesetzes und zur Änderung anderer Gesetze vom 
19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3836) wurden die §§ 1 bis 3 der Einstu-
fungshöchstgrenzenverordnung aufgehoben. In diesen wurden die Be-
rechnung der Punktwerte und die sich daraus ergebende Zuordnung 
zur Besoldungshöchstgrenze geregelt. Der Verweis in den Fußnoten 
läuft somit nunmehr ins Leere und macht eine Änderung erforderlich. 
Da sich auf der Grundlage der bisherigen Verordnung eine Einstufung 
des Amtes des Geschäftsführers der Unfallkasse Thüringen in Besol-
dungsgruppe A 15 ergeben hat, ist davon auszugehen, dass die Besol-
dungsgruppe A 15 der sachgerechten Bewertung des Amtes entspricht. 
Daher soll nunmehr ausschließlich das Amt dort ausgebracht werden.

Zu Buchstabe d

Mit der Änderung der Amtsbezeichnung wird die Amtsbezeichnung an 
die in Besoldungsgruppe B 3 üblichen Amtsbezeichnungen angepasst.
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Zu Nummer 19

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des Thürin-
ger Hochschulgesetzes.

Zu Nummer 20

Durch die Neufassung der Anlage 5 Tabelle 3 zum Thüringer Besoldungs-
gesetz wird der Betrag des Grundgehalts der Besoldungsgruppe W 3 um 
360 Euro auf 6.945,98 Euro erhöht. In den Besoldungsordnungen A, B, 
R und C liegt Thüringen im Bund-Länder-Quervergleich jeweils im Be-
reich der Durchschnittswerte. Dies entspricht auch der bisherigen Besol-
dungspolitik Thüringens, die keinen Spitzenplatz im Bund-Länder-Quer-
vergleich anstrebt, sondern einen Platz im "guten Mittelfeld". Laut einer 
Länderumfrage zur Jahresbruttobesoldung in den Besoldungsordnun-
gen C und W für die Kalenderjahre 2017 und 2018 lag die Jahresbrutto-
besoldung in Thüringen in der Besoldungsgruppe W 1 an achter Stelle, 
in der Besoldungsgruppe W 2 an 13. Stelle, bei der Besoldungsgrup-
pe W 3 allerdings an 17. (letzter) Stelle im Bund-Länder-Quervergleich.

Grund für den Rückstand Thüringens ist, dass im Zuge der Umsetzung 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zur Besoldungsgruppe W 2 
in Hessen in Thüringen nur die Besoldungsgruppe W 2 zum 1. Januar 
2013 um 576,96 Euro angehoben wurde. Die Erhöhung des Grundge-
halts wurde in bestimmten Umfang auf die monatlich gewährten Beru-
fungs- und Leistungsbleibebezüge angerechnet. Andere Bundesländer 
sind bei der Anrechnung und bei der Erhöhung des Grundgehaltes we-
sentlich großzügiger vorgegangen und haben auch die Besoldungsgrup-
pe W 3 mit angehoben. Mit der Erhöhung des Grundgehalts der Besol-
dungsgruppe W 3 wird der Rückstand ausgeglichen.

Zu Nummer 21 

Zu Buchstabe a 

Nach Anlage 1 Abschnitt II Nr. 6 der Vorbemerkung erhalten Beamte 
des mittleren und des gehobenen Dienstes im Außendienst der Steu-
erprüfung eine Stellenzulage. Mit dieser Änderung in Anlage 8 erfolgt 
eine allgemeine Erhöhung der Stellenzulage mit gleichzeitiger Anhebung 
des Zulagenbetrages für den mittleren Dienst auf 66,6 Prozent der Zu-
lage für den gehobenen Dienst. Dies rechtfertigt sich aufgrund der Tä-
tigkeit der Beamten des mittleren Dienstes in der Amtsbetriebsprüfung 
für Kleinst- und Kleinbetriebe. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 18 Buchst. c Dop-
pelbuchst. cc. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Thüringer Disziplinargesetzes)

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a

Es erfolgt eine Anpassung an die Einführung eines Altersgeldes in Thü-
ringen. In der Folge werden frühere Beamte mit Anspruch auf Altersgeld 
in den Geltungsbereich des Thüringer Disziplinargesetzes einbezogen. 
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Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Verweisung.

Zu den Nummern 2, 4 bis 8:

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der mit 
Nummer 3 geregelten Änderung.

Zu Nummer 3

Die Änderung soll der Funktion des Disziplinarverfahrens Rechnung tra-
gen. Das dem Disziplinarrecht zugrundeliegende Erfordernis der Pflich-
tenmahnung besteht im Fall eines sich unmittelbar an die Entlassung 
aus einem Widerrufsverhältnis anschließenden Beamtenverhältnisses 
(auf Probe) fort. Des Weiteren können Disziplinarverfahren in den Fäl-
len, in denen der Beamte einen Anspruch auf Altersgeld erworben hat, 
auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses weitergeführt werden. 
Wird im Ergebnis eines Disziplinarverfahrens auf Aberkennung des Ru-
hegehalts erkannt, erlischt auch der Anspruch auf Altersgeld.

Zu Artikel 5 (Änderung des Thüringer Beamtengesetzes)

Die bisherige statische Verweisung wird durch eine dynamische Ver-
weisung abgelöst, damit bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung 
nach § 103 Abs. 4 Änderungen im Fünften Buch Sozialgesetzbuch, so-
weit erforderlich, bei der Heilfürsorge für die Polizei nachvollzogen wer-
den können.

Zu Artikel 6 (Änderung des Thüringer Reisekostengesetzes)

Zu Nummer 1

In der Praxis haben sich die Arten der Beförderungsmittel, die bei Dienst-
reisen genutzt werden, weiterentwickelt. Das Thüringer Reisekostenge-
setz sieht jedoch bislang nur eine Kostenerstattung bei Nutzung regel-
mäßig verkehrender Beförderungsmittel, privater Kraftfahrzeuge sowie 
Taxi oder Mietwagen vor. Kosten für andere Beförderungsmittel, wie 
beispielsweise Mietfahrräder oder private Beförderungsmittel, die nicht 
unter die Legaldefinition eines Kraftfahrzeuges fallen, konnten nicht er-
stattet werden. Dies soll durch die Änderung ermöglicht werden. Gleich-
zeitig wird jedoch zur Kostenbegrenzung bei Fehlen triftiger Gründe für 
deren Benutzung eine Höchstgrenze der Erstattung eingefügt. Liegen 
triftige Gründe für die Nutzung des jeweiligen Beförderungsmittels, bei-
spielsweise eines Taxis oder Mietwagens, vor, können auch über die 
Höchstgrenze hinaus die entstandenen Kosten erstattet werden. Die 
Erstattung von Aufwendungen für die Nutzung von privaten Fahrrädern 
ist hiernach jedoch nicht möglich, da keine konkreten Kosten anlässlich 
der Dienstreise entstehen. 

Zu Nummer 2

Die Anpassung der Höhe der Tagegelder entspricht der Höhe der ab 
1. Januar 2020 geltenden steuerlichen Verpflegungspauschalen. Im Hin-
blick auf die zeitlichen Grenzen, ab wann ein Tagegeld gewährt wird, 
nämlich erst bei einer Mindestabwesenheit von 14 Stunden, ist jedoch 
weiterhin keine Angleichung an das Steuerrecht vorgesehen. 
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Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Die Anerkennung der Notwendigkeit von Übernachtungskosten, die 
über die üblichen Höchstgrenzen hinausgehen, soll künftig auch elekt-
ronisch möglich sein. 

Zu Buchstabe b

Die Zahlung eines pauschalen Übernachtungsgeldes, das insbesonde-
re dann zum Tragen kommt, wenn durch Übernachtungen bei Freun-
den und Verwandten keine Übernachtungskosten entstanden sind, soll 
die Bereitschaft der Bediensteten, solche kostenfreien Übernachtungs-
möglichkeiten zu nutzen, fördern. Durch das Übernachtungsgeld kön-
nen beispielsweise kleine Aufmerksamkeiten finanziert werden. 

Zu Nummer 4

Die Änderung dient der redaktionellen Klarstellung, dass bei Aus- und 
Fortbildungsreisen die für Dienstreisen geltenden Grundsätze zur Nut-
zung von Dienstkraftfahrzeugen genauso Anwendung finden wie die An-
rechnung der privaten Fahrkostenersparnis. 

Zu Nummer 5

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Gleichstellungs-
bestimmung.

Zu Artikel 7 (Änderung des Thüringer Gesetzes zur Neustrukturie-
rung von Finanzbehörden)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Die Durchführung des Familienleistungsausgleichs nach Maßgabe der 
§§ 31, 62 bis 78 des Einkommensteuergesetzes (EStG) obliegt nach § 5 
Abs. 1 Nr. 11 des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202) in der jeweils geltenden Fassung dem Bundes-
zentralamt für Steuern. Die Bundesagentur für Arbeit stellt hierfür ihre 
Dienststellen als Familienkassen zur Verfügung. Sind nach § 72 Abs. 1 
EStG Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts 
für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes zuständig, sind die-
se Rechtsträger insoweit Familienkasse. 

Bislang oblag, durch Genehmigung des Bundeszentralamts für Steu-
ern, dem Landesamt für Finanzen die Zuständigkeit als Landesfamili-
enkasse. Aus wirtschaftlichen Aspekten verzichtet das Landesamt für 
Finanzen nunmehr auf die Sonderzuständigkeit. Insoweit ist eine Auf-
hebung des § 1 Abs. 5 Nr. 4 des Thüringer Gesetzes zur Neustrukturie-
rung von Finanzbehörden (ThürNeustrFBG) vom 18. Dezember 2018 
(GVBl. S. 731) in der jeweils geltenden Fassung erforderlich.

Damit übernimmt die Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes 
die Bundesagentur für Arbeit. Verwaltungskosten entstehen dem Land 
hierfür nicht. 
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Zu Buchstabe b

Redaktionelle Anpassung aufgrund der vorgenommenen Änderung un-
ter Buchstabe a.

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Gleichstellungs-
bestimmung.

Zu Artikel 8 (Änderung des Thüringer Gesetzes über die Errichtung 
der Anstalt öffentlichen Rechts "ThüringenForst")

Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 2

Bei der Änderung der Überschrift handelt es sich um eine redaktionel-
le Anpassung infolge der nach § 1 Abs. 1 und 2 Satz 1 ThürNeustrFBG 
erfolgten Auflösung der Thüringer Landesfinanzdirektion und Errichtung 
des Thüringer Landesamtes für Finanzen. Bei den in § 15 genannten 
Zuständigkeiten handelt es sich um Zuständigkeiten des Landesamtes 
für Finanzen nach § 1 Abs. 5 ThürNeustrFBG sowie nach der Thürin-
ger Zuständigkeitsverordnung Bezüge vom 14. Dezember 2009 (GVBl. 
S. 780) in der jeweils geltenden Fassung. Die Änderung in Absatz 3 ist 
Folge des Verzichts des Landesamtes für Finanzen auf die Sonderzu-
ständigkeit als Familienkasse. Die Auszahlung des Kindergeldes erfolgt 
von den Familienkassen bei der Bundesagentur für Arbeit.

Zu Nummer 3

Redaktionelle Anpassung aufgrund der vorgenommenen Änderungen

Zu Artikel 9 (Änderung des Thüringer Ministergesetzes)

Zu Nummer 1

Eine Regelung im Thüringer Ministergesetz zur Nachversicherung unver-
sorgt ausgeschiedener Mitglieder der Landesregierung ist erforderlich, 
um künftig die rentenrechtliche Absicherung der Mitglieder der Landes-
regierung, die aufgrund einer kurzen Amtszeit unversorgt ausscheiden, 
sicher zu gewährleisten und einer eventuellen Rückabwicklung bereits 
getätigter Nachversicherungen aufgrund unsicherer Rechtslage entge-
genzuwirken. 

Die über die Regelungen zum Inkrafttreten vorgesehene Rückwirkung 
nach Artikel 18 Abs. 2 Nr. 1 stellt insofern kein Hindernis dar, da es sich 
um eine ausschließlich begünstigende Regelung für die Betroffenen 
handelt und bezogen auf vergangene parlamentarische Bemühungen 
und bereits getätigter Nachversicherungen mit einer rechtlichen Rege-
lung zu rechnen war. Auch in Anbetracht der bereits erfolgten Rege-
lungen im Bundesministergesetz in dessen § 15 Abs. 3a sowie in den 
jeweiligen Gesetzen der Länder Bayern (Artikel 15 Abs. 6) und Rhein-
land-Pfalz (§ 12 Abs. 2a) ist von der Rechtmäßigkeit einer rückwirken-
den Regelung auszugehen. Die Regelung trägt insofern auch zur Gleich-
behandlung von versorgt und unversorgt ausgeschiedenen Mitgliedern 
der Landesregierung bei.
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Zu den Nummern 2 und 3

Die Änderungen dienen der sprachlichen Angleichung der Anrechnungs-
regelungen des Ministergesetzes zum Übergangsgeld sowie zum Ru-
hegehalt an die neuen Regelungen § 73 ThürBeamtVG.

Zu Artikel 10 (Änderung des Thüringer Gleichstellungsgesetzes)

Zu den Nummern 1 und 2

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Die Überschrift wird um den Regelungsinhalt der Bestellung einer Ge-
samtvertretung nach Buchstabe b erweitert.

Zu Buchstabe b

Mit Anfügung des Absatzes 9 an § 15 Thüringer Gleichstellungsgesetz 
(ThürGleichstG) soll eine Möglichkeit geschaffen werden, die es dem 
für die Polizei zuständigen Ministerium erlaubt, auf Antrag einer oder 
mehrerer Gleichstellungsbeauftragter aus dem nachgeordneten Ge-
schäftsbereich der Polizei eine Gesamtvertretung sowie eine Stellver-
tretung aus deren Mitte zu berufen. Die Bestellung der Gesamtvertre-
tung sowie der Stellvertretung erfolgt nach vorangegangener Wahl für 
die Dauer von vier Jahren. Die Gesamtvertretung und die Stellvertretung 
sollen die Gleichstellungsbeauftragten des nachgeordneten Geschäfts-
bereichs der Polizei bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben unter-
stützen und insbesondere gegenüber übergeordneten Behörden sowie 
in sonstigen Gremien vertreten. Es wird sichergestellt, dass zwischen 
Gesamtvertretung und den Gleichstellungsbeauftragten der einzelnen 
Dienststellen eine inhaltliche Abstimmung stattfindet. Dies ist auch für 
die übergeordneten Behörden von Bedeutung, da diese durch die vor-
gegebene Abstimmungspflicht nicht mit divergenten Meinungsäußerun-
gen der Gesamtvertretung und der einzelnen Gleichstellungsbeauftrag-
ten konfrontiert werden. Darüber hinaus können die Gesamtvertretung 
sowie die Stellvertretung für den Geschäftsbereich die Aufgaben einer 
Gleichstellungsbeauftragten einer obersten Landesbehörde nach § 18 
Abs. 5 Satz 2 ThürGleichstG wahrnehmen.

Zu Nummer 4

Redaktionelle Anpassung aufgrund der vorgenommenen Änderungen

Zu Artikel 11 (Änderung der Thüringer Mehrarbeitsvergütungsver-
ordnung)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.
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Zu Artikel 12 (Änderung der Thüringer Landesfamilienkassenver-
ordnung)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Die Durchführung des Familienleistungsausgleichs nach Maßgabe der 
§§ 31, 62 bis 78 EStG obliegt nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 FVG dem Bundes-
zentralamt für Steuern. Die Bundesagentur für Arbeit stellt hierfür ihre 
Dienststellen als Familienkassen zur Verfügung. Sind nach § 72 Abs. 1 
EStG Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts 
für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes zuständig, sind die-
se Rechtsträger insoweit Familienkasse. 

Bislang oblag, durch Genehmigung des Bundeszentralamts für Steuern, 
dem Landesamt für Finanzen die Zuständigkeit als Landesfamilienkas-
se. Aus wirtschaftlichen Aspekten verzichtet das Landesamt für Finan-
zen nunmehr auf die Sonderzuständigkeit. Damit übernimmt die Fest-
setzung und Auszahlung des Kindergeldes die Bundesagentur für Arbeit. 
Verwaltungskosten entstehen dem Land hierfür nicht. 

Mit dem Wegfall des Landesamtes für Finanzen als Landesfamilienkasse 
besteht als landeseigene Familienkasse nur die des Kommunalen Versor-
gungsverbandes Thüringen fort. Die Festsetzung und Zahlbarmachung 
des Kindergeldes an Angehörige des öffentlichen Dienstes übernimmt 
die Landesfamilienkasse auf Wunsch der Mitglieder des Kommunalen 
Versorgungsverbands. Die Landesfamilienkasse beim Kommunalen 
Versorgungsverband nimmt somit weiterhin obligatorisch die Aufgaben 
nach § 72 Abs. 1 EStG für die Versorgungsempfänger der Mitglieder 
des Kommunalen Versorgungsverbands wahr. Darüber hinaus kann die 
Landesfamilienkasse auch für die Bediensteten der Gemeinden, Land-
kreise, Gemeindeverbände und sonstigen der Aufsicht des Landes un-
terstehenden kommunalen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts sowie für die Beschäftigten des Universitätskli-
nikums Jena tätig werden, sofern ihr von diesen die Aufgaben der Fa-
milienkasse übertragen werden. 

Alle anderen Kindergeldfälle von Bediensteten des Landes, die bislang 
im Landesamt für Finanzen bearbeitet wurden, werden zukünftig zent-
ral bei der Bundesagentur für Arbeit bearbeitet. 

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund des Zuständigkeitsver-
zichtes des Landesamtes für Finanzen und der Änderung des § 1 Abs. 1. 

Zu Nummer 2

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund des Zuständigkeitsver-
zichtes des Landesamtes für Finanzen und der Änderung des § 1 Abs. 1. 
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Zu Artikel 13 (Änderung der Thüringer Zuständigkeitsverordnung 
Bezüge)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Durch § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden die Änderungen im Thüringer Ju-
ristenausbildungsgesetz (ThürJAG) abgebildet. Durch das Thüringer 
Gesetz zur Änderung der Rechtsverhältnisse im juristischen Vorberei-
tungsdienst vom 22. März 2016 (GVBl. S. 150) wurde unter anderem 
§ 7 ThürJAG dahin gehend geändert, dass der Vorbereitungsdienst im 
Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses im Sin-
ne des § 15 Abs. 3 des Thüringer Laufbahngesetzes (ThürLaufbG) vom 
12. August 2014 (GVBl. S. 472) in der jeweils geltenden Fassung absol-
viert wird. Zuvor erfolgte dies in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf. 

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit der Neufassung der Nummer 3 erfolgt eine klarstellende Änderung.

Die mit der Neufassung der Nummer 4 erfolgte Ergänzung dient der 
Klarstellung. Mit dem Gesetz über die Reform der Forstverwaltung vom 
25. Oktober 2011 (GVBl. S. 273) wurde in § 15 Abs. 3 des Thüringer Ge-
setzes über die Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts "Thüringen-
Forst" unter anderem festgelegt, dass die Landesfinanzdirektion, Zen-
trale Gehaltsstelle, für die Festsetzung, Berechnung, Anordnung und 
Zahlung der Bezüge der Beamten, Tarifbeschäftigten, Auszubildenden 
und Versorgungsempfänger der Landesforstanstalt zuständig ist. Für die-
se Aufgaben ist nunmehr das Landesamt für Finanzen nach § 1 Abs. 5 
Nr. 1 ThürNeustrFBG zuständig. Die Zuständigkeiten des Landesamtes 
für Finanzen hat die Landesregierung durch Rechtsverordnung zu re-
geln. In der ebenfalls mit dem Gesetz über die Reform der Forstverwal-
tung geänderten Thüringer Zuständigkeitsverordnung Bezüge wurden 
- offenbar versehentlich - die Auszubildenden nicht mit aufgenommen. 
Darüber hinaus wurden auch bisher schon zum Beispiel Praktikanten 
als sonstige privatrechtliche Ausbildungsverhältnisse und über- bezie-
hungsweise außertariflich Beschäftigte über das Landesamt für Finan-
zen abgerechnet. 

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Ergänzung der Zuständigkeit ist Folge des durch Artikel 1 einge-
führten Altersgeldes. 

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Doppelbuchstabe bb

§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 rekurriert auf § 18 des Tarifvertrags zur Rege-
lung der Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in Fortwirtschaftlichen 
Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben der Länder (TV-Forst). Da 
jedoch § 18 TV-Forst in der ab 1. Januar 2016 geltenden Fassung nur 
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noch für das Land Sachsen gilt, wird die Nummer 2, die auf diesen Ta-
rifvertrag verweist, gestrichen. 

Zu Doppelbuchstabe cc

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe c

Mit der Bestimmung in § 1 Abs. 3 erfolgt die Anpassung der Begrifflich-
keiten an die Formulierung des Tarifvertrages über die betriebliche Al-
tersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 1. März 
2002. Der Begriff "zusatzversorgungsrechtliche Vorschriften" ist daher 
entsprechend zu ändern. 

Zu Buchstabe d

Mit dem Verzicht auf die Sonderzuständigkeit des Landesamtes für Fi-
nanzen als Familienkasse geht die Zuständigkeit für die Festsetzung 
und Auszahlung des Kindergeldes vollständig auf die Bundesagentur 
für Arbeit über.

Zu Buchstaben e und f

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der vorge-
nommenen Änderung unter Buchstabe d.

Zu Nummer 2

Buchstabe a

Zu den Doppelbuchstaben aa und bb

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die in der neu angefügten Nummer 7 enthaltene Bestimmung trägt dem 
Umstand Rechnung, dass die Abteilung Bezüge des Landesamtes für 
Finanzen in der Regel nicht in der Lage ist, eine Feststellung dahin ge-
hend zu treffen, dass das Ableben eines verschollenen aktiven Beamten 
mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, da dort meist keine Anhaltspunk-
te oder Informationen zu der Verschollenheit und den näheren Umstän-
den vorliegen. Diese Informationen liegen allenfalls der Beschäftigungs-
dienststelle beziehungsweise deren oberster Dienstbehörde vor. Daher 
soll diese Zuständigkeit für die aktiven Beamten bei der obersten Dienst-
behörde verbleiben und nur für die Versorgungsempfänger durch die Ab-
teilung Bezüge des Landesamtes für Finanzen wahrgenommen werden. 

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 3

Der neue § 3 a ist Folge der Einführung eines Altersgeldes durch Arti-
kel 1 dieses Mantelgesetzes. Mit ihm wird die Zuständigkeit des Landes-
amtes für Finanzen im Rahmen dieser neu durch das Thüringer Alters-
geldgesetz geregelten Leistung für ausgeschiedene Beamte und deren 
Hinterbliebene bestimmt.
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Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Die Formulierung in § 4 Nr. 2 bildet die Änderung des Verfahrens im Zu-
sammenhang mit der Abordnung oder Zuweisung eines Bediensteten des 
Landes an andere Arbeitgeber oder Dienstherrn ab. Werden Bedienste-
te des Landes an andere Arbeitgeber oder Dienstherrn abgeordnet oder 
zugewiesen, erhalten diese weiterhin ihre Bezüge vom Landesamt für 
Finanzen. Die vom Land verauslagten Bezüge wurden teilweise bisher 
durch das Landesamt für Finanzen vom jeweiligen empfangenden Ar-
beitgeber oder Dienstherrn angefordert.

Aufgrund der gegebenenfalls bestehenden Umsatzsteuerpflicht, deren 
Prüfung und Abführung nicht im Zuständigkeitsbereich des Landesam-
tes für Finanzen liegt, fordert die personalführende Dienststelle zukünftig 
selbst die verauslagten Bezüge an. Das Landesamt für Finanzen stellt 
der personalführenden Dienststelle hierfür lediglich eine Aufstellung der 
gezahlten Bezüge zur Verfügung. 

Gleiches gilt für die Personalgestellung, sofern die Beschäftigten das 
Entgelt weiterhin vom Landesamt für Finanzen erhalten.

Zu Buchstabe b

Mit dem Verzicht auf die Sonderzuständigkeit des Landesamtes für Fi-
nanzen als Familienkasse geht die Zuständigkeit für die Festsetzung 
und Auszahlung des Kindergeldes vollständig auf die Bundesagentur 
für Arbeit über.

Zu Nummer 5

Die Bestimmung bildet die Änderungen im Thüringer Juristenausbil-
dungsgesetz ab. Durch das Thüringer Gesetz zur Änderung der Rechts-
verhältnisse im juristischen Vorbereitungsdienst wurde unter anderem 
§ 7 ThürJAG dahin gehend geändert, dass der Vorbereitungsdienst im 
Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses im Sin-
ne des § 15 Abs. 3 ThürLaufbG absolviert wird. Zuvor erfolgte dies in 
einem Beamtenverhältnis auf Widerruf. 

Zu Nummer 6

Die bisher geltenden Regelungen des § 6 zu den Übergangsbestimmun-
gen werden aufgrund des Zeitablaufs gestrichen und durch eine Evalu-
ationsklausel ersetzt, mit der die Umsetzung der beabsichtigten Neure-
gelung zur Anforderung von Personalkosten bei Abordnungen auch im 
Hinblick auf ihre Praktikabilität überprüft wird.

Die Neufassung des § 9 enthält die übliche Gleichstellungsbestimmung.

Zu Artikel 14 (Änderung der Thüringer Heilverfahrensverordnung)

Im Zuge des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungs-
rechts werden das Bundesversorgungsgesetz sowie die Orthopädie-
verordnung mit Ablauf des 31. Dezember 2023 aufgehoben. Die Rege-
lungen zur sozialen Entschädigung finden sich künftig im Vierzehnten 
Buch Sozialgesetzbuch wieder. Die Verweise in der Thüringer Heilver-
fahrensverordnung auf die dann aufgehobenen Bestimmungen müssen 
daher durch inhaltsgleiche Verweise auf die neuen Rechtsvorschriften 
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ersetzt werden. Durch die Verweisung auf § 46 SGB XIV erfolgt im Er-
gebnis die Erstattung von Hilfsmitteln und Ersatzleistungen, Beihilfe für 
einen Blindenführhund sowie der Ersatz von Kosten aufgrund des au-
ßergewöhnlichen Verschleißes von Kleidung und Wäsche wie im Be-
reich der gesetzlichen Unfallversicherung bei Arbeitsunfällen.

Zu Artikel 15 (Änderung der Thüringer Hochschul-Leistungsbezü-
geverordnung)

Die Änderungen der Thüringer Hochschul-Leistungsbezügeverordnung 
erfolgen wegen der Ausdehnung der Möglichkeit zur Gewährung von 
Leistungsbezügen auf alle Hochschullehrer, also auch auf Juniorpro-
fessoren, durch Artikel 3 Nr. 5.

Zu Artikel 16 (Änderung der Thüringer Trennungsgeldverordnung)

Zu Nummer 1

Mit der Neufassung des § 1 Abs. 3 Nr. 6 wird die Gewährung von Tren-
nungsgeld aus Anlass einer Tätigkeit als Richter kraft Auftrags geregelt. 
Die bislang nicht erfolgte Aufnahme der Tätigkeit als Richter kraft Auf-
trags stellt eine planwidrige Regelungslücke dar. Es besteht kein sach-
licher Grund, weshalb der Richter kraft Auftrags, der zur Sicherung der 
Aufgabenerfüllung an einem anderen Dienstort eingesetzt wird, nicht un-
ter den Geltungsbereich der Trennungsgeldtatbestände fallen soll, da es 
sich um eine dienstlich veranlasste Maßnahme handelt. 

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Im Zuge der Anhebung der reisekostenrechtlichen Tagegelder durch Ar-
tikel 6 Nr. 2 wird auch das Trennungsreisegeld, das stets in Höhe des 
reisekostenrechtlichen Tagegeldanspruchs bei einer Abwesenheit von 
24 Stunden gewährt wird, entsprechend angehoben. 

Zu Buchstabe b

Die Ergänzung dient der Klarstellung, dass bei tatsächlicher Übernach-
tung ohne Entstehen von Übernachtungskosten ebenso wie die bei 
Dienstreisen während der ersten 14 Tage einer trennungsgeldrechtli-
chen Maßnahme die Zahlung eines pauschalen Übernachtungsgeldes 
möglich ist. 

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Die vorgenommenen Änderungen dienen der Möglichkeit, künftig den 
gesamten Arbeitsprozess der Trennungsgeldbeantragung, -bewilligung 
und -abrechnung elektronisch abbilden zu können. 

Zu Buchstabe b

Durch die Änderung soll der Berechtigte künftig die Möglichkeit erhalten, 
den erforderlichen Anzeigepflichten auch elektronisch nachzukommen.
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Zu Nummer 4

Die Neufassung des § 13 enthält die übliche Gleichstellungsbestimmung.

Zu Artikel 17 (Neubekanntmachung)

Die zahlreichen Änderungen sowohl des Thüringer Beamtenversor-
gungsgesetzes wie des Thüringer Besoldungsgesetzes in den zurück-
liegenden Jahren machen eine Neubekanntmachung beider Gesetze 
erforderlich.

Zu Artikel 18 (Inkrafttreten)

Mit diesem Artikel wird das Inkrafttreten des Mantelgesetzes beziehungs-
weise einzelner Artikel oder Bestimmungen geregelt. 

Dabei sind in Absatz 2 von Absatz 1 abweichende Zeitpunkte für das In-
krafttreten festgelegt. Diese ergeben sich für: 
1.	 Nummer 1 aus dem Zeitpunkt des unversorgten Ausscheidens und 

der Nachversicherung ehemaliger Mitglieder der Landesregierung,
2.	 Nummer 2 aus dem Zeitpunkt des Austritts des Vereinigten König-

reichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union, 
3.	 Nummer 3 aus dem Inkrafttreten der steuerfreien sogenannten "Co-

rona-Prämien", 
4.	 Nummer 4 aus der am 1. Oktober 2020 erfolgten Übergabe der Zu-

ständigkeit für die Auszahlung des Kindergeldes für Beamte und Rich-
ter des Landes an die Bundesagentur für Arbeit,

5.	 Nummer 5 aus dem Inkrafttreten der Zulage für die Übernahme be-
sonderer Aufgaben an Schulen,

6.	 Nummer 6 aus dem Zeitpunkt, zu dem üblicherweise eine Anpassung 
der Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz in Kraft tritt, 

7.	 Nummer 7 aus dem Zeitpunkt des Beginns des Schuljahres 
2021/2022, 

8.	 Nummer 8 aus dem beabsichtigten Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen informations-
technischen Dienst und den notwendigen vorbereitenden Maßnah-
men für Stellenbesetzungen, 

9.	 Nummer 9 aus dem Zeitpunkt der Schaffung sich aus den Änderun-
gen ergebenden haushalterischen Vorkehrungen ab dem Kalender-
jahr 2022, 

10.	Nummer 10 aus dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur 
Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts. 

Soweit die Bestimmungen rückwirkend in Kraft treten, ist diese Rückwir-
kung zulässig, da es sich um für die Berechtigten begünstigende Rege-
lungen handelt (Nummern 1 bis 3) beziehungsweise die Änderung im 
Vorgriff auf die Vorschriftenänderung bereits praktisch vollzogen wurde 
und die Berechtigten hierüber frühzeitig informiert wurden.
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